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Julia Viebach

Ruanda: Vergangenheitsbewältigung nach
dem Genozid

Einleitung

Nach dem Genozid an den Tutsi im Jahr 1994 (im Folgenden Genozid oder Genozid
von 1994) begann die ruandische Regierung unter der Führung der Ruandischen Pa-
triotischen Front (RPF) mit einer umfassenden, komplexen und kreativen Aufarbei-
tungsstrategie, um das Land wiederaufzubauen. Bis etwa 1998 folgte die RPF einem
maximalen Rechenschaftsansatz, um den Kreislauf der Straflosigkeit im Land zu been-
den; Versöhnung und eine Wahrheitskommission waren zu dem Zeitpunkt keine Opti-
on. Doch Ende der 1990er-Jahre änderte Ruandas Präsident Paul Kagame den Kurs
und führte umfassende und weitreichende Maßnahmen ein, um den Rechenschaftsan-
satz in gesellschaftliche und staatsbürgerliche Erziehungsmaßnahmen einzubetten,
darunter die Gründung der Nationalen Einheits- und Versöhnungskommission (NURC)
und nationale Gedenkveranstaltungen sowie die Errichtung von Denkmälern. In ih-
rem neuen Ansatz bediente sich die Regierung vor allem „traditioneller“, einheimi-
scher Lösungen, von denen Gacaca das vermutlich bekannteste Verfahren ist.

Für viele Beobachter hat Ruanda bemerkenswerte Fortschritte in der wirtschaftli-
chen Entwicklung, im „nation-building“ und in der Friedensförderung gemacht, wäh-
rend für andere das Land ein autoritäres Regime bleibt, das über seine Hutu-Bevöl-
kerung „Siegerjustiz“ verhängt und somit den demokratischen Raum und die
Gelegenheit, offen über das zu sprechen, was 1994 geschah, beschränkt. Einige Wissen-
schaftler haben eine „Tutsifizierung“ von Gesellschaft und Politik festgestellt und so-
gar vor ziviler Unruhe und Gewalt gewarnt, aber diese Befürchtungen haben sich bis-
lang nicht bewahrheitet. Doch Ruanda bleibt ein umkämpftes und stark politisiertes
Land, sowohl in der „realen Welt“ als auch in der wissenschaftlichen Debatte.

Dieser Bericht nimmt gegenüber dieser kritischen Sicht keinen neutralen Stand-
punkt ein, und er romantisiert auch nicht Ruandas Bemühungen, mit der Vergangen-
heit ins Reine zu kommen. Er versucht, ein ausgewogenes Bild der vielen Erfolge
ebenso wie der Defizite von Ruandas Aufarbeitungsprogramm zu zeichnen. Jeder Auf-
arbeitungsprozess ist unvollkommen, und Prozesse der gesellschaftlichen Wiedergut-
machung sind notwendigerweise komplex, chaotisch und mitunter sogar gewaltsam –

das ist der Ausgangspunkt dieses Berichts. Um die Komplexität des Übergangs zu ver-
deutlichen, werden wir zunächst einen kurzen Überblick über die Geschichte Ruandas
und die Ereignisse geben, die in der Gewaltexplosion von 1994 kulminierten. Im zwei-
ten Teil werden wir die Strafverfolgung auf lokaler (Gacaca), nationaler (Sondertribu-
nale) und internationaler Ebene (Internationaler Strafgerichtshof für Ruanda, im Fol-
genden ICTR – International Criminal Tribunal for Rwanda – oder Tribunal) kritisch
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beleuchten und (das Fehlen von) Entschädigungen, Versöhnungsmaßnahmen wie die
NURC und Gedenkmaßnahmen in Form von Archiven, Gedenkstätten und Feiertagen
erörtern, bevor wir einige dieser Institutionen kritisch würdigen.

Es ist nicht einfach, eine „messbare“ Bewertung von Ruandas langem, umfassen-
den und in stetem Wandel befindlichen Prozess des Umgangs mit der Vergangenheit
zu bieten. Daher beansprucht dieser Bericht nicht, erschöpfend zu sein und sämtliche
Aspekte von Ruandas Übergang 28 Jahre nach dem Genozid zu berücksichtigen. Er ba-
siert auf der Auswertung der Sekundärliteratur und mehr als einem Jahrzehnt For-
schungserfahrung im Land sowie auf Gesprächen mit Ruandern in der Diaspora. Der
Gebrauch der Formulierung „Genozid an den Tutsi“ impliziert keine positive Haltung
gegenüber der Regierung, sondern folgt vielmehr der von den Vereinten Nationen im
Jahr 2003 eingeführten offiziellen Terminologie.

1 Diktaturerfahrung

1.1 Relevanter Zeitabschnitt

Es gibt mehrere kritische Phasen in der Geschichte Ruandas, die den langen Weg zum
Genozid von 1994 und die spezifischen Entscheidungen hinsichtlich der nationalen
Antwort auf dessen Erbe erklären helfen. Die Geschichte Ruandas ist umstritten, wes-
halb es über sie in der Wissenschaft wie im Land selbst verschiedene Narrative gibt,
insbesondere bezüglich der Rolle der Ethnizität und der interkommunalen Beziehun-
gen. Wie zu zeigen sein wird, ist die ruandische Regierung einem besonderen histori-
schen Narrativ gefolgt, welches das ruandische Gemeinschaftsleben als friedlich und
harmonisch darstellt, bis die deutschen Kolonisatoren kamen. Unabhängig von instru-
mentalisierten historischen Narrativen lassen sich die folgenden kritischen Phasen be-
nennen: 1) die Kolonialzeit und die „Soziale Revolution“; 2) die 1. Republik; 3) die 2.
Republik und schließlich 4) die ungelöste Krise der „Altlast“-Flüchtlinge.

1.1.1 Kolonialzeit und „Soziale Revolution“

Ruanda wurde in den 1880er-Jahren von den Deutschen kolonisiert. Sie führten ein
System der indirekten Herrschaft ein und stärkten die Macht der mwami (einer Tutsi-
Dynastie). Im Zuge der in Europa zu jener Zeit aufkommenden Rassenideologie erklär-
ten die deutschen Kolonialherren die Tutsi zur sowohl in geistiger als auch in körper-
licher Hinsicht überlegenen Rasse und übertrugen den Tutsi-Häuptlingen die Kontrol-
le über die Bevölkerung. Doch waren Tutsi, Hutu und Twa ursprünglich soziale
Kasten und daher von durchlässiger Natur. Die Tutsi waren Viehzüchter (und stellten
die königliche Familie der mwami), die Hutu Landwirte und die Twa Jäger und Samm-
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ler, die am unteren Ende der gesellschaftlichen Hierarchie standen. Doch war es für
Letztere möglich, in der sozialen Hierarchie aufzusteigen und durch die Anhäufung
von Wohlstand, vor allem in Form von Vieh und Land, Hutu oder Tutsi zu werden.
Die ethnischen Gruppen lebten (wenn auch nicht konfliktlos) jahrhundertelang in Ge-
meinden zusammen und teilten die gleichen Bräuche und Überzeugungen. Die Hutu
gerieten mehr und mehr unter Kontrolle und wurden in prekäre Abhängigkeitsver-
hältnisse gedrängt, und ein wachsender Mangel an Land führte schon vor der Koloni-
sierung (1860–1895) zu einer Zunahme der institutionalisierten Ausbeutung der unte-
ren Klassen. Ruandas Gesellschaft und Kultur waren entlang dieses Klassensystems
organisiert und strukturiert, sodass die Einführung einer indirekten Herrschaft unter
Tutsi-Kontrolle die kulturellen Normen und gesellschaftlichen Regeln aus dem Gleich-
gewicht brachte und zugleich die Ausbeutung von Hutu und Twa – nun unter rassi-
schen Gesichtspunkten – weiter vorantrieb. Rassenerziehung wurde zu einer wich-
tigen Strategie der Kolonialherrschaft1 und führte schließlich zur Herausbildung
ethnischer Identitäten, was die Verwendung des Begriffs „Genozid“ rechtfertigt.

Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde Deutschland gezwungen, auf seine
Kolonialgebiete zu verzichten, und Ruanda wurde an Belgien übergeben, das bereits
den benachbarten Kongo (der Eigentum König Leopolds war) gewaltsam erobert hatte
und beherrschte. Unter belgischer Herrschaft wurde die Kontrolle der Hutu (in Form
von Zwangsarbeit) verschärft, und die Kolonialbehörden betonten die ethnischen
Identitäten. In einer 1933 durchgeführten Volkszählung wurde jeder, der einen Vieh-
bestand (zumeist Rinder) von mehr als zehn besaß, als Tutsi klassifiziert; jeder Ruan-
der erhielt einen Ausweis, in dem seine „Rasse“ oder „ethnische Gruppe“ vermerkt
war, was während des Genozids häufig genutzt wurde, um Tutsis an Straßensperren
zu identifizieren.2

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ruanda 1946 Treuhandgebiet der UNO, was
dieser erlaubte, die Lage in ihren Territorien zu untersuchen. Die Diskriminierung
der Hutu wurde als Problem in der Regierung des Landes festgestellt, und der Ruf
nach politischer Repräsentation der Hutu wurde lauter. Die Kirche spielte bei der
Emanzipation der Hutu-Bevölkerung, die einer Bekehrung zum Christentum offen ge-
genüberstand, eine wichtige Rolle, während insbesondere die mwami an ihren her-
kömmlichen Überzeugungen festhielten. 1957 veröffentlichten Hutu-Intellektuelle, un-
ter ihnen der künftige Präsident Grégoire Kayibanda, mit Hilfe belgischer Priester das
Hutu-Manifest. Es erkannte die rechtliche Unterscheidung von „Rassen“ an und for-
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1 Mahmood Mamdani, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwan-
da. Princeton 2001, S. 19.
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male unterschieden werden, obwohl die Rassenideologie der europäischen Kolonialherren eindeutig
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hochgewachsen sein mit filigranen, langen Gliedmaßen und feinen Gesichtszügen. Diese körperlichen
Unterscheidungen wurden später auch für die Propagierung der sogenannten Hamitentheorie genutzt,
derzufolge die Tutsi Fremde waren, deren Ursprung in Äthiopien lag.



derte die gleichberechtigte Vertretung der Hutu in politischen Positionen; auch forder-
te es das Ende des Kolonialismus und der Tutsi-Monarchie mit dem Argument, die Tut-
si seien in das Land der Hutu eingedrungen (die sogenannte Hamitentheorie).3

Ende der 1950er-Jahre kam es zum Aufstieg politischer Parteien entlang ethni-
scher Grenzen, und „ethnische“ Spannungen, die 1959 in offene Gewalt gegen die Tutsi
ausarteten, führten zum Tod (unter mysteriösen Umständen) des amtierenden Königs.
Als Antwort auf die zivilen Unruhen und zur Unterstützung der Hutu ersetzten die
Kolonialbehörden die Tutsi-Häuptlinge durch Hutu. Dieser Schritt führte zu noch
mehr Gewalt, woraufhin mehr als 100.000 Flüchtlinge, auch „Altlast“-Flüchtlinge ge-
nannt, in den Nachbarländern Zuflucht suchten. Die „Soziale Revolution“ der Hutu
war geboren. In deren Folge floh der König nach Uganda, und die Monarchie wurde
1961 offiziell abgeschafft.

1.1.2 Die 1. Republik unter Präsident Kayibanda

Ruanda erlangte am 1. Juli 1962 die Unabhängigkeit von der Kolonialherrschaft, nach-
dem Wahlen unter der Schirmherrschaft der UNO eine deutliche Mehrheit für die von
Kayibanda gegründete Partei der Bewegung für die Emanzipation der Hutu (Parti du
Mouvement d’Émanicpation Hutu, PARMEHUTU) ergeben hatten. Ende 1963 fielen Tut-
si-Exilanten in Ruanda ein, um die Tutsi an die Macht zurückzubringen, doch ihr Ver-
such scheiterte. In der Folge erreichte die „ethnische“ Gewalt gegen die Tutsi-Bevölke-
rung und politische Widersacher beispiellose Brutalität und Ausmaße. In gut drei
Jahren der „Sozialen Revolution“ kamen annähernd 10.000 Menschen ums Leben, wei-
tere 130.000 wurden ins Exil gezwungen.4

1.1.3 Die 2. Republik unter Präsident Habyarimana

Die Jahre 1972 und 1973 waren geprägt von weiteren Turbulenzen und Veränderun-
gen, die zum Teil von den Entwicklungen im benachbarten Burundi ausgelöst wurden,
wo ein Staatsstreich gegen die Tutsi-Militärjunta scheiterte, was zu einem Rachemas-
saker an etwa 200.000 Hutu führte. Dieses wiederum löste einen Zustrom von Hutu-
Flüchtlingen nach Ruanda aus, der nicht nur eine instabile Lage schuf, sondern auch
zu weiterer Gewalt gegen Tutsi führte, um den Tod von Hutu in Burundi zu rächen.
1973 setzte General Juvénal Habyarimana Kayibanda ab und erklärte sich selbst zum
Präsidenten. Unter seiner totalitären Herrschaft wurden die Tutsi weiter diskriminiert
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und aus öffentlichen Ämtern vertrieben. Mit Habyarimana wurde die vom Süden do-
minierte Herrschaft der PARMEHUTU beendet und der Weg frei gemacht für eine weit
radikalere Hutu-Elite aus dem Norden, die später zum Drahtzieher des Genozids wur-
de und aus deren Reihen Schlüsselfiguren von Habyarimanas Nationalrevolutionärer
Bewegung für Entwicklung (Mouvement Révolutionnaire National pour le Développe-
ment, MRND) stammten.

1.1.4 Die ungelöste Flüchtlingskrise

Es gibt mehrere Entwicklungen unter Habyarimanas totalitärer Herrschaft, die für
das Verständnis der Hintergründe des Genozids von 1994 von Bedeutung sind. Ende
der 1980er-Jahre begann seine Macht infolge des Preisverfalls von Kaffee und Tee zu
bröckeln. Zwar wurde er zu einem engen Verbündeten Frankreichs und insbesondere
François Mitterrands, doch erwies er sich zunehmend als unfähig, die radikalen Kräf-
te in seiner eigenen Partei zu kontrollieren. Zur gleichen Zeit wurden mit dem Ende
des Kalten Krieges und der „dritten Welle der Demokratisierung“ internationale For-
derungen lauter, das Land zu pluralisieren. Doch der wohl wichtigste Aspekt war die
ungelöste Flüchtlingskrise von Tutsi, die im Zuge der „Sozialen Revolution“ und des
Aufruhrs von 1963 und 1973 vor der „ethnischen“ Gewalt geflohen waren. Viele von
ihnen hatten sich in Uganda (dem Land, das die meisten Tutsi-Flüchtlinge aufgenom-
men hatte) der revolutionären Armee Musevenis angeschlossen und waren extrem
gut in Kriegführung und Guerillataktik ausgebildet; in Ugandas fünf Jahre währendem
Bürgerkrieg (1980–1985) halfen sie Musevenis Nationaler Widerstandsbewegung
(NRM) in ihrem Kampf gegen Präsident Obotes Nationale Befreiungsarmee. Im Gegen-
zug hatte Museveni ihnen die ugandische Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt, ein
Versprechen, das aufgrund von Protesten der Ugander nach seiner Machtübernahme
1986 unerfüllt blieb. Auch die MRND verweigerte den Tutsi-Flüchtlingen fortwährend
die Rückkehr nach Ruanda. Die Hoffnung Tausender von Tutsi, in die Heimat zurück-
zukehren, zerschlugen sich somit, was als Hauptgrund für die Invasion Ruandas
durch die RPF am 1. Oktober 1990 gesehen werden muss.

1.2 Politischer Hintergrund

Die oben skizzierten historischen Ereignisse waren indirekt die Ursachen für den Ge-
nozid von 1994. Mit der militärischen Invasion der Ruandischen Patriotischen Armee
(RPA)5 unter Generalmajor Paul Kagame begann der ruandische Bürgerkrieg. Die In-
vasion löste in der westlichen Welt, die weitgehend mit dem Regime Habyarimanas
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sympathisierte, das der Region mehr oder weniger Frieden und Stabilität gebracht
hatte, einen Aufschrei der Empörung aus und veranlasste Frankreich (unter Mitter-
rand), Truppen nach Ruanda zu entsenden, um bei der Zurückdrängung der RPA be-
hilflich zu sein. Trotz ihres anfänglichen Scheiterns fuhr die RPA fort, im Norden Ru-
andas Aufstandsoperationen durchzuführen und damit die Region zu destabilisieren.
Die MRND erkannte rasch, dass dieser Krieg angesichts der hervorragenden militäri-
schen Ausbildung der RPA nicht zu gewinnen war. Unter dem Druck der Afrikani-
schen Union (seinerzeit die Organisation für Afrikanische Einheit, OAU) trat die ruan-
dische Regierung in Verhandlungen mit der RPA ein. Im August 1993 wurde nach
mehr als einem Jahr des Verhandelns das Friedensabkommen von Arusha unterzeich-
net. Dieses Abkommen legte eine Regierung auf Basis der Machtteilung fest, in der alle
ethnischen Gruppen einschließlich der RPF vertreten sein sollten, und die UN sollten
Friedenstruppen entsenden (United Nation Assistance Mission for Rwanda, UNAMIR)6,
um den reibungslosen Ablauf des politischen und militärischen Reformprozesses zu
überwachen und humanitäre Hilfe zu gewähren.7

Die radikalen Kräfte innerhalb der MRND sahen ihren Einfluss durch das Frie-
densabkommen schwinden und fürchteten die Aussicht auf eine Regierung der Macht-
teilung, die es den Tutsi erlauben würde, die Kontrolle über die politischen Angelegen-
heiten zurückzugewinnen. Bereits 1992 und 1993 gab es Gerüchte, dass der radikale
Flügel der MRND Todesschwadronen organisieren würde, und die Friedensverhand-
lungen heizten einen Extremismus an, der die Bevölkerung in Form von Hasspropa-
ganda erreichte.8 Das wiederum schürte die Angst vieler Hutu, dass ein neues Tutsi-
Regime installiert werden würde.9 Habyarimana war gegen die Radikalisierung seiner
Partei und seiner engsten Verbündeten weitgehend machtlos, die sich zunehmend
und offen seinem moderaten Kurs und seiner Bereitschaft widersetzten, mit der RPF
zu kooperieren, von der man annahm, dass sie dem Ruf der internationalen Gemein-
schaft nach Demokratisierung nachgeben würde.

Mit einem Wort: Ruanda versank zwischen 1990 und 1994 in einer tiefen, viel-
schichtigen und eskalierenden Krise. Drei Jahre des Bürgerkriegs und der gewalttäti-
gen Politik (es gab bereits 1992 und 1993 kleinere Massaker an Tutsi) hatten das Land
brutalisiert und zu Tausenden von Binnenvertriebenen im Norden und Tausenden
von burundischen Flüchtlingen im Süden geführt. Trotz des Friedensabkommens rüs-
teten beide Seiten auf und bereiteten sich auf einen Krieg vor. Hutu-Hardliner setzten
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6 UNAMIR wurde durch den UN-Sicherheitsratsbeschluss 872 vom 5. Oktober 1993 installiert. Doch die
Friedenstruppe hatte nicht die Befugnis, Gewalt einzusetzen (außer zur Selbstverteidigung), um ihre
Mission zu erfüllen. Sie wurde lediglich mit Unterstützungs- und Überwachungsaufgaben nach Ruanda
entsandt, d. h. nicht mit einem Kapitel-VII-, sondern nur mit einem Kapitel-VI-Mandat. Der Grund da-
für war vor allem, dass die USA ein weiteres Debakel wie in Somalia vermeiden wollten.
7 Zum UNAMIR-Mandat siehe auch: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unamirFT.htm
(letzter Zugriff: 23.01.2021).
8 Gerard Prunier, The Rwanda Crisis: History of a Genocide. New York 1997, S. 170–173.
9 Mamdami, When Victims Become Killers.
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ihre Bemühungen fort, durch irreguläre Mittel an der Macht zu bleiben, und began-
nen mit der Ausbildung von Milizen, entwickelten Mordpläne und finanzierten rassis-
tische Propaganda.10

1.3 Ideologische Begründung

Der sogenannte akazu,11 ein Zirkel einflussreicher Politiker, Militärs, Unternehmer
und Intellektueller um Habyarimanas Ehefrau Agathe Kanziga, war die treibende
Kraft hinter der Hutu-Power-Bewegung und der zunehmenden Radikalisierung der
MRND. Seiner extremistischen Ideologie zufolge sollte Ruanda eine Nation allein der
Hutu und für die Hutu sein. Für diese Leute waren die Tutsi Eindringlinge aus Äthio-
pien, die die Monarchie wiedereinführen und die Hutu ausbeuten wollten. Die Inva-
sion der RPA verschaffte der Hutu-Power-Bewegung einen Schub, und sie nutzte diese
als willkommene Gelegenheit, um die Bevölkerung gegen die Tutsi zu mobilisieren,
indem sie Angst und Schrecken verbreitete und sich in Bezug auf die Tutsi einer ent-
menschlichten Sprache bediente, sie etwa als inyenzi (Kakerlaken) bezeichnete. 1990
veröffentlichte Hutu-Power die berüchtigten „Zehn Gebote“, die alle Hutu aufforder-
ten, von jeglichen Beziehungen zu Tutsi Abstand zu nehmen, insbesondere zu Tutsi-
Frauen, und die Hutu aufforderten, die Werte der „Sozialen Revolution“ hochzuhal-
ten.

Hutu-Power gründete die Zeitschrift Kangura und den Sender Radio Télévision
Libre des Mille Collines (RTLM), der ihre rassistische Propaganda verbreitete und wäh-
rend des Genozids zu Mordaktionen anstachelte, einschließlich der Veröffentlichung
von Listen der zu tötenden Tutsi sowie von Befehlen, wo Straßensperren zu errichten
seien (siehe das sogenannte Medienverfahren des ICTR in Abschnitt 2.9.2.). Auch Mu-
sik spielte eine Rolle dabei, Anti-Tutsi-Propaganda zu befeuern.12 Entscheidend war,
dass Hutu-Power die Koalition zur Verteidigung der Republik (Coalition pour la Défen-
se de la République, CDR) bildete und den „Jugendflügel“ der MRND gründete, die be-
rüchtigte Interahamwe, die den Großteil der Massaker während des Genozids beging.
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10 Scott Straus, The Order of Genocide: Race, Power, and War in Rwanda. Ithaca und London 2006,
S. 31–32.
11 Akazu bedeutet „kleines Haus“; der Begriff wurde üblicherweise verwendet, um den Kreis der
Höflinge rund um die mwami zu beschreiben. Die meisten aus diesem inneren Zirkel wurden vom
ICTR angeklagt, mit Ausnahme von Agathe Kanziga, die mit Hilfe Frankreichs fliehen konnte und dort
immer noch lebt. Die RPF hat immer wieder versucht, die französischen Behörden zu ihrer Ausliefe-
rung zu bewegen, um sie in Ruanda vor Gericht zu stellen, was für den Beweis der RPF-Behauptung
von Bedeutung wäre, dass der Genozid lange vor seiner Durchführung geplant worden war.
12 Siehe z. B. Prosecutor vs. Simon Bikindi, ICTR-99-52-T. Bikindi war ein MRND-Propagandist und Sän-
ger, der die Bevölkerung dazu aufrief, „wachsam gegenüber Ruandas Feinden zu sein“ (Straus 2006,
S. 29).



1.4 Strukturen der Verfolgung

1.4.1 Der Genozid und die internationale Gemeinschaft

Der Genozid begann in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1994, als das Flugzeug Präsi-
dent Habyarimanas über Kigali abgeschossen wurde. Die Massaker begannen noch in
derselben Nacht im ganzen Land. Mit dem Tod Habyarimanas wurde Premierministe-
rin Agathe Uwilingiyimana, eine moderate Hutu, Staatsoberhaupt. Sie wurde noch am
7. April von der Präsidentengarde ermordet, zusammen mit den belgischen UN-Blau-
helmen, die zu ihrem Schutz abgeordnet worden waren. Daraufhin wurde Jean Kam-
banda, ein Mitglied der Hutu-Power, Staatsoberhaupt; er stachelte die Gewalt weiter
an und plante (zusammen mit Oberst Théoneste Bagosora) die Militärstrategie gegen
die RPA, die ihre militärischen Operationen wiederaufgenommen hatte und von Ugan-
da aus über die Nordgrenze vorstieß.

Die UNAMIR-Friedenstruppen waren passive Zeugen der Massaker, die sich um
sie herum abspielten.13 Sie wurden sogar noch weiter geschwächt durch die Entschei-
dung der belgischen Regierung, nach der Ermordung von zehn belgischen Soldaten
ihr Kontingent abzuziehen. Durch die UN-Resolution 912 vom 21. April 1994 wurde die
Friedenstruppe von mehr als 2.500 auf nur noch 270 Soldaten reduziert; währenddes-
sen evakuierten Spezialtruppen der westlichen Länder ihre Staatsbürger und ließen
die Tutsi zum Sterben zurück.14 Der UN-Sicherheitsrat und insbesondere seine ständi-
gen Mitglieder aus den USA und Großbritannien weigerten sich, die in Ruanda statt-
findenden Massaker als Genozid zu bezeichnen, was den Sicherheitsrat verpflichtet
hätte, gemäß der 1948 beschlossenen UN-Völkermordkonvention zu intervenieren.15

Erst im Juni 1994, als das Ausmaß der Massaker nicht länger ignoriert werden konnte,
schlug Frankreich dem Sicherheitsrat die humanitäre Mission Opération Turquoise
vor. Sie sollte einen sicheren Korridor einrichten, um die Tutsi im Südwesten Ruandas
zu retten. Doch die Operation geriet zum Desaster, eröffnete den Mördern eine sichere
Zuflucht und bot ihnen Schutz vor der RPA, währenddessen die Massaker weitergin-
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13 Siehe für einen detaillierten Bericht Dallaire 2003. Dallaire war ein kanadischer Kommandeur der
UN-Truppen. Dank seiner entschlossenen Intervention wurden Tausende Tutsi gerettet. In einem Deal
mit der Interahamwe erreichte er den Austausch von Tutsi-Zivilisten. Dallaire fand sich nie mit dem
Versagen der UN und dem Horror, dessen Zeuge er wurde, ab; er beging mehrere Selbstmordversuche.
14 Es ist unbestritten, dass die Elitetruppen, die zusammen mit den UN-Truppen ihre Staatsbürger
evakuierten, sowie im burundischen Bujumbura stationierte US-Marines und weitere in Nairobi und
Ostafrika stationierte westliche Truppen den Genozid in seinem frühen Stadium im April 1994 leicht
mit militärischen Mitteln hätten beenden können; siehe Alison Des Forges, Leave none to tell the story:
genocide in Rwanda. New York 1999.
15 Siehe für eine detaillierte Analyse des Versagens der internationalen Gemeinschaft: Linda Mel-
vern, A People Betrayed: The role of the West in Rwanda’s Genocide. London 2019; Linda Melvern,
Conspiracy to Murder: The Rwandan Genocide. London 2006.



gen.16 Über die sogenannte humanitäre Zone Turquoise flohen zahlreiche Täter nach
Zaire und waren dort später an Massakern in den zairischen Flüchtlingslagern betei-
ligt.

Die RPA gewann schließlich den Bürgerkrieg und beendete den Genozid am 4. Juli
1994 mit militärischen Mitteln.

1.4.2 Ausmaß und Struktur der Gewalt

Eine der Besonderheiten des ruandischen Genozids im Vergleich zu anderen Völker-
morden im 20. Jahrhundert war die massenhafte Beteiligung der Bevölkerung.17 Nach-
barn töteten Nachbarn, und selbst innerhalb von Familien wurden Angehörige ge-
zwungen, ihre Lieben zu ermorden.

Ein zweiter Aspekt des ruandischen Genozids war das extreme Ausmaß der Bruta-
lität.18 Vor allem wurden traditionelle Waffen und landwirtschaftliche Werkzeuge wie
Macheten, (nagelbesetzte) Keulen und Speere benutzt. Zuvor waren Macheten nur für
die Arbeit auf den Farmen und Bananenplantagen gebraucht worden. Diese Waffen
demütigten, verstümmelten und zerstückelten die Körper der Tutsi-Opfer und verur-
sachten häufig einen langsamen und ungeheuer schmerzhaften Tod. Zudem wurden
die Tutsi der radikalen Hutu-Ideologie entsprechend nicht nur als Verräter, Feinde
und Fremde19 bezeichnet, sondern auch als „blockierende Elemente“, die potentiell
„den Fluss des materiellen/symbolischen Materials behindern [können], das für die so-
ziale Reproduktion der Menschen notwendig ist“.20 Deshalb schrieben die Mörder den
Körpern ihrer Opfer kulturelle Symbolik zu und behandelten sie entsprechend. Das
Durchtrennen der Achillessehnen und das Abschneiden von Armen und Beinen kön-
nen in diesem Sinne verstanden werden. Grausamkeit diente der Demütigung und
Entmenschlichung der Tutsi als ethnischer Gruppe, und ihren Körpern wurde uner-
messliches Leid zugefügt. Doch das Ausmaß der Grausamkeit unterschied sich je nach
Gegend und Region. Einige frühe Berichte lokaler Akteure wie IBUKA (eine Dachorga-
nisation der Überlebenden, siehe Abschnitt 2.10.), die die Tötungsmethoden untersuch-
ten, kamen zu dem Schluss, dass Instrumente wie Keulen und Macheten im ganzen
Land verwendet wurden, dass aber die Muster ihrer Verwendung sich innerhalb der
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16 Prunier, The Rwanda Crisis, S. 288–290.
17 Zu dieser Analyse der genozidalen Gewalt siehe Julia Viebach, „Mediating ‚absence-presence‘ at
Rwanda’s genocide memorials: of care-taking, memory and proximity to the dead“, in Critical African
Studies 12(2) (2020), S. 245–247.
18 Für eine überzeugende Darstellung der Begründung für die Massaker, die über Ängste und ethni-
schen Hass hinausgeht, siehe Lee Ann Fujii, Killing Neighbors: Webs of Violence in Rwanda. New York
2011.
19 Vergleiche Mamdami, When Victims Become Killers; Prunier, The Rwanda Crisis.
20 Christopher C. Taylor, „The Cultural Face of Terror in the Rwandan Genocide of 1994“, in Alexan-
der L. Hinton (Hrsg.), Annihilating Difference: The Anthropology of Genocide, Berkley 2002, S. 164.



Regionen unterschieden.21 Der Bezirk Nyarubuye zum Beispiel ist bei den Überleben-
den für Kannibalismus bekannt, während die Stadt Nyamata berüchtigt war für die
gegen Tutsi-Frauen verübte sexuelle Gewalt.

Ein besonderer Aspekt der Grausamkeit war die weitverbreitete brutale und sys-
tematische sexuelle Gewalt gegen Frauen. Diese Gräueltaten können mit kulturell co-
dierten Überzeugungen und Bräuchen bezüglich des Fließens und Stockens von Kör-
perflüssigkeiten in Verbindung gebracht werden.22 Taylor beschreibt, dass die
Pfählung von Frauen, häufig von der Vagina bis zum Mund oder vom Anus bis zum
Kopf, verknüpft wurde mit den „Körperkanälen“, eine Vorstellung, die wiederum in
präkolonialen Zeiten mit der Idee verbunden war, soziale Beziehungen über das Flie-
ßen durch die Kanäle der Verdauungs- und Reproduktionssysteme des menschlichen
Körpers zu bilden.23 Über sexualisierte Gewalt wurde in Interviews, die die Autorin
mit Überlebenden dieser Gräueltaten geführt hat, immer wieder berichtet. Zum Bei-
spiel wird in der Genozid-Gedenkstätte in Nyamata der Sarg einer Frau namens An-
nonciata Mukandoli gezeigt, die zusammen mit anderen Frauen einer Gruppenverge-
waltigung zum Opfer fiel, während sie ihr Baby auf dem Rücken trug. Heute
symbolisiert ihr Sarg die Verletzung des weiblichen Tutsi-Körpers während des Geno-
zids, die eng mit der Hutu-Ideologie (insbesondere mit den erwähnten 10 Hutu-Gebo-
ten) und dem Glauben verbunden war, dass Tutsi-Frauen den Hutu-Frauen unterlegen
seien (persönliches Interview, 10.09.2014). Die Mörder schändeten die Körper ihrer Op-
fer nicht nur ante mortem, wie im Falle Annonciatas, sondern auch post mortem: Sie
wurden häufig in Latrinen geworfen, (manchmal lebend) in Massengräbern ver-
scharrt oder nackt auf dem Boden liegen gelassen, um von Hunden oder anderen Tie-
ren gefressen zu werden.24

Schätzungen zufolge wurden während des Genozids 49,9% der überlebenden
Frauen und Mädchen (die 1994 in Ruanda lebten) (massen-)vergewaltigt, als Sexskla-
vinnen festgehalten, in Ehen gezwungen und/oder sexuell gefoltert und verstüm-
melt;25 annähernd 25.000 wurden durch diese strategisch eingesetzte und verheerende
„Kriegswaffe“ mit HIV/AIDS infiziert.26
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21 Rémi Korman, „The Tutsi Body in the 1994 Genocide: Ideology, Physical Destruction, and Memory“,
in Jean-Marc Dreyfus und Elisabeth Anstett (Hrsg.), Destruction and Human Remains: Disposal and
Concealment in Genocide and Mass Violence, Manchester 2014, S. 8.
22 Taylor, „The Cultural Face of Terror in the Rwandan Genocide of 1994.“
23 Ebd., S. 155, 165–166.
24 Dies ist einer der Gründe, weshalb das Gesetz zur Einführung der Gacaca-Rechtsprechung das
Verbrechen der Leichenschändung aufführt; siehe Abschnitt 2.2.2.
25 Jennie E. Burnet, „Rape as a Weapon of Genocide: Gender, Patriarchy, and Sexual Violence in the
Rwandan Genocide“, Anthropology Faculty Publications 13 (2015), S. 1. Auch viele Hutu-Frauen erlitten
sexuelle Gewalt, und Burnet legt dar, dass eine unbekannte Zahl von Frauen und Mädchen unabhängig
von ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu sexuellen Beziehungen mit RPF-Soldaten gezwungen wurden,
nachdem sie IDP-Lager auf RPF-Gebiet erreicht hatten (Burnet 2012, S. 98).
26 Mary Kayitesi-Blewitt, „Funding development in Rwanda: the survivors’ perspective“, Development
in Practice 16 (2006), S. 318. Für eine detaillierte Beschreibung der sexuellen Gewalt während des Geno-



1.5 Opfergruppen

Die Hauptopfer des Genozids waren Tutsi. Der Plan war, die Tutsi auszurotten, wes-
halb die Mörder weder Frauen noch Alte, Kinder oder Babys verschonten. Vor allem
in den ländlichen Gebieten, wo man sich untereinander gut kannte, war es leicht zu
identifizieren, wer ein/e Tutsi war, und ein Entkommen war nahezu unmöglich, es sei
denn mit Hilfe von Nachbarn oder freundlich gesinnten Fremden.

Vor allem zu Beginn des Genozids wurde auch die intellektuelle Hutu-Elite – Poli-
tiker, Journalisten und Akademiker – getötet. Auch wurden einige Hutu, die sich den
Mordaktionen widersetzten oder dabei erwischt wurden, Tutsi zu verstecken, ermor-
det. Die Twa standen zwar weniger im Fokus, fielen aber ebenfalls den Massakern
zum Opfer; über ihr Schicksal gibt es jedoch weit weniger Informationen als über das
der Tutsi- und Hutu-Opfer. Schätzungsweise 800.000 bis eine Million Tutsi und annä-
hernd 200.000 Hutu wurden getötet.27

Der Genozid hinterließ etwa 100.000 Waisenkinder, Hunderttausende weitere
wurden während der Zwangsrückführungen zwischen 1995 und 1997 von ihren Eltern
getrennt. „Schätzungen legen nahe, dass 10% der Kinder im Alter von 0 bis 18 Jahren
ein Elternteil oder beide verloren; 110.000 Kinder leben aufgrund des Todes oder der
Inhaftierung ihrer Eltern in von Kindern geführten Haushalten, 7.000 Kinder leben
auf der Straße und 19.000 Kinder unter 14 Jahren sind von HIV/AIDS infiziert.“28

Auch Hutu wurden Opfer (systematischer) Tötungen, vor allem seitens der RPA
während des Bürgerkriegs und gegen Ende des Genozids.29 Menschenrechtsgruppen
schätzen, dass 1994 zwischen 25.000 und 30.000 Menschen von der RPA getötet wur-
den.30 Der unrühmliche Gersony-Bericht aus dem Jahr 1994 schätzte, dass es allein im
Nordwesten und in der Provinz Kibungo zu 30.000 Tötungen durch die RPA kam.31

Weitere 4.000 Zivilisten wurden im April 1995 während der Zwangsrepatriierung von
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zids siehe Human Rights Watch 1996, Shattered Lives, verfügbar unter: https://www.hrw.org/reports/
1996/Rwanda.htm (letzter Zugriff: 23.01.2021).
27 Die genaue Zahl der Genozid-Opfer ist umstritten. Des Forges nennt 800.000 Opfer, während die
Regierung von einer Million spricht. Am häufigsten wird in der Literatur die Zahl von 800.000 Opfern
genannt.
28 Kirrily Pells, „‚Rights are everything we don’t have‘: Clashing Conceptions of Vulnerability and
Agency in the Daily Lives of Rwandan Children and Youth“, Children’s Geographies 10(4) (2012),
S. 427–440.
29 Prunier identifiziert drei Phasen der RPF-Tötungen (1997, S. 361): umfangreiche und häufige Tötun-
gen gleich zu Beginn des Genozids bis etwa Mitte 1995; eine zweite Phase der begrenzten Achtung der
Menschenrechte bis Anfang 1996 in dem Versuch, Rachemorde zu kontrollieren; und schließlich er-
neute Tötungen 1996, als grenzüberschreitende Überfälle aus der Region Kivu häufiger wurden und
die RPF begann, Zivilisten als Vergeltung für die Unterstützung der Guerrilla zu töten (Taktik der Auf-
standsbekämpfung).
30 Des Forges, Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda, S. 734.
31 Siehe https://richardwilsonauthor.files.wordpress.com/2010/09/gersony_report.pdf (letzter Zugriff:
30.01.2021).

https://www.hrw.org/reports/1996/Rwanda.htm
https://www.hrw.org/reports/1996/Rwanda.htm
https://richardwilsonauthor.files.wordpress.com/2010/09/gersony_report.pdf


Binnenflüchtlingen aus dem Kibeho-Flüchtlingslager massakriert.32 Die Tötungen wur-
den als Notwehr gerechtfertigt, doch der Kommandeur, Oberst Ibingira, wurde 1996
vor ein Militärgericht gestellt. Die Mordaktionen in Kivu müssen vor dem Hintergrund
der „Kivu-Krise“ im damaligen Zaire (heute DR Kongo) und einer sich verschlechtern-
den Lage in Burundi gesehen werden. Extremistische Hutu, die vor den vorrückenden
RPA-Truppen geflohen waren, sahen die Chance, Ruanda von der destabilisierten
Kivu-Region aus zurückzuerobern oder in dieser Region einen separaten Hutu-Staat
zu gründen. Überdies kollaborierten die Extremisten mit lokalen Hutu und begannen,
auch hier Tutsi zu töten und die grenzüberschreitenden Angriffe auf Ruanda zu inten-
sivieren (1995/96). Man geht davon aus, dass weitere 6.000–8.000 Menschen während
der gewaltsamen Auflösung der Flüchtlingslager in der DR Kongo getötet wurden, die
den Beginn des Ersten Kongokrieges und den Sturz der Region der Großen Seen (Great
Lakes Region, GLR) in gewalttätiges Chaos markiert.

1.6 Verantwortliche

Der Genozid war gut geplant und bestens organisiert. Vor allem in Kigali tötete die
Präsidentengarde alle „Hauptziele“ innerhalb der ersten 36 Stunden (beginnend in
der Nacht des 6. April), doch sie wurde auch von Milizen unterstützt, die aus normalen
Bürgern bestanden, welche eine militärische Ausbildung (zum Teil durch das französi-
sche Militär) erhalten hatten.33 Diese Miliz-Todesschwadronen, die überall im Land
existierten, wurden von der ruandischen Armee und von lokalen Polizeikräften unter-
stützt. Die Mörder wurden von Beamten der Zentralregierung, Präfekten, Bürgermeis-
tern und Gemeinderäten in der Hauptstadt und in den Regionen kontrolliert und
angeleitet. Die hochzentralisierte Verwaltung des Landes erleichterte diese Befehls-
strukturen. Diese Beamten ermunterten (und zwangen mitunter) die lokale Bevölke-
rung, „an die Arbeit“ zu gehen, d. h. Tutsi zu jagen und zu töten.34

Die genaue Zahl der Täter ist umstritten. Straus schätzt 170.000 bis 210.000 Betei-
ligte, nicht gerechnet Militär, Polizei oder Präsidentengarde.35 Andere sprechen von
Hunderttausenden36 oder lediglich Zehntausenden.37 Die ruandische Regierung geht
von annähernd drei Millionen Tätern aus.38 Diese Diskrepanzen sind unterschiedli-
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32 Das Vorrücken der RPF und die militärische Niederlage des genozidalen Regimes im Sommer 1994
hatten zu einem großen Flüchtlingsstrom in die benachbarten Länder und zu Binnenflüchtlingen ge-
führt, die an Ruandas Grenzen Zuflucht suchten.
33 Prunier, The Rwanda Crisis, S. 246.
34 Viele der vor dem Internationalen Strafgerichtshof Angeklagten übten solche Verwaltungs-, Mili-
tär- oder Kirchenfunktionen aus.
35 Straus, The Order of Genocide.
36 Vergleiche Des Forges, Leave None to Tell the Story; Mamdami, When Victims Become Killers.
37 Bruce D. Jones, Peacemaking in Rwanda: The Dynamics of Failure. Boulder, CO 2001.
38 MINALOC 2002.



chen Täterdefinitionen und offensichtlichen ideologischen Hintergründen geschuldet.
Die genaue Täterzahl wird aller Wahrscheinlichkeit nach unbekannt bleiben, aber es
ist entscheidend, dass Zahlen nicht eine ganze „ethnische“ Gruppe kriminalisieren
oder instrumentalisiert werden, um den Genozid zu relativieren oder sogar ganz zu
leugnen.

1.7 Orte der Verfolgung

Die Massaker fanden in ganz Ruanda statt, aber mit regionalen Unterschieden, was
das Ausmaß der Brutalität und die Zahl der Tötungen betrifft. Prominente Orte waren
Kirchen, Nonnenklöster, Schulen und Stadien, in denen Tutsi Zuflucht gesucht hatten
oder in denen sie zusammengetrieben wurden. Viele Gedenkstätten in Ruanda wur-
den an solchen „Orten der Verfolgung“ eingerichtet. Doch viele Tutsi wurden auch an
Straßensperren oder an ihren Wohnorten ermordet oder in Latrinen, Müllgruben
oder Flüsse geworfen. In einigen Fällen, zum Beispiel in Gisenyi, Kinazi oder Kigali
(wo das ETO-Schulmassaker stattfand), wurden Tutsi gezwungen, zu vorbereiteten
Massengräbern zu marschieren, in die sie oftmals lebend hineingeworfen wurden.
Weitere Verfolgungsorte stehen in Zusammenhang mit Versuchen der Regierung zwi-
schen 1994 und 1997, Flüchtlingslager auf ruandischem und kongolesischem Boden
aufzulösen (siehe Abschnitt 1.5.).

2 Aufarbeitung

2.1 Politisch-institutionelle Änderungen und Elitenaustausch

Viele Kommentatoren beschreiben die Post-Genozid-Transformation als „Siegerjustiz“.
Mit dem militärischen Sieg über das Genozid-Regime war die RPF in der Lage, die poli-
tische Landschaft zu ihrem Vorteil zu gestalten, ohne einem ausgehandelten Abkom-
men zur Machtteilung folgen zu müssen. Gleichwohl setzte sie unmittelbar nach dem
Ende des Genozids (lose) das Arusha-Friedensabkommen um und installierte eine „Re-
gierung der nationalen Einheit“ (GU). Während diese die extremistischen Hutu-Partei-
en (z. B. die CDR) ausschloss, gehörten ihr Minister früherer Oppositionsparteien an,
sogar der MRND, der Sozialdemokratischen Partei (SDP) und der Liberalen Partei
(Parti Libéral, PL). MRND-Führer Faustin Twagiramungu, ein Hutu, wurde zum Pre-
mierminister ernannt; Pasteur Bizimungu, ebenfalls ein Hutu und RPF-Mitglied, wur-
de Präsident, und Paul Kagame erhielt den Posten des Vizepräsidenten und Verteidi-
gungsministers.

Viele Mitglieder dieser neuen politischen Elite waren entweder RPF-Kader oder
Tutsi-Rückkehrer, die die Chance eines Neuanfangs in einem „befreiten“ (und nun-
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mehr Tutsi-freundlichen) Ruanda ergriffen. Diese Form des Elitenaustauschs ermög-
lichte es der RPF und Kagame, Kontrolle auszuüben: „… wo ein Hutu das Ministerium
leitete, hatte ein RPF-Beamter der Tutsi (üblicherweise ein früherer Flüchtling aus
Uganda), der auf einem zweit- oder drittrangigen Posten diente, das eigentliche Sa-
gen“.39 Twagiramungu und andere Hutu-Minister traten 1995 wegen mangelnder Kon-
trolle zurück. Im Jahr 2000 wurden sein Nachfolger, Premierminister Pierre-Celestin
Rwigema, ein Hutu aus der MRND, und Präsident Bizimungu40 aus dem Amt gejagt,
womit der Weg für Kagame frei war, Präsident zu werden und sich seinen neuen Pre-
mierminister und Sprecher selbst auszusuchen.41 2003 stimmte das Parlament für ein
Verbot der MRND, die in der Hutu-Bevölkerung breite Unterstützung fand und die
vielleicht größte Bedrohung der RPF-Dominanz darstellte.42 Dem Verbot vorausgegan-
gen waren das Verschwinden führender Parteifunktionäre, ihre Verhaftung aufgrund
von Spaltertum und ihre Flucht in andere Länder. Diese beunruhigenden frühen Ent-
wicklungen haben einige Wissenschaftler dazu gebracht, von der „Tutsifizierung“ der
ruandischen Politik zu sprechen. Das harte Durchgreifen gegenüber politischen
Widersachern ist eine auch heute noch gebräuchliche Strategie, wie der Fall des Oppo-
sitionsführers Boniface Twagirimana zeigt, der 2018 aus einem Gefängnis „ver-
schwand“, oder die Verhaftung von Diane Rwigara, die Kagame im Vorfeld der 2017er-
Wahlen herausgefordert hatte.43

Es überrascht nicht, dass Ruanda die Standards liberaler Demokratien verfehlte
und vom Freedom-House-Index kontinuierlich als „unfrei“ eingestuft wurde.44 Wahlen
finden unter einem präsidentiellen Mehrparteiensystem statt, das nach dem Genozid
eingeführt wurde. 1999 verabschiedete die Nationalversammlung eine vierjährige Ver-
längerung der GU, die dem Grundgesetz unterlag, welches die Verfassung von 1991,
das Arusha-Abkommen, die RPF-Erklärung vom 17. Juli 1994 und eine zwischen den
acht an der GU beteiligten Parteien vereinbarte Absichtserklärung umfasste. Wahlen
auf lokaler Ebene fanden 1999 statt, Bezirkswahlen 2001. Die ersten Präsidentschafts-
und Parlamentswahlen fanden 2003 statt. Kagame wurde mit 95,5% der Stimmen ge-
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39 Timothy Longman, „Limitations to Political Reform: The Undemocratic Nature of Transition in
Rwanda“, in Scott Straus und Lars Waldorf (Hrsg.), Remaking Rwanda: State-Building and Human
Rights after Mass Violence, Wisconsin 2011, S. 32.
40 2001 gründete Bizimungu eine neue Partei, die sofort verboten wurde. Bizimungu und ein früherer
Minister seiner Regierung (Charles Ntakirutinka) wurden verhaftet, ein Parteimitglied wurde ermor-
det.
41 Filip Reyntjens, „Rwanda, Ten Years on: From Genocide to Dictatorship“, African Affairs 103(411)
(2004), S. 177–210.
42 Vergleiche Longman, „Limitations to Political Reform: The Undemocratic Nature of Transition in
Rwanda.“
43 Siehe https://www.theguardian.com/world/2018/nov/07/rwandan-dissident-politician-diane-rwiga-
ra-protests-innocence-as-trial-opens (letzter Zugriff: 27.01.2021); https://www.bpb.de/internationales/
weltweit/innerstaatliche-konflikte/54803/ruanda (letzter Zugriff: 27.01.2021).
44 Vergleiche Longman, „Limitations to Political Reform: The Undemocratic Nature of Transition in
Rwanda.“
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wählt, und die RPF gewann mit fast 74%. 2008 gewann die RPF erneut mit großem
Abstand und erhielt 42 Parlamentssitze. Kagame wurde 2010 mit einem Stimmenanteil
von 93% wiedergewählt; in den Parlamentswahlen von 2013 erhielt die RPF 76% der
Stimmen.45 Die Wahlen von 2017 folgten einem ähnlichen Muster. Human Rights
Watch und Amnesty International haben immer wieder die eingeschränkte Meinungs-
freiheit und das Fehlen eines politischen Raums für die Abhaltung der Wahlen be-
klagt,46 was in der Tat zu Erdrutschsiegen für Kagame führte und die Dominanz der
RPF im Parlament weiter stärkte. Die Nationale Wahlkommission hat die Macht, Kan-
didaten zu sperren, und führte Beschränkungen der freien Rede in den Sozialen Medi-
en ein. Die nächsten Wahlen sollen 2024 stattfinden; es ist davon auszugehen, dass der
einzige echte Gegner der RPF die Grüne Partei sein wird, die ebenfalls im Vorfeld frü-
herer Wahlen massiven Angriffen ausgesetzt war, der es aber gelang, sich erstmals
Parlamentssitze zu sichern.

2.1.1 Im Namen des Entwicklungsstaates

Kritischen Stimmen zufolge hat die RPF die lebendige Zivilgesellschaft zunehmend
entlang zumeist ethnischer Grenzen und durch eingeschränkte Presse- und Meinungs-
freiheit ruhiggestellt. Die Missachtung der Menschenrechte wird entweder geleugnet
oder als notwendig „im Namen des Entwicklungsstaates“ deklariert. Deshalb haben,
wie Longman feststellt, insbesondere Hutu-Gruppen, die schon vor dem Genozid exis-
tierten, zunehmende Restriktionen erlebt sowie die Forderung, ihre Führung auszu-
wechseln. Auch Menschenrechtsorganisationen, von denen sich viele in den frühen
1990er-Jahren im Zuge des Demokratisierungsprozesses im Lande gebildet hatten, wa-
ren ähnlichem Druck ausgesetzt, sich an der RPF-Ideologie auszurichten, wozu deren
Selbstdarstellung als heroischer Befreier gehörte, was wiederum automatisch Untersu-
chungen von RPF-Verbrechen ausschloss. Einige Beobachter stellten fest, dass der auf
zivilgesellschaftliche Organisationen ausgeübte Druck in einigen Fällen in Attentaten
und Verschwindenlassen gipfelte. Während Hutu-Organisationen verboten oder ihre
Führer aufgrund von Beschuldigungen des Spaltertums oder der genozidalen Ideolo-
gie abgesetzt wurden, wurden Tutsi-Organisationen unter dem Vorwurf der Korrupti-
on oder der finanziellen Misswirtschaft schikaniert. Zahlreiche Mitglieder der IBUKA47

mussten aus dem Land fliehen, und 2010 wurden höhere Beamte aus den genannten
Gründen verhaftet.
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Filip Reyntjens, einer der vehementesten Kritiker des Regimes, bilanzierte bereits
2004, was nach Ansicht vieler Beobachter auch heute noch gilt: „Insgesamt wird die
Zivilgesellschaft vom Regime kontrolliert.“48 Die internationale Gemeinschaft übte
zwar Kritik, fuhr aber fort, die ruandische Regierung in ihrem Bemühen um Versöh-
nung, Einheit und Entwicklung zu unterstützen. Laut Longman gelang es Ruanda sehr
gut, den Eindruck „technokratischer Kompetenz“ zu erwecken und gegenüber interna-
tionalen Kreditgebern, aber auch gegenüber den ruandischen Bürgern eine Strategie
der „Leistungslegitimation“ zu verfolgen, in der Annahme, dass die Kreditgeber und
„die Öffentlichkeit sich nicht um politische Freiheiten scheren, solange die Regierung
ihnen Wohlstand bringt“.49

2.1.2 Verfassungsänderungen und (Justiz-)Reformen

2003 verabschiedete Ruanda durch ein Referendum seine neue Verfassung (die an die
Stelle der Verfassung von 1991 trat, welche während der Übergangsperiode gültig
war), die die Phase des Übergangs offiziell beendete.50 Sie gewährte dem Präsidenten
weitreichende Befugnisse, darunter die Ernennung des Premierministers und die Auf-
lösung des Parlaments.51 Sie enthielt auch Bestimmungen für die Einrichtung der
Kommission für den Kampf gegen den Genozid (siehe Abschnitt 2.9.) und anerkannte
das Bedürfnis der Überlebenden nach Entschädigung und Rehabilitation (siehe Ab-
schnitt 2.3.). In einem 2015 abgehaltenen Referendum stimmten die Ruander mit nahe-
zu 100% für die Änderung der Verfassung von 2003. Die Änderung behielt zwar die
Beschränkung der Präsidentschaft auf zwei Amtsperioden bei, verkürzte die Perioden
aber von sieben auf fünf Jahre. Sie erklärte explizit, dass Paul Kagame berechtigt sei,
eine zusätzliche siebenjährige Periode zu amtieren, nach der er für zwei der neuen
Fünfjahresperioden kandidieren könne. Unter der neuen Verfassung könnte er also
bis 2034 regieren.52

Als Teil des weitreichenden Nationsbildungsprogramms der Regierung durchlief
die Justiz substantielle Reformen, um die Einrichtung des Gacaca-Rechtssystems (siehe
Abschnitt 2.2.1.) und die Strafverfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit
und des Genozids vor den nationalen Gerichten zu ermöglichen (siehe Abschnitt
2.2.2.); Ruandas organisches Recht bezüglich Strafverfolgung und Entschädigung wur-
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de erst 2012 mehrmals geändert (siehe ebenfalls Abschnitt 2.2.). Ruanda schaffte 2007
die Todesstrafe ab, doch bereits 2003 wurden die letzten Todesurteile verhängt. Die
letzten Hinrichtungen wurden 1998 durchgeführt, als 22 Angeklagte der Verbrechen
im Zusammenhang mit dem Genozid für schuldig befunden wurden.53

2.2 Strafverfolgung

Es gab drei Ebenen der Rechtsprechung bezüglich der während des Genozids begange-
nen Verbrechen: 1) Gacaca-Gerichte; 2) nationale Gerichte; 3) der Internationale Straf-
gerichtshof für Ruanda (International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR). Die Straf-
verfolgung in Ruanda konzentrierte sich auf Verbrechen wie Mord, Vergewaltigung,
Folter und Eigentumsdelikte, während sie auf internationaler Ebene vor allem auf
den Genozid und Verbrechen gegen die Menschlichkeit fokussiert war, d. h. auf die
übergreifenden Verbrechensmuster, und nur die Hauptverantwortlichen vor Gericht
stellte, nämlich die Planer des Genozids. Alle relevanten Strafverfolgungen waren zeit-
lich auf Verbrechen beschränkt, die im Jahr 1994 (ICTR) beziehungsweise im Zeitraum
1990–1994 (nationale Gerichte und Gacaca) begangen worden waren. Es ist wichtig
festzuhalten, dass ausschließlich Verbrechen gegen die Tutsi im Rahmen des Genozids
verfolgt wurden. Kriegsverbrechen und Rachemorde, die von der RPF während des
Bürgerkriegs und nach dem Genozid begangen wurden (z. B. im Zuge des Zaire/Kongo-
Krieges und der Auflösung der Flüchtlingslager), blieben bis heute unberücksichtigt.

2.2.1 Nationale Rechtsprechung: Ruandas Gerichte

Auf einer nationalen Konferenz, die 1995 in Kigali stattfand, wurde beschlossen, dass
das Strafrecht und das nationale Justizsystem reformiert werden sollten, um die Straf-
verfolgung von des Genozids Verdächtigen zu ermöglichen. Der völlige Zusammen-
bruch des vor dem Genozid bestehenden Justizsystems führte zu überfüllten Gefäng-
nissen und Haftanstalten. Vor allem in den 1990er-Jahren kritisierten internationale
Organisationen die ruandische Regierung für ihre Untersuchungshaft-Praxis, die zu
Menschenrechtsverletzungen führte, welche im schlimmsten Fall auf grausame, un-
menschliche und erniedrigende Behandlung hinausliefen.54 Prunier schätzt, dass „von
1.000 Gefangenen im August 1994 die Zahl bis zum Jahresende auf 6.000 angewachsen
war und weiterhin exponentiell wuchs, um im März 1995 23.000 zu betragen“.55 Die
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zwangsweise Schließung von Flüchtlingslagern in Kibeho im Jahr 1995 und in der De-
mokratischen Republik Kongo 1996 und 1998 führte zu einem starken Anstieg der Ge-
fangenenpopulation, was wiederum eine Verschlechterung der Haftbedingungen zur
Folge hatte.56 Amnesty International schätzte, dass im Jahr 1997 mehr als 100.000 Men-
schen in Haft saßen, die Mehrheit von ihnen unter der Anklage des Völkermords.57

Diese katastrophale Lage in Ruandas Gefängnissen bildete den Hintergrund für die
Reform des Justizsystems und die Einführung neuer Gesetze, um den Rückstau von
Genozid-Fällen zu regulieren und abzubauen.

Organgesetz (Organic Law, OL) Nr. 08/96 wurde am 30. August 1996 ratifiziert; es
sollte Strafverfahren gegen diejenigen auf den Weg bringen, die für Taten angeklagt
waren, welche im Strafgesetzbuch als Genozid oder Verbrechen gegen die Menschlich-
keit unter Strafe gestellt waren.58 Es resultierte aus der von der Regierung verfolgten
„Politik der maximalen Rechenschaftspflicht“, derzufolge alle Beteiligten hohen und
niedrigen Ranges zur Rechenschaft zu ziehen waren, um jedwede Praxis der Straffrei-
heit zu beenden; diese Politik diente später auch als Rechtfertigung für die Einführung
der Gacaca.59 Die Präambel des Organgesetzes 16/2004 bezieht sich direkt auf die Re-
gierungspolitik der maximalen Rechenschaftspflicht:

In Anbetracht der Notwendigkeit, die Kultur der Straffreiheit ein für alle Mal aus-
zumerzen, um in Ruanda Gerechtigkeit und Versöhnung zu erreichen, und daher Vor-
kehrungen zu treffen, welche die rasche Strafverfolgung und Verurteilung von Tätern
und Komplizen des Völkermords ermöglichen, nicht nur mit dem Ziel der Bestrafung,
sondern auch zur Wiederherstellung der ruandischen Gesellschaft, die von schlechten
Anführern zerstört wurde, welche die Bevölkerung zur Auslöschung eines Teils dieser
Gesellschaft aufgewiegelt haben.

Diese Politik der maximalen Rechenschaftspflicht kann als Antwort auf das vor
dem Genozid bestehende Amnestiegesetz verstanden werden, das Straffreiheit für
Verbrechen gewährte, die im Dienste der „Sozialen Revolution“ der Hutu gegen die
Tutsi-Bevölkerung begangen wurden.60 Mord und andere schwere Straftaten, die von
Hutu begangen wurden, um die politische Vorherrschaft der Tutsi herauszufordern,
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wurden effektiv vergeben. Dieses Amnestiegesetz bildete auch den Hintergrund für
die Modernisierung und laufende Anpassung (zumindest bis 2012) der Herrschaft des
Rechts in Ruanda.61

Einige zynische Kommentatoren argumentierten, die maximale Rechenschafts-
pflicht sei die Strategie der Regierung gewesen, um jedwede (militärische) Opposition
gegen ihre postgenozidale Übergangspolitik auszumerzen.62 Angesichts der überfüll-
ten Gefängnisse und der dort herrschenden unmenschlichen Zustände kann man sich
fragen, warum der maximalen Rechenschaftspflicht Priorität eingeräumt wurde. Doch
das OL 08/96 enthielt Bestimmungen, die die Gerichtsverfahren beschleunigen sollten.
Es wurde entschieden, dass Fälle von Genozid und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit vor Sonderkammern verhandelt werden sollten63, die gemäß ruandischem Straf-
recht urteilen sollten, welches internationale Strafrechtsstandards bezüglich der UN-
Völkermordkonvention, der Genfer Konventionen, Kriegsverbrechen und Verbrechen
gegen die Menschlichkeit übernommen hatte. Es wurde festgestellt, dass „die außerge-
wöhnliche Situation im Land die Anwendung spezieller Maßnahmen erfordert, um
das Bedürfnis der ruandischen Bevölkerung nach Gerechtigkeit zu befriedigen“ (Arti-
kel 39, OL 08/96), womit die Klassifizierung der Straftäter entsprechend der Schwere
der von ihnen begangenen Verbrechen sowie die Einführung eines Systems der Ver-
ständigung in Strafverfahren gemeint waren. Diese Maßnahmen sollten die Effektivi-
tät und Beschleunigung der juristischen Verfahren fördern.64 Eine Sonderkammer
konnte mehrere Gerichte unter Leitung eines Vorsitzenden haben; jedes dieser Ge-
richte bestand aus drei Richtern, die aus den Reihen der Richter des erstinstanzlichen
Gerichts ausgewählt wurden. Gegen von den Sonderkammern ergangene Urteile
konnte im Falle von Gesetzes- oder Verfahrensfehlern Berufung eingelegt werden. Ge-
gen Urteile der Berufungskammer konnten (bis aus ganz wenige Fälle) keine Rechts-
mittel eingelegt werden.

Mit OL 08/96 wurde die Klassifizierung von Verbrechen eingeführt, um die ver-
schiedenen Grade der Beteiligung und die Schwere der Verbrechen zu spiegeln, was
später in den Gacaca-Verfahren genutzt wurde, um rechtliche Zuständigkeiten zwi-
schen den verschiedenen Gerichten aufzuteilen. Bis zur Einführung der Gacaca-Ge-
richte stützten sich die Sonderkammern in ihren Verfahren auf diese Klassifizierung.
Ein neues OL (16/2004), welches auch die Funktionsweise der Gacaca regelte, reduzier-
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te die Kategorien auf drei: Die Kategorien 2 und 3, Verbrechen gegen Personen, wur-
den zur Kategorie 2 zusammengefasst, und Eigentumsdelikte wurden der Kategorie 3
zugeteilt.65

Das System der Verständigung in Strafverfahren bildete einen Grundstein des OL
08/96. Es beschleunigte nicht nur die Fälle, sondern ermutigte auch Geständnisse und
die Kooperation mit dem Justizsystem und führte zu Entschuldigungen gegenüber den
Opfern.66 In der Praxis bedeutete dies, dass Angeklagte, die ein vollständiges Geständ-
nis anboten, einschließlich einer detaillierten Beschreibung der begangenen Taten,
der Nennung der Namen von Komplizen und einer Entschuldigung gegenüber den Op-
fern, eine erhebliche Strafminderung erwarten konnten, wenn sie sich schuldig be-
kannten. Abhängig davon, zu welchem Zeitpunkt im Strafverfahren das Geständnis
erfolgte, erhielten Verurteilte der Kategorie 2 eine Strafminderung von 7 bis 11 Jahren,
diejenigen der Kategorie 3 lediglich ein Drittel ihrer Strafe. Doch das Verständigungs-
system betraf vor allem die Kategorien 2, 3 und 4. Bis 2007 (als Ruanda die Todesstrafe
abschaffte), drohte Tätern der Kategorie 1 die Todesstrafe, wenn sie schuldig gespro-
chen wurden, während Angeklagten der Kategorie 2 lebenslängliche Haft drohte. Für
Eigentumsvergehen (Kategorie 4), die praktisch auf zivilrechtliche Schäden hinauslie-
fen, wurde nie eine Gefängnisstrafe verbüßt.

Die ersten Gerichtsverfahren begannen am 27. Dezember 1996, wurden jedoch
von internationalen Beobachtern wegen der Verletzung der Rechte der Angeklagten
heftig kritisiert. Ein Bericht des UN-Hochkommissars für Menschenrechte stellte fest,
dass bis Ende Juni 1997 142 Urteile von den Sonderkammern ergangen waren, darun-
ter sechs Freisprüche und 61 Todesurteile, davon 13 gegen Angeklagte der Kategorie 1;
von diesen frühen 142 Verurteilungen erfolgten 25 infolge eines Geständnisses und ei-
nes Schuldbekenntnisses.67

Die 2004 erfolgten Revisionen von OL 08/96 waren Bestandteil einer weiteren sub-
stantiellen Reform des Justizwesens. Die Sonderkammern wurden im Jahr 2000 aufge-
löst, und die nationalen Gerichte (an denen die Kammern ihren Sitz hatten) erhielten
die Zuständigkeit, Genozid-Fälle zu verhandeln. Infolge der Reform von 2004 erhielten
15 Gerichte die Zuständigkeit für Genozid-Fälle. Auch die Berufungsverfahren wurden
verbessert, indem den Obergerichten erlaubt wurde, solche Fälle zu verhandeln, und
ein Überprüfungsantrag konnte sogar beim Obersten Gerichtshof eingereicht werden.
„Wahrscheinlich verbesserten sich die Standards in mit dem Genozid zusammenhän-
genden Verfahren infolge dieser Reformen.“68
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Offizielle Gerichtszahlen sind nicht verfügbar, und wissenschaftliche Untersu-
chungen über die inländischen Genozid-Prozesse in Ruanda gibt es kaum. Daher ist es
schwierig, zu einer fundierten Einschätzung dieser Verfahren zu gelangen (für nähere
Angaben siehe Abschnitt 2.1.). Laut Hola und Brehm waren bis Ende 2001 etwa 4.122
Angeklagte vor Gericht gestellt worden.69 Jones stellt fest, dass weitere 2.332 Ruander
in den Jahren 2002 und 2003 vor Gericht gestellt wurden,70 und die Vereinten Natio-
nen berichten, dass bis Mitte 2006 annähernd 10.000 Menschen strafrechtlich verfolgt
worden waren.71 Doch mit der landesweiten Einrichtung der Gacaca-Gerichte im Jahr
2005 wurden die meisten Fälle an die unteren Gerichte überwiesen; nur die Fälle der
Kategorie 1 blieben in der Zuständigkeit der nationalen Gerichte. Selbst diese Fälle
wurden seit 2008 an die Gacaca-Gerichte überstellt, und nur die Strafverfahren der
Hauptverantwortlichen für die Morde fanden vor nationalen Gerichten statt.

2012 wurde das Justizsystem erneut reformiert; 72 im Februar 2012 wurde am
Obersten Gericht eine Sonderkammer eingerichtet, um internationale Verbrechen
strafrechtlich zu verfolgen. Die Kammer verhandelte gegen Personen, die des Geno-
zids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen angeklagt
waren und aus anderen Ländern oder vom Internationalen Strafgerichtshof an Ruan-
da ausgeliefert wurden.73 Diese neue Kammer hatte sechs Richter einschließlich ihres
Vorsitzenden Athanase Bakuzakundi. Der erste Angeklagte, der vor dieser Sonderkam-
mer erschien, war Léon Mugesera, der nach einem langen Rechtsstreit um seine Aus-
lieferung aus Kanada abgeschoben wurde. Er war seit 1995 im Zusammenhang mit ei-
ner 1992 gehaltenen Rede gesucht worden (er war damals Vizepräsident der Präfektur
Gisenyi), in der er die Hutu angestachelt hatte, Tutsi zu töten. Der zweite war Pastor
Jean Uwinkindi, der erste, der vom ICTR an die ruandischen nationalen Gerichte über-
geben wurde.
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2.2.2 Lokale Justiz: Inkiko Gacaca

Angesichts der völligen Zerstörung der politischen und rechtlichen Infrastruktur hätte
es wohl 100 Jahre gedauert, sämtlichen Angeklagten vor den nationalen Gerichten den
Prozess zu machen. Gleich nach dem Genozid begann die Regierung der nationalen
Einheit Verhandlungen über „traditionelle“ Wege, um mit dem Rückstau von Gefange-
nen fertig zu werden. Von Anfang an war es für die ruandischen Regierungsbeamten
klar, dass das südafrikanische Modell einer Wahrheits- und Versöhnungskommission
nicht ausreichen würde, um das gewaltige Ausmaß der Tötungen und die vorangegan-
genen Jahrzehnte der Straffreiheit bezüglich der ethnischen Verfolgung von Tutsi seit
der Unabhängigkeit 1960 zu bewältigen (siehe Abschnitt 1.1.2.).

Vor diesem Hintergrund wurde die Idee geboren, das Gacaca-Verfahren zu über-
arbeiten und zu modernisieren.74 Gacaca war ein traditionelles Verfahren zur Kon-
fliktschlichtung, das schon in vorkolonialen Zeiten im Land angewendet wurde, um
einfache Gemeindekonflikte unter Beteiligung von Gemeindeältesten, den Inyangamu-
gayo75, zu lindern und zu lösen; diese saßen dem Verfahren vor und entschieden über
angemessene Wege der Konfliktbeilegung, die üblicherweise auf versöhnende Maß-
nahmen hinausliefen. Ein von der Regierung berufenes Expertenkomitee hatte die
Aufgabe, diese Gemeindegerichte anzupassen und in den Stand zu versetzen, über
Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid-Verbrechen zu verhandeln, die
beide in der nationalen Gesetzgebung ratifiziert und kodifiziert worden waren.

Gacaca wurde angepasst, um sowohl strafende als auch versöhnende Elemente zu
umfassen, weshalb es in der Literatur als hybrides Modell der Strafverfolgung angese-
hen wird. Das Verfahren folgt einer komplexen Struktur, die in mehreren OLs kodifi-
ziert wurde, welche wiederum während der Dauer von Gacaca mehrfach geändert
wurden.76 Die Gerichte begannen 2002 mit einer Pilotphase. Am Vorabend der Wahl
der Inyangamugayo im Jahr 2002 formulierte Präsident Kagame mit folgenden Worten
die an Gacaca geknüpften Erwartungen:

Ruanda erwartet von den Gacaca-Gerichten, die Wahrheit über das Geschehene festzustellen,
den Rückstau der Genozid-Fälle abzubauen, die Kultur der Straffreiheit auszumerzen und die
Einheit unseres Volkes zu festigen. Darüber hinaus werden die Gacaca-Gerichte, wenn sie wie
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74 Gacaca bedeutet „im hohen Gras sitzen“.
75 Was so viel bedeutet wie „eine integre Person“.
76 Für eine vollständige Auflistung der Gesetze bezüglich Gacaca und der Strafverfolgung in Ruanda
siehe Abschnitt 2.6. Die Änderungen der OLs zeigen den sich rasch ändernden Charakter des Gacaca-
Verfahrens, aber auch die Bereitschaft der politischen Akteure, auf (unvorhergesehene) Probleme zu
reagieren. Zugleich weisen sie auf die vielen Herausforderungen hin, die Gacaca bei seiner landeswei-
ten Einführung mit sich brachte.



erwartet funktionieren, einen wichtigen Beitrag leisten zum Verständnis und zur Weiterentwick-
lung des internationalen Rechts.77

Auf jeden Fall sollte Gacaca die Gerichtsverfahren angesichts der hohen Zahl von des
Genozids Verdächtigen und der vielen Opfer, die ein faires und schnelles Verfahren
erwarteten, beschleunigen, um die seit langem bestehende Kultur der Straffreiheit zu-
rückzudrängen. Das Ziel der schnellen Gerechtigkeit musste jedoch mit dem Ziel der
Einheit und Versöhnung in Einklang gebracht werden. „Somit wurden die Gacaca-Ge-
richte historisch und umständehalber ins Blickfeld des derzeitigen ruandischen Justiz-
systems gerückt.“78 Ihre Arbeitsweise und Struktur können wie folgt zusammengefasst
werden:

Die Gacaca-Gesetze sahen verschiedene Kategorien von Verbrechen vor: 1) Diejenigen Beteiligten,
die den Genozid planten und organisierten: hochrangige Beamte in kirchlichen oder staatlichen
Institutionen oder Militärs, die zur Gewalt aufriefen und andere beaufsichtigten oder dazu anlei-
teten, Gewalt auszuüben. Vergewaltigung, sexualisierte Folter, Mord und Leichenschändung zähl-
ten ebenfalls zu den Verbrechen der Kategorie 1, wobei die Schwere des Verbrechens eher ins
Gewicht fiel als der Grad der Beteiligung. Es gab schätzungsweise 70.000–80.000 Tatverdächtige
in dieser Kategorie, von denen etwa 7.000 wegen Vergewaltigung oder sexualisierter Folter ange-
klagt wurden.79 2) Verbrechen der Kategorie 2 betrafen diejenigen, die sich durch den Eifer oder
die exzessive Bösartigkeit hervortaten, mit denen sie sich am Genozid beteiligten; dazu zählten
Folterer (obwohl sexualisierte Folter während des gesamten Rechtsverfahrens unter Kategorie 1
verblieb), diejenigen, die ihre Opfer nach deren Tod schändeten, Mörder und diejenigen, die Tö-
tungsabsichten hatten, aber nicht erfolgreich waren. 3) Verbrechen der Kategorie 3 waren mit
Eigentumsdelikten verbunden. Obwohl solche Straftaten per Definition nicht unter den Begriff
Genozid fallen, hat die ruandische Gesetzgebung diese Kategorie einbezogen, weil die Zerstörung
und der Raub von Eigentum den gleichen Beweggründen entstammten, aus denen Tutsi gejagt
und getötet wurden.80 Das gestohlene oder zerstörte Eigentum – etwa Vieh und Häuser – symbo-
lisierte oftmals den Wohlstand der Tutsi. Persönliche Gegenstände wie Kleidung und selbst Foto-
grafien wurden entwendet, um die Tutsi weiter zu demütigen und leiden zu lassen.

Die Gemeindebeteiligung bedeutete, dass Anwälte oder ausgebildete Richter nicht
Teil des Verfahrens waren, um das traditionell konträre juristische Setting zu vermei-
den; zusammen mit dem Verständigungssystem stellte dies das versöhnende Element
der Gacaca dar. Die Inyangamugayo-Richter wurden von der Gemeinde gewählt (alle,
die älter als 18 Jahre waren, durften wählen), und die gesamte Gemeinde wurde einge-
laden, an den Verfahren teilzunehmen, und hatte die Möglichkeit, als Zeugen aufzu-
treten. Die Rolle der Richter erforderte keine juristische Ausbildung (obgleich sie im
Vorfeld ihrer gerichtlichen Tätigkeit eine kurze rechtliche Einweisung erhielten), aber
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77 Rede an die Nation von H. E. Paul Kagame, Präsident der Republik Ruanda, am Vorabend der Wahl
der Gacaca-Richter am 3. Oktober 2001, verfügbar unter: www.rwanda1.com/government/07 11 01 add.
htm (letzter Zugriff: 19.01.2021).
78 Kaitesi, Genocidal Gender and Sexual Violence, S. 66.
79 Ebd., S. 68.
80 Ebd., S. 69.
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ein Richter musste mindestens 21 Jahre alt sein, durfte keine Vorstrafen haben oder
am Genozid beteiligt gewesen sein und durfte zum Zeitpunkt seiner Wahl kein Regie-
rungsamt innehaben. Mehr als 250.000 Männer und Frauen wurden in der Folge als
Inyangamugayo gewählt. Die Verfahren fanden in der Regel wöchentlich in Gemein-
den im Land ganzen statt, und die Beteiligung der Gemeindemitglieder war Pflicht
(Artikel 29, OL 16/2004).

Straf- und Wiedergutmachungsmaßnahmen waren von den Laienrichtern ge-
mäß Strafrichtlinien anzuwenden. Die Richter waren befugt, Angeklagte zu 25 Jahren
Gefängnis oder zu gemeinnütziger Arbeit zu verurteilen, der sogenannten travaux
d’intérêt général (TIG), je nach Schwere des Verbrechens und der Reuebereitschaft des
Angeklagten (z. B. Bitte um Vergebung oder Preisgabe des Verbleibs von Leichen). An-
geklagte mussten zum Beispiel beim Bau kommunaler Straßen oder sogar bei der Er-
richtung von Denkmälern helfen.81 Sie konnten auch dazu verurteilt werden, die Häu-
ser von Überlebenden zu reparieren oder in Schuss zu halten.82

Mit OL 40/2000 wurden Gerichte geschaffen, die auf unterschiedlichen Ebenen
der Dezentralisierung tätig waren und mit jeweils bestimmten Verbrechenskategorien
betraut wurden: Die Ebene der Zelle oder akagari (die kleinste politische Einheit)83

war zuständig für das Sammeln von Beweisen in der Ermittlungsphase, woran die ge-
samte Gemeinde beteiligt war; auf dieser Stufe war es wichtig, Listen derjenigen zu
erstellen, die getötet worden waren oder als vermisst galten, und eine Bestandsauf-
nahme des geplünderten Eigentums zu machen. Die Zellenebene war auch zuständig
für die Verfolgung von Eigentumsdelikten (Kategorie 4, später 3), während die Sektor-
ebene (umurenge) Verbrechen der Kategorie 2 und Berufungsfälle verhandelte. Fälle
der Kategorie 1 wurden anfangs an die nationalen Gerichte überwiesen, doch ab 2008
vor den Gacaca-Sektorgerichten verhandelt. Dem Bericht des Nationalen Dienstes der
Gacaca-Gerichte zufolge gab es insgesamt 9.013 Zellengerichte, 1.545 Sektorgerichte
und 1.545 Appellationsgerichte.84 Jede Gerichtsebene bestand aus einer Generalver-
sammlung, einem Richterkollegium, einem Vorsitzenden und einem Koordinations-
ausschuss.

Nach der Pilotphase wurde Gacaca 2005 landesweit unter dem Slogan „Die Wahr-
heit heilt“ eingeführt. Regierung und lokale Behörden riefen die Bevölkerung auf, sich
an den Verfahren zu beteiligen und bei der Ermittlung dessen, was genau während
des Genozids geschah, behilflich zu sein. Die Gacaca-Gerichte beendeten 2012 ihre Tä-
tigkeit; sie hatten zu diesem Zeitpunkt 1.003.227 Personen in 1.958.634 Fällen vor Ge-
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81 Feldforschungsnotizen der Autorin vom August 2014.
82 Persönliches Interview, Februar 2017.
83 Die Gerichtsebenen entsprachen den damaligen ruandischen Provinz- und lokalen Verwaltungs-
strukturen. So war Kigali die einzige Provinz/Stadt der Kigali-Gerichte. Nach den Justizreformen von
2003 und 2004 wurde die Provinzebene mit der Sektorebene vereinigt.
84 Nationaler Dienst der Gacaca-Gerichtsbarkeit, Report on the Activities of the Gacaca Courts, S. 5.



richt gestellt (siehe Tabelle 1).85 Laut einer Evaluationsstudie wurden die mit Gacaca
verknüpften Ziele zu durchschnittlich 85% erreicht.86 Gacaca ist weltweit der größte
und weitreichendste lokalisierte Strafverfolgungsprozess nach einem Genozid und ei-
ner Diktatur. Doch wurde das Verfahren von Beginn an von internationalen Men-
schenrechtsexperten und Nichtregierungsorganisationen kritisiert; und auch in Ruan-
da selbst ist sein Erfolg umstritten. Abschnitt 2.10. bringt eine ausführlichere
Einschätzung des Gacaca-Prozesses.

Tab. 1: Gesamtzahl der Fälle am 31. Januar 2012: 1.951.38887

Kategorie Zahl der Fälle Schuldig Nicht schuldig

Erste 31.453 24.730 (79%) 6.723 (21%)

Zweite 649.599 433.471 (67%) 216.128 (33%)

Dritte 1.270.336 1.220.471 (96%) 49.865 (4%)

2.2.3 Internationale Justiz: Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (ICTR)

Der ICTR wurde durch die Resolution 955 des UN-Sicherheitsrats (im Folgenden UN SC,
United Nations Security Council) unter Kapitel VII der UN-Charta als Antwort auf die
in Ruanda begangenen schweren Menschenrechtsverletzungen eingerichtet.88 Seine
Aufgabe war es, „solchen Verbrechen ein Ende zu setzen und wirksame Maßnahmen
zu ergreifen, um diejenigen Personen vor Gericht zu stellen, die für sie verantwortlich
sind […] sowie zu einem Prozess der nationalen Versöhnung und zur Wiederherstel-
lung und Aufrechterhaltung des Friedens beizutragen“ (S/RES/ 955 1994, 1–2).

Einige Kommentatoren meinen89, der UN SC habe den ICTR aufgrund des Versa-
gens der internationalen Gemeinschaft gegründet, die Verbrechen als Genozid anzuer-
kennen und entsprechend unter einem Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta (das
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85 Hollie N. Brehm et al., „Genocide, justice, and Rwanda’s Gacaca courts“, Journal of Contemporary
Criminal Justice 30(3) (2014), S. 333–352.
86 Siehe Gacaca Courts Genesis Implementation and Achievements, verfügbar unter: http://rpfinko-
tanyi.org/wp/?p=1958 (letzter Zugriff: 19.01.2021). Dieser Bericht bietet einen Überblick über die Ge-
richtsverfahren aus staatlicher Sicht.
87 Die Gesamtzahl der Fälle in dieser Tabelle weicht leicht von derjenigen bei Brehm et al. ab; diese
Tabelle wurde dem Bericht der Rechtsanwaltskammer von Kigali, Lessons from Rwanda’s National and
International Transitional Justice, entnommen.
88 Siehe auch Sicherheitsrat, Resolution 955 (1994), 8. November 1994, UN Doc. S/RES/ 955 (1994).
89 Payam Akhavan, „Justice and Reconciliation in the Great Lakes Region of Africa: The Contribution
of the International Criminal Tribunal for Rwanda“, Duke Journal of Comparative & International Law
7 (1997), S. 325–348.
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Gewaltanwendung erlaubt hätte) zu intervenieren. Der ICTR war ein Ad-hoc-Strafge-
richtshof mit dem Ziel, die Planer und Hauptverantwortlichen des Genozids vor Ge-
richt zu stellen. Seine Zuständigkeit umfasste Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
Genozid und Kriegsverbrechen, und sein Statut zielte darauf ab, schwere Verletzun-
gen des humanitären Völkerrechts strafrechtlich zu verfolgen, die zwischen dem 1. Ja-
nuar und dem 31. Dezember 1994 auf ruandischem Boden, gegen ruandische Staats-
bürger und in benachbarten Ländern begangen wurden.90

Der ICTR hatte im tansanischen Arusha91 seinen Sitz, um eine politische Einmi-
schung der ruandischen Regierung zu vermeiden, die zwar ursprünglich die Einrich-
tung des Gerichtshofs gefordert, schließlich aber gegen die UN-Resolution gestimmt
hatte, und zwar aus folgenden Gründen:92 die zeitlich begrenzte Zuständigkeit, die nur
Verbrechen umfasste, die 1994 begangen wurden (während die nationalen und die Ga-
caca-Gerichte, siehe oben, Verbrechen verhandelten, die zwischen 1990 und 1994 be-
gangen wurden); der Standort außerhalb Ruandas, der Ruanda keine Gelegenheit gab,
auf die Arbeit des ICTR Einfluss zu nehmen, aber auch dem Gerichtshof die Chance
verwehrte, in der ruandischen Bevölkerung eine erklärende und repräsentative Rolle
zu spielen; und die Tatsache, dass Strafen außerhalb Ruandas zu verbüßen waren
und die Todesstrafe ausgeschlossen war. Und schließlich erklärte der ruandische UN-
Vertreter, dass der ICTR für die zu erledigenden Aufgaben ungenügend ausgestattet
sei, da die Berufungskammer und der Staatsanwalt sowohl für den Gerichtshof für Ru-
anda als auch für den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
(International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) zuständig sein soll-
ten.93 Der ICTR bestand aus drei Verfahrens- und Berufungskammern. Insgesamt dien-
ten ihm 53 Richter; sie wurden von der UN-Generalversammlung für vier Jahre ge-
wählt und konnten wiedergewählt werden. Die Mehrheit der Richter waren Männer;
34% kamen vom afrikanischen Kontinent, 34% aus Europa.

Der ICTR beendete am 14. Dezember 2015 seine Tätigkeit. Insgesamt klagte er 90
Personen wegen Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Genozid
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90 ICTR-Statut, 1994.
91 Resolution 955 vertagte die Entscheidung über den Sitz des Gerichtshofs. Aus politischen, wirt-
schaftlichen und geografischen Gründen wurde mit der Resolution 977 vom 22. Februar 1995 Arusha
als Standort gewählt.
92 Siehe für die vollständige Begründung Sicherheitsrat, 49. Jahr, 3453. Sitzung, 8. November 1994, S/
PV.3453. Vergleiche Hola und Brehm, Punishing Genocide; Dubois, Rwanda’s national criminal courts
and the International Tribunal; Gerald Gahima, Transitional Justice in Rwanda: Accountability for Atro-
city. New York 2013.
93 Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) wurde 1993 durch die
Resolution 827 als Antwort auf die in den 1990er-Jahren auf dem Balkan begangenen Kriegsverbrechen
vom UN-Sicherheitsrat eingesetzt. Er wird oft als das Schwestertribunal des ICTR bezeichnet. Beide
beeinflussten sich gegenseitig bei der Ausgestaltung des internationalen Strafrechts und des humani-
tären Völkerrechts und insbesondere bei der rechtlichen Definition und genaueren Beschreibung des
Genozids als ein internationales Verbrechen. (Dubois, Rwanda’s national criminal courts and the Inter-
national Tribunal.)



an,94 darunter Kabinettsmitglieder, regionale und lokale Politiker, Militärführer und
Mitglieder der Interahamwe-Miliz. Auch einige prominente Unternehmer und Medien-
vertreter wurden wegen Anstiftung von Gewalt strafrechtlich verfolgt. Insgesamt wur-
den 73 Personen vor Gericht gestellt und einem Urteil zugeführt; 14 von ihnen wurden
freigesprochen, 59 verurteilt.95 52 der 59 Verurteilten (88%) wurden des Genozids für
schuldig befunden und wegen der Teilnahme an Tötungen und anderer Straftaten ge-
gen Personen verurteilt.96

2010 schuf der UN-Sicherheitsrat mit Resolution 1966 (vom 22. Dezember 2010)
den Internationalen Residualmechanismus für Strafgerichtshöfe (im Folgenden IRMCT
oder Mechanismus), um „zu gewährleisten, dass die Schließung der beiden wegwei-
senden Ad-hoc-Tribunale nicht die Tür dafür öffnet, dass einmal mehr die Straffreiheit
regiert“ (Präsident Theodor Meron, UN SC, 7. Juni 2012).97 Er begann am 1. Juli 2012
seine Tätigkeit, aufgeteilt in eine Dependance in Arusha, welche die Arbeit des ICTR
fortsetzt, und eine in Den Haag zur Fortführung der Tätigkeit des Haager Kriegsver-
brechertribunals.98 In den ersten drei Jahren operierte der IRMCT neben den beiden
Strafgerichtshöfen, doch seit 2015 ist er als eigenständige internationale Institution tä-
tig. Er hat den Auftrag, eine Reihe wichtiger Funktionen auszuüben, die zuvor vom
ICTR (und vom ICTY) erfüllt wurden, um „das Erbe dieser beiden wegweisenden inter-
nationalen Ad-hoc-Strafgerichtshöfe aufrechtzuerhalten und sich zu bemühen, be-
währte Methoden auf dem Feld des internationalen Strafrechts abzubilden“ (Präsident
Theodor Meron, UN SC, 7. Juni 2012).

Gemäß seinem Auftrag hat der Mechanismus die folgenden Zuständigkeiten:99 1)
Aufspüren und Strafverfolgung verbleibender Flüchtiger, insbesondere der insgesamt
sechs Personen, die voraussichtlich in Ruanda vor Gericht gestellt werden; 2) Ab-
schluss der noch ausstehenden Berufungsverfahren; 3) Überprüfung der Verfahren,
d. h. der Urteile, wenn zum Beispiel neue Fakten auftauchen, die ein entscheidender
Faktor für die Urteilsfindung hätten sein können; 4) Wiederaufnahmeverfahren (der-
zeit nur vor der ICTY-Dependance des Mechanismus); 5) Prozesse wegen Missachtung
oder Falschaussagen im Verlauf der Verfahren entweder vor dem Strafgerichtshof
oder dem Mechanismus; 6) Überwachung von Fällen, die an die nationalen Gerichte
überwiesen wurden; 7) Schutz von Opfern und Zeugen laufender und abgeschlossener
Fälle (von 7.000 Zeugen/Opfern, die vor den Strafgerichtshöfen aussagten, erhielten
46% Schutzmaßnahmen); 8) Überwachung der Strafvollstreckung und Entscheidung
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94 Hola und Brehm, Punishing Genocide, S. 61.
95 Siehe zu einer ausführlichen Erörterung der Zahlen Hola und Smeulers, 2016.
96 Hola und Brehm, Punishing Genocide, S. 61.
97 Verfügbar unter: https://www.irmct.org/en/about (letzter Zugriff: 20.01.2021).
98 Er besteht aus einer Verfahrenskammer für jede Dependance und einer gemeinsamen Berufungs-
kammer, einer Registratur und dem Büro des Staatsanwalts; er stützt sich auf eine Auswahl von 25
Richtern aus 24 verschiedenen Ländern und einem Stab, in dem 65 Nationalitäten vertreten sind (ab
2016), siehe https://www.irmct.org/en/about/organization (letzter Zugriff: 20.01.2021).
99 Verfügbar unter: https://www.irmct.org/en/about/functions (letzter Zugriff: 20.01.2021).
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über Gnadengesuche oder Gesuche um vorzeitige Entlassung (getroffen vom Vorsit-
zenden des Mechanismus); 9) Unterstützung der nationalen Rechtsprechung; 10) Er-
halt und Betrieb von Archiven.

Zu den prominentesten Fällen des ICTR zählten die Medienfälle, die Militärfälle
und der wegweisende Akayesu-Fall, der einen Grundpfeiler der Abgrenzung und Defi-
nition von Genozid und sexueller Gewalt darstellte (siehe eine ausführliche Analyse
des ICTR-Erbes in Abschnitt 2.10.). So gesehen setzt sich auf internationaler Ebene das
Bemühen, die Planer und Hauptverantwortlichen des Genozids vor Gericht zu stellen,
in der Tätigkeit des Mechanismus und durch Prozesse fort, die unter universeller Ge-
richtsbarkeit in den wichtigsten europäischen Staaten und in Kanada stattfinden.100

Die Festnahme eines der drei verbliebenen Flüchtigen, Félicien Kabuga, erregte Ende
Mai 2020 großes mediales Aufsehen. Er hatte unter falschem Namen in einem Pariser
Vorort gelebt. Gesucht wurde er wegen sieben Fällen von Genozid, versuchten Geno-
zids und Verschwörung zur Begehung von Genozid, Verfolgung und Vernichtung in
seiner Rolle als einflussreicher Geschäftsmann vor und während des Genozids von
1994.101 Er kontrollierte zahlreiche ruandische Kaffee- und Teeplantagen und war Mit-
eigentümer des berüchtigten Senders Radio Télévision Mille Collines, der zur Gewalt
aufrief und unter anderem die Namen von Tutsi veröffentlichte, die getötet werden
sollten.102 Ein hohes Gericht in Paris entschied, Kabuga an die Mechanismus-Depen-
dance in Den Haag zu überstellen, wo er derzeit auf seinen Prozess wartet.103

2.3 Wiedergutmachung

Entschädigungen sind zivilrechtliche Maßnahmen zur Wiedergutmachung von Leid,
das aus einer rechtswidrigen Handlung resultiert, welche die Rechte einer Person ver-
letzt.104 Sie sollen die Würde und moralische Wertschätzung des Opfers wiederherstel-
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100 Im Juni 2020 wurde Karenzi Karake, ein hochrangiger Kommandeur der RPA, aufgrund des Vor-
wurfs schwerer Straftaten, darunter Verbrechen gegen die Menschlichkeit, begangen zwischen 1990
und 2002 in Ruanda und im Kongo, in London verhaftet. Er ist das erste RPA-Mitglied, das für derartige
Verbrechen verhaftet wurde; derzeit kämpft er gegen ein Auslieferungsersuchen Spaniens. Siehe
https://www.hrw.org/news/2015/06/26/dispatches-ending-genocide-rwanda-does-not-excuse-murder-0
(letzter Zugriff: 21.01.2021).
101 Verfügbar unter: https://www.reuters.com/article/us-france-rwanda-arrest-neighbours/he-would-
nt-say-a-word-rwanda-genocide-fugitive-lived-incognito-in-paris-idUSKBN22T0RE (letzter Zugriff:
20.01.2021).
102 Verfügbar unter: https://www.bbc.co.uk/news/world-africa-52690464 (letzter Zugriff: 20.01.2021).
103 Verfügbar unter: https://www.voanews.com/a/kabuga-fit-to-stand-trial-over-rwanda-genocide-un-
tribunal/6616463.html (letzter Zugriff: 29.06.2022).
104 Lisa J. Laplante, „The plural justice aims of reparations“, in Susanne Buckley-Zistel et al. (Hrsg.),
Transitional Justice Theories, New York 2014, S. 40–66.
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len, die oftmals mit der Opferrolle verbundene Bürde der Herabsetzung beseitigen
und den Opfern ihren politischen Status als Staatsbürger zurückgeben.105

In Ruanda drehen sich die Entschädigungsdebatten um die Frage, was man Geno-
zid-Überlebenden für ihre Viktimisierungserfahrung und die erlittenen Verluste schul-
det und vor allem, welche Täter die Last der Wiedergutmachung tragen sollen.106 28
Jahre nach dem Genozid warten Überlebende immer noch auf Wiedergutmachung,
d. h. auf die Erfüllung ihres Anspruchs auf Entschädigung, wie sie in internationalen
Menschenrechtsgesetzen und der nationalen Gesetzgebung Ruandas festgeschrieben
ist. Die von der UN-Generalversammlung im Dezember 2005 verabschiedeten „Grund-
prinzipien und Leitlinien betreffend das Recht der Opfer von groben Verletzungen
der internationalen Menschenrechtsnormen und schweren Verstößen gegen das hu-
manitäre Völkerrecht auf Rechtsschutz und Wiedergutmachung“ (im Folgenden
Grundprinzipen) stellen unmissverständlich das Recht von Opfern auf verschiedene
Arten von Wiedergutmachung fest, etwa auf Restitution (des Status quo ante), (mone-
täre) Kompensation, (medizinische, psychologische, rechtliche und soziale) Rehabilita-
tion, Satisfaktion und das Recht auf Nichtwiederholung, und betonen eine positive
Verpflichtung des Staates „Opfern eine angemessene, wirksame und schnelle Wieder-
gutmachung bereitzustellen“ (Grundprinzip 15).107

Der ruandische Staat bestätigte diese internationalen Prinzipien in seiner Verfas-
sung von 2003, die festlegte, dass „der Staat im Rahmen seiner Möglichkeiten spezielle
Maßnahmen für das Wohlergehen der Überlebenden ergreifen soll, die durch den
vom 1. Oktober 1990 bis zum 31. Dezember 1994 in Ruanda begangenen Genozid an
den Tutsi notleidend wurden“ (Artikel 14). Wie zu zeigen sein wird, folgt die Regierung
einer sehr engen Auslegung von „im Rahmen der Möglichkeiten“, sodass Wiedergut-
machung in Form irgendeiner Entschädigung weitgehend unerfüllt bleibt.108 Die Re-
gierung scheint nicht der Ansicht zu sein, dass die Last der Wiedergutmachung ihr
zufalle, was sich an ihrer Weigerung zeigt, Entschädigungen zu zahlen, sowie an ihrer
Überzeugung, dass der FARG (Fonds d’Assistance pour les Rescapés du Génocide, siehe
Abschnitt 2.3.2.) die Aufgabe der Wiedergutmachung erfüllt, ein Gedanke, den die
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Überlebenden vehement und offen zurückweisen. Wiedergutmachung sollte „das Ein-
geständnis des Übeltäters [enthalten], dass sein Handeln aufgrund seines früheren
Fehlverhaltens von ihm verlangt wird“.109 Das ist hier eindeutig nicht der Fall.

2.3.1 Gesetzliche Bestimmungen

Vor den nationalen Gerichten (Sonderkammern, siehe 2.2.) gelten die Überlebenden –

oder rechtlich gesehen Opfer – als Zivilpartei und können als Zivilkläger den Strafver-
fahren beiwohnen. Das bedeutet, dass die Sonderkammern Entschädigungszahlungen
entweder dem jeweiligen Verurteilten oder dem Staat auferlegen konnten.110 Zwischen
1996 und 2001 wohnten in schätzungsweise 2/3 der Fälle Überlebende den Verhandlun-
gen bei, und 50% der Überlebenden, die Entschädigung von einzelnen Tätern bean-
tragt hatten, erhielten diese zugesprochen. Die zuerkannten Beträge folgten keinen
Richtlinien. So sprachen die Gerichte beispielsweise für den Verlust eines Ehemanns
zwischen 400 und 13.000 US-Dollar zu, ohne näher zu erläutern, wie sie auf diese Be-
träge kamen.111

Die von den Sonderkammern gegen den Staat verhängten zivilrechtlichen Ent-
schädigungsurteile wurden nie umgesetzt,112 trotz der Anerkennung der zivilrechtli-
chen Haftung des Staates im OL zum Gacaca-Verfahren von 2001, wo es heißt:

„Als Ausgleich für den Prozentsatz am Jahreshaushalt, den der Staat alljährlich für den Entschä-
digungsfonds zurückhalten muss, und aufgrund der Anerkennung seiner Rolle beim Genozid und
bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist jede gegen den Staat eingereichte Zivilklage für
unzulässig zu erklären“ (Artikel 91, Paragraf 2).

Das bedeutet in der Praxis, dass der ruandische Staat zwar verpflichtet ist, den FARG
zu finanzieren, aber für die Nichtzahlung von Entschädigungen nicht haftbar gemacht
werden kann. Daher sind Überlebende abhängig vom Entschädigungsfonds, um die
von den Gerichten und von Gacaca verhängten Entschädigungsurteile umzusetzen.113

Doch trotz mehrerer Gesetzentwürfe muss der Fonds erst noch gegründet werden. Mit
dem revidierten OL von 2008 wurden die Rechte von Opfern, Entschädigungen auf-
grund der Anordnungen der nationalen und der Gacaca-Gerichte einzufordern, weiter
beschnitten. Allein der Fonds (FARG) ist fortan „berechtigt, zivilrechtliche Schritte im
Namen der Opfer des Genozids an den Tutsi und anderer Verbrechen gegen die
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Menschlichkeit gegen Personen zu unternehmen, die aufgrund von Straftaten verur-
teilt wurden, welche sie der ersten Kategorie zuordnen“ (69/2008, Artikel 20).114

Das OL von 2001 trifft auch Vorkehrungen für zivilrechtlich haftbare Personen
vor dem Gacaca. Als Teil des Beweisfindungsverfahrens auf Zellenebene (siehe 2.3.)
wurden eine Liste von Opfern und Schäden/Verlusten erstellt und Körperverletzungen
registriert. Gemäß Artikel 67 müssen sämtliche Urteile den Betrag der gewährten Ent-
schädigung angeben. Jedoch muss sich dieser Betrag im Rahmen dessen bewegen, was
im Gesetz zur Gründung des künftigen Fonds vorgesehen war; dieser sollte die Aufga-
be haben, die Durchsetzung der Entschädigungsverordnung zu überwachen.115 Perso-
nen, die während des Genozids Eigentumsdelikte begangen hatten, waren dafür haft-
bar, „zivilrechtlichen Schadensersatz zu leisten, der durch gütliche Einigung zwischen
den Parteien unter Mitwirkung der Gemeinde festzulegen war“ (OL 08/96 Artikel 2,
Paragraf 14). Statistiken zufolge fielen 1.320.554 Fälle unter die Kategorie 3/4: Strafta-
ten der Plünderung und Zerstörung von Eigentum. Das Justizministerium veröffent-
lichte 2018 einen Bericht, demzufolge lediglich 54.160 Fälle unerledigt blieben; Aus-
sicht auf Erledigung in der Zukunft hatten 25.187 Fälle, während 28.973 Fälle offen
bleiben würden, weil die Verurteilten entweder verstorben oder aus dem Land geflo-
hen waren oder aber über keine hinreichenden Mittel verfügten, um die Opfer zu ent-
schädigen.116

Da Gacaca vor allem ganz normale Bürger vor Gericht stellte, die am Genozid be-
teiligt waren, überrascht es nicht, dass diese nicht die finanziellen Mittel besaßen,
denjenigen, denen sie Schaden zugefügt hatten, irgendeine Entschädigung zu bezah-
len, und selbst wenn sie Kompensation anbieten konnten, z. B. indem sie Überleben-
den bei landwirtschaftlichen Tätigkeiten oder bei der Wiederherstellung ihrer Häuser
halfen (als eine Form der TIG), konnte das kaum den tatsächlich verursachten Eigen-
tumsschaden ausgleichen. Auch gerieten die Familien der Verurteilten in eine prekäre
Lage, wenn die Arbeitskraft zwischen (armen) Haushalten aufgeteilt werden musste.
In solchen Fällen ist es die Verpflichtung des Staates (wie in internationalen Men-
schenrechtsgesetzen festgelegt), die Last der Wiedergutmachung zu tragen, sodass die
Opfer für ihre materiellen Verluste entschädigt werden können (ganz zu schweigen
von den durch Versehrung verursachten Schäden, etwa Vergewaltigung oder der Ver-
lust von Familienangehörigen, was Schadensersatz und Rehabilitierung bedeutet hät-
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te). Laut Ndahinda117 stellt das Fehlen eines übergreifenden Ansatzes der Opferent-
schädigung, der die Vergehen der ersten und zweiten Kategorie umfasst, eine uner-
füllte staatliche Verpflichtung zur Wiedergutmachung dar, wie sie ursprünglich im OL
von 1996 festgeschrieben worden war.

Während also einige rechtliche Vorkehrungen getroffen wurden, fehlt es alles in
allem an der faktischen Durchsetzung von Entschädigungsanordnungen, und es
scheint am politischen Willen zu fehlen (was sich zum Beispiel am Versäumnis zeigt,
das Gesetz zum Entschädigungsfonds in Kraft zu setzen), die Lücke bei den Entschädi-
gungszahlungen an die Schwächsten der ruandischen Gesellschaft zu schließen. Infol-
ge des 2002 durch das Justizministerium erfolgten Widerrufs des Entschädigungs-
gesetzes „kam es in Ruanda nie zu einer gesetzlichen Festlegung, wer Anspruch auf
Entschädigung hat und in welchem Maße, und folglich nie zu einer Durchführung ent-
sprechender Maßnahmen“.118

Jean-Pierre Duzingizemungu, Vorsitzender der IBUKA, der maßgeblichen Organi-
sation von Genozid-Überlebenden, prangerte diese Mängel mit den Worten an: „Für
Überlebende bedeutet Wiedergutmachung Entschädigung und Kompensation für im-
materiellen und materiellen Schaden, Rehabilitierung und die Garantie der Nichtwie-
derholung.“ Für Naphthal Ahishakiye, Exekutivsekretär der IBUKA, stellt „dieses ge-
setzliche Vakuum […] in den Gacaca-Verfahren für Überlebende eine große
Rechtsverweigerung dar. Alles in allem sieht es so aus, als ob sämtliche Justizbehör-
den uns Gerechtigkeit verweigern würden.“119
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2.3.2 FARG

1998 gründete die Regierung FARG, den Fonds zur Unterstützung und Hilfe für die be-
dürftigsten Überlebenden des Genozids an den Tutsi, der auf den Gebieten Bildung,
Wohnen, Gesundheit, Rehabilitierung und Einkommensbildung Hilfe anbot.120 Mit der
Begründung, der aktuelle ruandische Staat sei für die Verbrechen nicht verantwort-
lich, entschied sich die Regierung für diese Art der Unterstützung Überlebender und
gegen eine direkte finanzielle Kompensation. Die Regierung ist verpflichtet, 6% ihres
Jahresetats an den FARG zu überweisen, eine unerfüllte Verpflichtung, weshalb inter-
nationale Organisationen finanziell einspringen.121 Der Fonds ist auf folgenden Fel-
dern tätig: medizinische Versorgung Kranker, Hilfe für die Bedürftigsten, finanzielle
Unterstützung für Kinder in Ausbildung sowie Bau von Häusern. Sein Wiedergutma-
chungsansatz konzentriert sich somit auf Fragen der Rehabilitierung und Satisfaktion.

Der FARG hat einen siebenköpfigen Vorstand, der vom Amt des Premierministers
für drei Jahre berufen wird; doch Überlebende oder Überlebenden-Organisationen
sind derzeit nicht im Vorstand vertreten. Dieser ist für strategische Fragen zuständig,
verabschiedet das Budget, nimmt Leistungsevaluierungen vor und entscheidet vor al-
lem „darüber, wer Hilfe erhalten soll sowie über den Umfang und die Art der Hilfe
und die Kriterien für ihre Vergabe“ (OL 59/2008 Artikel 9, Paragraf 9).

Nach 20 Jahren hat der Fonds in insgesamt mehr als zwei Millionen Fällen für
medizinische Versorgung gezahlt; fast 110.000 Kinder und Waisen wurden in Bildungs-
programme aller Stufen bis hin zur Universität eingeschrieben; der Fonds ermöglichte
außerdem den Bau von annähernd 45.000 Wohneinheiten, einige davon in „Versöh-
nungsdörfern“ (siehe Abschnitt 2.4.), und half 54.000 Menschen bei einkommensför-
dernden Maßnahmen; etwa 270 Millionen Euro wurden für die Unterstützung von Ge-
nozid-Überlebenden bereitgestellt.122

Diese Zahlen können nicht von der Kritik ablenken, die am FARG wegen seiner
zahlreichen Mängel bei der Umsetzung seiner Ziele und sogar wegen Korruption ge-
übt wird.123 Schimmel identifiziert die Mittelverteilung an Bezirksregierungen als ein
größeres strukturelles Problem, weil hier Gelegenheiten für Korruption entstehen.124
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Außerdem arbeitete der Fonds langsam und hatte es mit einem Rückstau von Tausen-
den von Fällen zu tun, die sich über mehrere Jahre hinzogen. Erst 2016 begann er sich
um die Wohnungsnot zu kümmern, die seit mehr als sechs Jahren bekannt war. Einer
Erhebung der Kommission für den Kampf gegen den Genozid (Commission nationale
de lutte contre le genocide, CNLG) aus dem Jahr 2016 zufolge „warten etwa 9.000 Geno-
zid-Überlebende, die die Oberschule abgeschlossen haben, immer noch auf Unterstüt-
zung, um auf die Universität zu gehen, während 2.105 überlebende Schüler, die die
Grundschule abgebrochen haben, und 3.582 Schüler, welche die Oberschule nicht ab-
geschlossen haben, besondere Unterstützung benötigen“ (CNLG 2016).125

Besonders Waisen, ältere Überlebende und Frauen, die infolge von Vergewalti-
gungen unter schweren seelischen und körperlichen Schäden leiden – diejenigen, die
in gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien als die „Bedürftigsten“ bezeichnet werden –,
leiden unter der mangelnden staatlichen Unterstützung. Waisenkinder sind oftmals
nicht in der Lage, ihren schulischen Pflichten nachzukommen, weil sie trotz fehlender
Mittel für Familienangehörige sorgen müssen und so in eine Armutsfalle geraten. Sie
können die Oberschule nicht abschließen, geschweige eine Universität besuchen, und
sind deshalb unvorbereitet für den Arbeitsmarkt, was sie verwundbar macht. In Hin-
blick auf diese Mängel stellte der Jahresbericht 2013 des Überlebenden-Fonds SURF
(Survivors Fund) fest, dass die „bestehenden Programme weitgehend unzugänglich
oder ineffektiv sind, weil sie den vielfältigen Bedürfnissen junger Überlebender nicht
gerecht werden“.126 80% der Überlebenden, die Ausbildungsbeihilfen benötigen, sind
von den Sozialleistungen des FARG ausgeschlossen.

Verwitwete Genozid-Überlebende, die häufig HIV/AIDS-positiv sind, haben nur
„kümmerliche Hilfe“ erhalten, obwohl sie die Schwächsten unter den Überlebenden
sind. In einem 2013 veröffentlichten Bericht über ihre Lage zeichnete AVEGA (siehe
Abschnitt 2.10.2.) ein desolates Bild: Von den 1.462 Witwen, die an der Erhebung teil-
nahmen, hatten 60% keine lebenden Verwandten; mehr als 65% hatten Schwierigkei-
ten oder benötigten Hilfe bei den einfachsten körperlichen Alltagsverrichtungen wie
etwa einen Weg von 100 Metern zu bewältigen; 89% berichteten von Gesundheitspro-
blemen und chronischen Krankheiten; 75% benötigten direkte und regelmäßige Un-
terstützung, und 60% berichteten, dass ihr Haus saniert werden müsste.127 Traumata
blieben ein ständiges Thema unter den ruandischen Überlebenden und wurden durch
Armut, Wohnungslosigkeit und fehlenden Zugang zu Ressourcen noch verstärkt. Rom-
bouts behauptet, dass psychologische Hilfe so gut wie inexistent war.128
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Ein Überlebender fasst die Kritik an den Unzulänglichkeiten des FARG in drasti-
schen Worten zusammen, die es wert sind, ausführlich zitiert zu werden:

Seit seiner Gründung hat die Regierung dem FARG über 200 Milliarden Rfrw [ruandische Francs)
zugeschossen, zumindest auf dem Papier, aber mit welchem Ergebnis? Objektiv gesprochen ist
das Ergebnis, wenn überhaupt, sehr gering, was die Einkommensbildung und die Selbstständig-
keit von Überlebenden betrifft. 21 Jahre nach dem Genozid werden die Überlebenden ärmer. Vie-
le Überlebende haben immer noch kein Dach über dem Kopf. Andere, insbesondere die Älteren,
sterben Tag für Tag an den Folgen des Genozids. HIV/AIDS-positive Frauen, die während des Ge-
nozids vergewaltigt wurden, sterben aufgrund fehlender Behandlung und mangelhafter Ernäh-
rung, und viele junge Überlebende, die die Oberschule abgebrochen haben, um für ihre jüngeren
Geschwister zu sorgen, sind nicht in der Lage, ihre Ausbildung wieder aufzunehmen. […] Pro-
gramme wie die Projekte zur Einkommensbildung sind im Grunde großartig, wenn sie gut ge-
plant und beaufsichtigt werden. Aber angesichts der Schwächen des FARG sollten solche Pro-
gramme von eigenständigen Einrichtungen wie Mikrofinanz-Institutionen durchgeführt werden,
welche die notwendige Expertise in Projektmanagement, Überwachung und Evaluation für ein-
kommensschwache Gemeinden haben.129

Trotz der bereits 1998 erfolgten Gründung des FARG blieb die Lage der Überlebenden
in Ruanda desolat, und ihr Recht auf Wiedergutmachung wurde ihnen verwehrt. Viele
sahen in ihnen eine Last für die Gesellschaft, eine Sichtweise, die ihre Not und ihren
Schmerz ignorierte (informelles Gespräch, Januar 2018). Im Zuge des Wiederaufbaus
des Landes, des Kampfes gegen Straffreiheit und der Verfolgung nachhaltiger Ent-
wicklungsziele blieben die Überlebenden des Genozids auf der Strecke, darunter auch
Opfer von Kriegsverbrechen und anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die
während des Bürgerkriegs und in seinem Gefolge geschädigt wurden. Das Ausbleiben
von Entschädigungen und Fürsorge für die Überlebenden beeinträchtigte potentiell
auch die Versöhnungsbemühungen der Regierung. Insgesamt scheint es „Befürchtun-
gen zu geben, dass Wiedergutmachung in gewisser Weise Ruandas nationale Entwick-
lung behindert, und sie wird als unfaire Bevorzugung von Überlebenden empfun-
den“.130

2.4 Versöhnung

Versöhnung kann im weitesten Sinne als Wiederherstellung von Vertrauen und positi-
ven Beziehungen zwischen vormals verfeindeten Gruppen definiert werden. Sie ist in-
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sofern ein dynamischer Prozess, der auf individueller wie auf gesellschaftlicher Ebene
Veränderung erfordert.131

Seit etwa 1998 verfolgte die RPF ein starkes Narrativ der nationalen Einheit und
Versöhnung, um auf beiden Ebenen Versöhnung zu erreichen, was sich in den zahlrei-
chen gesetzlichen Bestimmungen widerspiegelte, die verabschiedet wurden, und in
den vielen Mechanismen, die eingeführt wurden, um diese Vision eines versöhnten,
friedlichen und prosperierenden Ruanda zu befördern, etwa Gacaca und die Kommis-
sion für Nationale Einheit und Versöhnung (NURC); daher ist die offiziell 2007 einge-
führte Politik der nationalen Einheit und Versöhnung unmittelbar mit der als „Vision
2020“ bezeichneten sozioökonomischen Entwicklungspolitik der Regierung verbun-
den.132 Ein Großteil der konzipierten Strategie der Übergangsjustiz folgt dieser Vision
und stellt in der Tat ein ambitioniertes Projekt der gesellschaftlichen Steuerung dar,
um zwischen Genozid-Überlebenden und Tätern, aber auch zwischen Bürgern und
Staat (horizontale und vertikale) Versöhnung zu fördern.133 Doch die Bemühungen der
Regierung um nationale Einheit und Versöhnung wurden von internationalen Beob-
achtern und Wissenschaftlern gleichermaßen heftig kritisiert, weil sie allzu sehr auf
die Eliten bezogen seien und den Kampf des täglichen Lebens einfacher Bürger ver-
nachlässigen, ja sogar offenen und versteckten Widerstand auslösen würden.134 Ihrer
Ansicht nach erstickte die Vision einer rehabilitierten Nation die Diskussionen dar-
über, wie Ethnizität die Gewalt während des Genozids geprägt hat, und führte zu ei-
ner einseitigen Anerkennung allein der Tutsi als Opfer.

Einheit und Versöhnung wurden auch durch die rechtliche Abkehr von der Ethni-
zität im öffentlichen und politischen Leben gefördert. 1999 stellte das Präsidialamt
fest, dass „traditionelle Werte, die bekräftigt, wieder zur Geltung gebracht und allen
Ruandern gelehrt werden müssen, als Basis für Frieden und Sicherheit in der Zukunft
angesehen werden“.135 Nationalstolz wurde als strategisches Mittel eingesetzt, um Ein-
heit und Versöhnung zu fördern. Ndi Umunyarwanda bedeutet „Ich bin Ruander“, was
insbesondere die Jugend ermutigen sollte, ihr Erbe besser zu verstehen. Insofern er-
gänzte Ruandatum das offizielle Regierungsnarrativ vom Kolonialismus, der Ethnizi-
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tät als gesellschaftliches und politisches Konzept eingeführt und zur Regel gemacht
habe. Kritische Beobachter beschuldigen die ruandische Regierung, Ndi Umunyarwan-
da als ein Mittel zu benutzen, um Kritiker und politische Gegner zum Schweigen zu
bringen, anstatt die junge Generation über die Geschichte des Landes aufzuklären.136

Wie bereits erwähnt, wurden zwei maßgebliche Institutionen gegründet, um die
Versöhnung zu erleichtern. Als Instrument restaurativer Justiz sollte Gacaca durch
sein robustes Verfahren der Wahrheitsfindung und die breite Gemeindebeteiligung
Versöhnung stiften. Aber das vielleicht stärkste Mandat zur Förderung von Versöh-
nung hatte die NURC,137 die 1999 von der RPF-Regierung als eine dem Parlament re-
chenschaftspflichtige Körperschaft gegründet wurde. Alle Mitglieder ihres Kommissi-
onsrats, der unter der Leitung eines Vorsitzenden in beratender Funktion tätig ist,
sind direkt vom Präsidenten ernannt. Mit ihren Aktivitäten konzentriert sich die
NURC auf staatsbürgerliche Erziehung und Konfliktmanagement sowie auf Friedens-
förderung. In Übereinstimmung mit der offiziellen Politik der nationalen Einheit wur-
de die NURC gegründet, um die Bevölkerung für die Notwendigkeit der Versöhnung
zu sensibilisieren und (durch Bildungsprogramme) gemeinsame Aspekte der nationa-
len Geschichte wie Kultur und Sprache hervorzuheben, außerdem auf die historische
Unterdrückung des Landes unter der Kolonialherrschaft hinzuweisen, mit der eine Po-
litik der Spaltung eingeführt wurde. Der Adressat der NURC-Aktivitäten ist jedoch
nicht nur die breite Bevölkerung, sondern sind auch die Regierung, der Privatsektor,
die Zivilgesellschaft und die Medien. Daher besteht ihre Hauptaufgabe darin, „natio-
nale Einheit und Versöhnung zu stärken und Handlungen, Schriften und Verlautba-
rungen, welche die Absicht verfolgen, irgendeine Art von Diskriminierung oder Intole-
ranz zu fördern, anzuprangern und zu bekämpfen“ (NURC 2007).138

Wie in ihrer Bürgercharta von 2008 dargelegt, ist die NURC vor allem „einheimi-
schen Ansätzen“ verpflichtet, die sie durch ingando (Solidaritätscamps), itorero ry’igi-
hugu (traditionelle ruandische Schulen, die moralische Werte vermitteln, welche er-
neuert wurden, um Einheit und Wahrheit zu fördern und im Sinne der Vision 2020 zu
wirken), umuganda (Gemeindearbeit im Interesse des nationalen Wiederaufbaus) und
girinka (eine Kuh pro Familie) umsetzt.139 2015 stellte die NURC in ihrem Versöhnungs-
barometer fest, dass der Versöhnungsstand in Ruanda bei 92,5% lag, dass 95,4% der
Ruander ihren Führern vertrauen, 93,7% an Entschuldigung und Vergebung glauben
und 95,1% ihren Mitbürgern vertrauen.140 Diese Zahlen zeigen ein hohes Maß an
Übereinstimmung mit der Einheits- und Versöhnungsstrategie und beweisen den Er-
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folg der Regierung, gesellschaftlichen Zusammenhalt als eine umfassende soziale
Norm durchzusetzen, obwohl zahlreiche andere Faktoren diese Ergebnisse beeinflusst
haben könnten.

Wie bereits angedeutet, sind einige Wissenschaftler der Meinung, dass die Bevöl-
kerung diese soziale Norm aus Angst vor Repression, Denunziation und schlimmsten-
falls Inhaftierung verinnerlicht hat.141 Doch ohne empirische Beweise für diese Be-
hauptung ist es schwierig, den „wahren“ Stand der Versöhnung in Ruanda
einzuschätzen: Offensichtlich ist, dass die interethnische Gewalt, die viele Wissen-
schaftler gefürchtet und vorausgesagt haben, nicht stattgefunden hat, und es ist un-
wahrscheinlich, dass sie in der näheren oder ferneren Zukunft stattfinden wird. Ob
das „wahrer“ Versöhnung, Angst oder einer gefühlten Verpflichtung zu vergeben, zu
entschuldigen und zu versöhnen geschuldet ist, bleibt eine unbeantwortete Frage.

Eine der jüngsten Versöhnungsinitiativen, die von der Regierung unterstützt und
unter der Schirmherrschaft der NURC umgesetzt wird, sind die sogenannten Versöh-
nungsdörfer. 2019 gab es bereits sechs solcher Dörfer, errichtet von der „Prison Fel-
lowship Rwanda“, einer christlichen Nichtregierungsorganisation. Die Finanzierung
erfolgt überwiegend durch die USA und die Vereinten Nationen mit dem Ziel, Heilung
und Versöhnung zu fördern. In den Dörfern leben Täter, Überlebende und ihre Fami-
lien zusammen und werden finanziell durch Wohn- und Schulgeld unterstützt. Etwa
3.000 Ruander leben in diesen Dörfern.142 Es gibt keine nachhaltige Forschung bezüg-
lich des Ausmaßes der „Versöhnung“ in diesen Dörfern oder der Frage, was ihre Be-
wohner über ihr Leben an diesen Orten denken. Eigenen Recherchen der Autorin un-
ter Überlebenden zufolge143 stehen diese dem von der Regierung verfolgten Top-
down-Ansatz einer erzwungenen Versöhnungspolitik, die von den Überlebenden er-
wartet, zu vergeben und sich zu versöhnen, oftmals sehr skeptisch gegenüber. In vie-
len Interviews bevorzugten Überlebende, von „Koexistenz“ mit denjenigen zu spre-
chen, die am Genozid beteiligt waren, und bekundeten mitunter sogar Angst, Tür an
Tür mit Leuten zu leben, die ihre Familienangehörigen getötet hatten.144

Die Notwendigkeit, zumindest Gemeinderäume wieder mit mutmaßlichen Tätern
zu teilen, wurde bis zu einem gewissen Grad virulent, als im Jahr 2003 Tausende von
Gefangenen durch Präsidialerlass aus den Gefängnissen entlassen wurden und in ihre
Dörfer zurückkehrten. Dadurch waren die Überlebenden gezwungen, sich der Idee
der Versöhnung anzunähern, doch es gab auch die gefühlte Verpflichtung, weitere Ge-
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walt zu verhindern, wodurch Überlebende ermutigt wurden, sich auf den langen und
schwierigen Weg zu begeben, sich mit der ihnen zugefügten Gewalt zu arrangieren.145

Blackie und Hitchcott fanden heraus, dass Ruander in ihren Zeugenaussagen (über-
setzt vom ruandischen Genozid-Archiv, siehe Abschnitt 2.6.) häufig pragmatische
Gründe nannten, sich der Versöhnung anzunähern: Die Regierungsstrategie biete ih-
nen fortwährende politische Stabilität und wirtschaftliche Entwicklung. Gelegentlich
nennen sie auch Vorteile, die sich aus der Teilnahme an NURC-Aktivitäten zur Förde-
rung von Empathie zwischen Überlebenden und Tätern ergeben. Mit einem Wort: Ver-
söhnung ist in Ruanda eine komplexe und chaotische Realität; sie bleibt sowohl unter
Ruandern als auch bei ausländischen Beobachtern umstritten.

2.5 Aufarbeitungsgesetze

2.5.1 Gesetze das Gedenken betreffend

– Gesetz Nr. 56/2008 vom 10.09.2008 über die Verwaltung von Gedenkstätten und
Friedhöfen für Opfer des Genozids an den Tutsi in Ruanda.146

– Gesetz Nr. 15/2016 vom 02.05.2016 über Feierlichkeiten zum Gedenken an den Ge-
nozid an den Tutsi und über die Organisation und Verwaltung von Gedenkstätten
für den Genozid an den Tutsi mit neuen Regelungen bezüglich der Verwaltung
von Gedenkstätten.

– Präsidialverordnung Nr. 061/01 vom 20.05.2019 zur Festlegung der Modalitäten für
den Ausbau von Gedenkstätten für den Genozid an den Tutsi.

2.5.2 Entschädigungsgesetze

– Gesetz Nr. 2/1998 vom 22.01.1998 über die Gründung eines Nationalen Hilfsfonds
für die bedürftigsten Opfer des Genozids und der zwischen 1. Oktober 1990 und
31. Dezember 1994 in Ruanda begangenen Massaker.

– Gesetz Nr. 11/1998 zur Ergänzung und Vervollständigung des Gesetzes Nr. 2/1998
vom 22.01.1998.

– Artikel 14 der ruandischen Verfassung von 2003 in der gültigen Fassung sieht vor,
dass „der Staat im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit besondere Maßnahmen zum
Wohle der Überlebenden ergreifen soll, die durch den vom 1. Oktober 1990 bis
zum 31. Dezember 1994 in Ruanda begangenen Genozid an den Tutsi notleidend
geworden sind“.
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– Gesetz Nr. 69/2008 vom 30.12.2008 bezüglich der Gründung des Fonds zur Unter-
stützung und Hilfe für die Überlebenden des Genozids an den Tutsi und anderer
zwischen 1. Oktober 1990 und 31. Dezember 1994 begangenen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit sowie bezüglich der Festlegung seiner Organisation, Befugnis-
se und Funktionen.

– Gesetz Nr. 81/2013 vom 11. September 2013 über die Gründung des Fonds zur Un-
terstützung und Hilfe für die bedürftigsten Überlebenden des zwischen 1. Oktober
1990 und 31. Dezember 1994 an den Tutsi begangenen Genozids und über die Fest-
legung seiner Aufgaben, Befugnisse, Organisation und Funktion; OG Nr. 45 vom 11.
November 2013.

2.5.3 Gesetze bezüglich Strafverfolgung

– Gesetz Nr. 16/1997 vom 26. Dezember 1997 zur Änderung von Gesetz Nr. 9/1996
vom 8. September 1996 bezüglich vorläufiger Änderungen der Strafprozessord-
nung.

– Organgesetz Nr. 08/1996 vom 31. August 1996 über die Organisation von Strafver-
folgungen für Vergehen, die das Verbrechen des Genozids oder Verbrechen gegen
die Menschlichkeit darstellen, begangen seit dem 1. Oktober 1990.

– Gesetz Nr. 33/2003 vom 6. September 2003 über die Verhütung von Genozid-Ver-
brechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

– Gesetz Nr. 13/2004 bezüglich der Strafprozessordnung.
– Organgesetz Nr. 40/2000 vom 26. Januar 2001 über die Einrichtung der „Gacaca-

Rechtsprechung“ und die Organisation der Strafverfolgung von Vergehen, die das
Verbrechen des Genozids oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen,
begangen zwischen 1. Oktober 1990 und 31. Dezember 1994.

– Organgesetz Nr. 33/2001 vom 26. Januar 2001 zur Änderung und Vervollständigung
des Organgesetzes Nr. 40/2000.

– Organgesetz Nr. 16/2004 vom 19.06.2004 über die Organisation, Zuständigkeit und
Funktionsweise der Gacaca-Gerichte, die beauftragt sind, die Täter des Genozid-
Verbrechens und anderer zwischen 1. Oktober 1990 und 31. Dezember 1994 began-
gener Verbrechen gegen die Menschlichkeit strafrechtlich zu verfolgen und vor
Gericht zu stellen.

– Organgesetz Nr. 28/2006 vom 27.06.2006 zur Änderung und Vervollständigung des
Organgesetzes Nr. 16/2004.

– Organgesetz Nr. 10/2007 vom 01.03.2007 zur Ergänzung des Organgesetzes von
2004.

– Organgesetz Nr. 11/2007 vom 16.03.2007 bezüglich der Übergabe von Fällen vom
Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda und von anderen Staaten an die Re-
publik Ruanda.

– Organgesetz Nr. 13/2008 vom 19.05.2008 zur Ergänzung früherer Organgesetze.
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– Organgesetz Nr. 04/2012/OL über die Einstellung der Gacaca-Gerichte und zur Fest-
legung von Verfahren zur Lösung von Fragen, die unter deren Zuständigkeit fie-
len, angenommen am 15.06.2012.

2.5.4 Gesetze bezüglich Aufarbeitungsinstitutionen

– Gesetz Nr. 03/99 vom 12.03.1999 über die Gründung der Nationalen Einheits- und
Versöhnungskommission, OG Nr. 6 vom 15.03.1999.

– Gesetz Nr. 04/99 vom 12.03.1999 über die Gründung der Nationalen Kommission
für Menschenrechte, OG Nr. 6 vom 15.03.1999.

– Gesetz Nr. 09/2007 vom 16.02.2007 über die Zuordnungen, die Organisation und
Funktionsweise der Nationalen Kommission für den Kampf gegen den Genozid.

2.5.5 Weitere Gesetze

– Gesetz Nr. 18/2008 vom 23.07.2008 bezüglich der Bestrafung des Verbrechens der
Genozid-Ideologie, welches die Genozid-Ideologie definiert und spezifische Strafen
festlegt.

– Gesetz Nr. 47/2001 vom 18.12.2001 über die Prävention, Unterdrückung und Bestra-
fung der Verbrechen der Diskriminierung und des Sektierertums, das faktisch die
Grundlage bildet, auf die sich der Vorwurf des „Spaltertums“ bezieht, für das es
kein eigenes Gesetz gibt.

– Gesetz Nr. 02/2013 zur Regulierung der Medien (Mediengesetz), angenommen am
11. März 2013.

– Gesetz Nr. 41/2013 vom 16.06.2013 über die Gründung der Nationalen Itorero-Kom-
mission und die Festlegung ihrer Aufgaben, Organisation und Funktionsweise.

2.6 Aktenzugang

Archive sind ein wichtiger Eckpfeiler im Kampf gegen Straffreiheit nach Massenver-
brechen und Genozid, wie in den aktualisierten UN-Prinzipien von 2005 für den
Schutz und die Förderung von Menschenrechten durch die Bekämpfung von Straffrei-
heit (auch als Joinet/Orentlicher-Prinzipien bekannt, benannt nach dem früheren UN-
Sonderberichterstatter Louis Joinet und nach Diane Orentlicher, die die Prinzipien ak-
tualisiert hat; E/CN.4/2005/102/Add.1) beschrieben.147 Unter dem Recht auf Wahrheit
wird der Zugang zu Archiven besonders hervorgehoben als Mittel für eine Gesell-
schaft, um über ihre eigene Geschichte informiert zu sein, und für Opfer und ihre An-
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gehörigen, um etwas über das geschehene Unrecht zu erfahren.148 In einem 2020 ver-
öffentlichten Bericht des UN-Sonderberichterstatters für die Förderung von Wahrheit,
Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Garantie der Nichtwiederholung wurde Ar-
chivzugang als ein wichtiger Schritt genannt, um Gerechtigkeit zu erreichen und dem
Recht der Opfer Genüge zu tun, die Wahrheit über das Geschehene zu erfahren (A/
HRC/45/45).149

Zahlreiche Institutionen innerhalb und außerhalb Ruandas haben Akten gesam-
melt, die spezifische Aspekte des Genozids von 1994 beleuchten: 1) das ICTR-Archiv; 2)
das Gacaca-Archiv; 3) das Genozid-Archiv Ruanda (GAR); 4) das Shoah-Archiv. Doch
der Zugang zu diesen Akten wird von jeder Einrichtung individuell geregelt, und ins-
besondere das Gacaca-Archiv ist sowohl von innerhalb als auch von außerhalb Ruan-
das schwer zugänglich. Zusammen genommen bieten diese Archive einen reichen und
umfassenden Überblick über den Genozid aus verschiedenen Perspektiven.

2.6.1 Das ICTR-Archiv

Das umfangreichste Archiv ist das ICTR-Archiv, das über Tausende Aktenmeter und
mehr als drei Petabytes digitaler Daten verfügt, einschließlich Fotografien, Audio- und
Videodateien. Der Großteil der Dateien ist über eine Online-Datenbank zugänglich, die
mit Hilfe eines Codes die Suche nach einzelnen Fällen ermöglicht. Die Aufzeichnungen
umfassen Audiodateien ebenso wie Objekte (siehe z. B. die ICTR-Online-Ausstellung
„Ein Blick in die Archive“).150 Viele Akten wurden bearbeitet, um die Identität von Zeu-
gen zu schützen. Doch zahlreiche Akten sind online nicht zugänglich, sondern können
nur auf Anfrage vor Ort im Hauptquartier des Internationalen Residualmechanismus
für Strafgerichtshöfe in Arusha eingesehen werden. Die UN errichteten dort ein hoch-
modernes Gebäude, um eine sichere Aufbewahrung der Archive zu ermöglichen.

Ähnlich wie bei den Beständen des ICTR-Schwestertribunals, des ISJ, gab und gibt
es eine andauernde Debatte über die Zuständigkeit für das Archiv. Die ruandische Re-
gierung fordert die Rückkehr der Dokumente nach Ruanda und behauptet, sie seien
das Erbe des ruandischen Volkes, während die UN das ICTR-Archiv zum Erbe der
Menschheit erklärten und die Rückgabe jedweder Bestände an den ruandischen Staat
aus der Sorge verweigerten, die ruandische Regierung werde den Zugang zum Archiv
beschränken.
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2.6.2 Das Gacaca-Archiv

Das Gacaca-Archiv ist die umfangreichste lokale Dokumentation des Genozids. Auf-
grund des Charakters dieser Gerichte bietet es im Vergleich zum ICTR-Archiv ein sehr
unterschiedliches Narrativ des Genozids. Sämtliche Strafverfahren wurden schriftlich
aufgezeichnet, und die Prozessakten enthalten Verzeichnisse der Opfer, des gestohle-
nen Eigentums sowie der den Überlebenden und/oder Leichen zugefügten Verletzun-
gen, außerdem die Aussagen der Angeklagten und Zeugen. Doch der Entscheidungs-
prozess, in dem die Richter zu ihrem jeweiligen Urteil kamen, wurde nicht
protokolliert. Verwalter des Archivs ist die CNLG, welche den Zugang reguliert, was
aber in keinem einzigen offiziellen Dokument festgelegt ist. Zugang zu erhalten ist nur
in einem langen Genehmigungsverfahren möglich, und einige Fälle, etwa diejenigen,
die Vergewaltigungen betreffen, sind zumindest derzeit für internationale Forscher
oder Historiker nicht zugänglich. Doch das erklärte Ziel des Archivs ist es, das vergan-
gene Geschehen breiteren Bevölkerungskreisen, insbesondere den Opfern, zugänglich
zu machen. In der Praxis aber wurde der Zugang diesen Bevölkerungsgruppen nicht
ermöglicht. Ruandischen Forschern allerdings wird der Zugang gewährt, und sie müs-
sen kein zeitraubendes Genehmigungsverfahren durchlaufen. Das Gacaca-Archiv
wird auch international genutzt, um Asylanträge im Ausland lebender Ruander zu
überprüfen.

Das Archiv ist gut geschützt und wurde nach einem Granatenangriff in den
2000er-Jahren in einer Polizeistation untergebracht. Die Menschenrechtsorganisation
Aegis Trust wurde beauftragt, die Akten zu katalogisieren und zu digitalisieren. 2018
war dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Der Aegis Trust wird in seinen Bemü-
hungen vom niederländischen Forschungsinstitut NIOD sowie vom King’s College Lon-
don und von der Shoah Foundation an der University of Southern California unter-
stützt, die Schulungen und Beratungen über internationale Standards der
Katalogisierung und Digitalisierung anbietet.

2.6.3 Das Genozid-Archiv Ruanda (GAR)

Das GAR besteht aus einer umfangreichen Sammlung von Aussagen Überlebender, die
nach dem Genozid zusammengetragen wurden, vor allem zur Dokumentation der
Fluchtwege der Überlebenden; aber es hat auch Täter-Aussagen gesammelt und be-
wahrt die Aussagen von Dorfältesten; die Sammlung wird von der Überlebenden-
Dachorganisation IBUKA unterstützt. Die Interview-Methode des GAR folgt einem
Oral-History-Ansatz, sodass Betrachter und Zuhörer auch über den soziopolitischen
Kontext vor, während und nach dem Genozid informiert werden. Das Archiv wird
vom Aegis Trust betrieben und befindet sich im Kigali Genocide Memorial Centre
(KGM). Es wurde 2010 gegründet. Die Mehrheit der Interviews ist für die breitere na-
tionale und internationale Öffentlichkeit online verfügbar, obgleich zahlreiche Inter-
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views nicht aus dem Kinyarwanda übersetzt wurden. Als Teil des Archivs bewahren
die Mitarbeiter – viele von ihnen selber Genozid-Überlebende – auch Fotografien der-
jenigen auf, die im Verlauf der Tötungsaktionen ums Leben kamen. Diese Fotos wur-
den dem Archiv häufig von überlebenden Familienangehörigen übergeben, um die
Erinnerung an die Toten zu bewahren. Erst kürzlich hat das GAR seine Website erheb-
lich erweitert, um Täter-Aussagen, zum Teil aus Gacaca-Verfahren, sowie solche von
Rettern aufzunehmen. Auch wurde eine interaktive Online-Karte von Genozid-Ge-
denkstätten erstellt, die deren Lage und eine kurze Geschichte ihrer Standorte bietet.

2.6.4 Das Visual-History-Archiv der USC Shoah Foundation

Das Visual-History-Archiv hat in enger Zusammenarbeit mit dem Genozid-Archiv Ru-
anda weitere 86 audiovisuelle Aussagen von Überlebenden und Zeugen des Genozids
von 1994 gesammelt.151 Es ist bis heute das größte Archiv mit Überlebenden-Aussagen
außerhalb Ruandas. Die Shoah Foundation unterstützt zudem die Digitalisierung und
Bewahrung der Gacaca-Akten.

2.7 Gedenkorte

Erst 2020 veröffentlichte der UN-Sonderberichterstatter zur Förderung der Wahrheit,
Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Garantie der Nichtwiederholung einen Bericht
über die Grundpfeiler der Aufarbeitung, in dem das Gedenken als ein wesentlicher
Aspekt jedweden Übergangsprozesses hervorgehoben und vorgeschlagen wurde, Ge-
denken als den fünften Pfeiler der Aufarbeitung (neben dem Recht auf Wahrheit, dem
Recht auf Gerechtigkeit, dem Recht auf Nichtwiederholung und dem Recht auf Wissen,
siehe Abschnitt 2.6.) hinzuzufügen. Gedenken betrifft die Errichtung von Denkmälern,
Gedenkveranstaltungen, die Umbenennung von Gebäuden, Straßen usw. sowie die
Einführung von Geschichtslehrbüchern, außerdem die Bewahrung von Dokumenten
des Missbrauchs und anderer Archivalien. Darüber hinaus kann Gedenken als symbo-
lische Wiedergutmachung für Opfer verstanden werden,152 weil es die Toten ehrt und
die Erinnerung an das erlittene Unrecht lebendig hält.153
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151 Das Visual-History-Archiv deckt verschiedene Massenverbrechen und Genozide weltweit ab, dar-
unter in Kambodscha, Armenien, Guatemala sowie derzeitige Konflikte in der Zentralafrikanischen
Republik, im Südsudan und die Gewalt gegen die Rohingya in Myanmar.
152 Rechtlich fällt symbolische Wiedergutmachung unter Satisfaktion; siehe Abschnitt 2.3. Zwar ha-
ben die Gerichte in Ruanda keinerlei Satisfaktionsmaßnahmen angeordnet, doch die Symbolik der
Gedenkstätten, ihre schiere Zahl und die mit dem Gedenken einhergehende Anerkennung der Vergan-
genheit sind eine stete Erinnerung an die gewalttätige jüngere Geschichte.
153 Julia Viebach, „Principle 3: The duty to preserve memory“, in Frank Haldemann und Thomas
Unger (Hrsg.), The United Nations Principles to Combat Impunity: A Commentary, Oxford 2018.



2.7.1 Nationale Gedenkstätten

Ruanda hat alle diese (in verschiedenen Abschnitten dieses Beitrags beschriebenen)
Gedenkmaßnahmen ergriffen, aber das wohl größte Gewicht auf die Errichtung von
Genozid-Gedenkstätten gelegt. Diese wurden aber nie als symbolische Wiedergutma-
chung verstanden und auch von den Überlebenden nicht als solche betrachtet. Heute
existieren in Ruanda ungefähr 243 Gedenkstätten, doch verändert sich diese Zahl auf-
grund der Verlagerung einiger Denkmäler auf der Zellenebene und ihrer (kombinier-
ten) Wiedererrichtung auf Bezirksebene ständig. Gesetz Nr. 56 legt fest, dass ein Ge-
denkort Massengräber umfassen und der Erinnerung an den Genozid gewidmet sein
muss; außerdem beschreibt es die Besonderheiten nationaler Gedenkstätten, von de-
nen es heute insgesamt acht gibt. Diese nationalen Gedenkstätten haben einen beson-
deren Stellenwert, weil sie entweder an eine besonders hohe Zahl von getöteten Op-
fern oder an besonders grausame Massaker erinnern, oder weil sie historische Orte
der Verfolgung sind. Es sind:
– Kigali Genozid-Memorial
– Bisesero Memorial
– Nyanze Memorial
– Ntarama Memorial
– Nyamata Memorial
– Nyarabuye Memorial
– Nyange Memorial
– Murambi Memorial

Diese nationalen Gedenkstätten, aber auch die meisten anderen Gedenkstätten in Ru-
anda sind „authentische“ Orte, an denen Massaker stattgefunden haben. Sie erzählen
daher eine machtvolle traumatische Geschichte über den Horror der Ereignisse von
1994. Die Gedenkstätten von Nyamata und Ntarama im Bezirk Bugesera nahe Kigali
zum Beispiel sind Kirchen, in denen Tausende von Tutsi ermordet wurden. Das Innere
der Kirche von Nyamata ist immer noch vom Blut der zahlreichen Opfer bedeckt, und
überall auf den Kirchenbänken liegen Massen von Kleidungsstücken, um dem Be-
trachter eine Vorstellung von der schieren Menge der hier getöteten Menschen zu ge-
ben – und von ihrer Abwesenheit. In der Kirche von Nyamata befinden sich mehrere
für Besucher zugängliche Krypten, in denen Tausende von Gebeinen der Getöteten
aufbewahrt werden. In der in der Nähe gelegenen kleineren Kirche von Ntarama sind
ebenfalls Kleidungsstücke, persönliche Habseligkeiten, Schädel und Knochen ausge-
stellt, außerdem gibt es dort einen kleinen Garten mit einer noch unvollständigen
Mauer, auf die die Namen der Opfer eingeschrieben sind. Einige Nebengebäude der
kleineren Kirche wurden in der gewaltsamen Unordnung belassen, in der man sie
nach den Massakern vorfand, was die Authentizität des Ortes betont und ein Gefühl
von Intimität sowohl bezüglich der Gewalt als auch hinsichtlich der Opfer schafft. Die
nationalen Gedenkorte sind bewachte Gebäude, in denen Textilien, Gegenstände und
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menschliche Überreste aufbewahrt werden, die – durch die sorgfältige Pflege dieser
Objekte – Zeugnis ablegen sollen von der Opferschaft, den Toten und dem Ausmaß
der Gewalt und die als Beweis für den Genozid gelten. Eine Erklärung der Ereignisse,
die sich zugetragen haben, liefern die Mitarbeiter, die oftmals Überlebende ebendie-
ser Orte sind. In jüngerer Zeit wurde das Personal der nationalen Gedenkstätten je-
doch durch Mitarbeiter der 2007 gegründeten CNLG ersetzt.154 Die CNLG hat den Auf-
trag, Gedenkaktivitäten zu koordinieren, die Gedenkstätten auf nationaler Ebene zu
beaufsichtigen und über den Genozid zu unterrichten und zu forschen; neuerdings ist
sie auch als Verwalter des Gacaca-Archivs tätig, nachdem die nationale Gacaca-Kom-
mission geschlossen wurde. Die nationalen Gedenkstätten werden überwiegend vom
Staat finanziert, der wiederum Mittel von internationalen Geldgebern erhält, um die
Gedenkorte zu bewahren, sowie technische Hilfe von ausgewählten Partnern, die ihn
bezüglich der Konservierung von Textilien und der forensischen Analyse menschli-
cher Überreste beraten.155

Zwei nationale Gedenkstätten zeichnen sich durch ihre Gestaltung und Authenti-
zität aus: das Genozid-Memorial in Kigali (KGM) und das Murambi Memorial in der
Südprovinz. Das KGM wurde 2004 mit finanzieller Hilfe westlicher Geldgeber, darun-
ter die israelische Regierung, und mit der technischen Expertise des Aegis Trust (siehe
Abschnitt 2.9.), einer in Großbritannien ansässigen Wohltätigkeitsorganisation, die
das Holocaust-Museum in Nottingham betreibt, gegründet. Das KGM bietet Daueraus-
stellungen über den Genozid, darunter eine über Kinder, die das Schicksal der Kleins-
ten (sogar Babys und Kleinkinder) erzählt, die während des Genozids ermordet wur-
den. Die Ausstellungen folgen einer linearen Erzählung, die sich in das Metanarrativ
der Regierung einfügt, demzufolge die Spaltung Ruandas auf die Kolonisatoren zu-
rückgeht, von „schlechter Regierungsführung“ verschärft wurde und schließlich zu
der Explosion mörderischer Gewalt im Jahr 1994 führte. Es gibt aber auch einige Hin-
weistafeln auf die Retter. Das Museum stellt Kleidungsstücke aus, und in einem Raum
sind einige Schädel und Knochen in Glasvitrinen ausgestellt. In einem anderen Raum
können Besucher sich die Erzählungen von Genozid-Überlebenden anhören, von de-
nen einige in der Gedenkstätte arbeiten. Der wunderschöne Garten der Gedenkstätte
beherbergt die Überreste von annähernd 200.000 Genozid-Opfern und eine noch nicht
vollendete Mauer mit Opfernamen. Das KGM wurde kürzlich erweitert und beher-
bergt heute ein Schulungszentrum für Friedensförderung und ein kleines Amphithea-
ter, in dem Stücke und Poesie aufgeführt werden. Das KGM folgt einem globalen Mo-
dell der „Gedenkmuseen“ mit starker Betonung auf „Nie wieder!“.156

Das Murambi Memorial befindet sich in der Südprovinz nahe Huye (auch Butare
genannt), der zweitgrößten Stadt Ruandas; es wurde 1995 eröffnet. Etwa 50.000 Men-
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logy 50(2/3) (2019).
156 Paul Williams, Memorial Museums: The Global Rush to Commemorate Atrocities. Oxford 2007.
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schen, die dort Zuflucht gesucht hatten, wurden innerhalb weniger Tage in dem poly-
technischen Schulkomplex (der nie seine Tore geöffnet hat) ermordet. Die Opfer wur-
den auf dem Schulgelände hastig in Massengräbern verscharrt. Heute werden etwa
800 exhumierte Körper dieser Opfer in den Klassenräumen der Schule „ausgestellt“ –
zumeist in genau der Stellung, in der sie ermordet wurden. Das Hauptgebäude der
Schule beherbergt eine Ausstellung, die dem offiziellen Genozid-Narrativ folgt, aber
auch die Geschichte der Region und die Besonderheiten der Tötungen an diesem
Schauplatz erzählt. Ihre Eröffnung verzögerte sich aufgrund von Meinungsverschie-
denheiten bezüglich der spezifischen Erzählung der Ausstellung, und einige Spender
zogen ihre finanzielle Unterstützung zurück. Doch schließlich wurde sie 2011 eröffnet,
und sie ist eine wichtige Ergänzung zur Ausstellung der menschlichen Überreste, weil
sie für die Besucher die Gewalt kontextualisiert. Langfristig plant die CNLG jedoch
eine drastische Reduzierung der Zahl der ausgestellten Körper; es sollen nur noch
sehr wenige in Glassärgen gezeigt werden, integriert in die Hauptausstellung. Derzeit
unternimmt die CNLG zusammen mit internationalen Partnern forensische Untersu-
chungen der sterblichen Überreste, um herauszufinden, auf welche Weise sie ermor-
det wurden.

2.7.2 Lokale Gedenkstätten

Während die nationalen Gedenkstätten an ein internationales Publikum gerichtet
sind (insbesondere das KGM und das Murambi Memorial), ehren die sehr viel kleine-
ren lokalen Gedenkstätten die Toten und stehen für eine starke lokale Erinnerung an
die Schrecknisse von 1994. Diese Gedenkstätten werden häufig von Überlebenden in
Zusammenarbeit mit lokalen Behörden betrieben. Sie folgen keinen bestimmten Mus-
tern oder globalen Normen, wie das Gedenken an Menschenrechtsverletzungen aus-
zusehen habe. Trotz Gesetz Nr. 56, das nur nationalen Gedenkstätten erlaubt, mensch-
liche Überreste auszustellen, zeigen viele lokale Gedenkstätten solche Überreste auf
verschiedene und kreative Weise. In Kaduha zum Beispiel werden die Überreste in
Glassärgen aufbewahrt, und die Gedenkstätte ist von Blumenbeeten umsäumt, die die
Massengräber bedecken. Es sind intime Orte, an denen die Welt der Lebenden sich
mit der Welt der getöteten Vorfahren trifft und zwischen beiden Welten Kommunika-
tion stattfinden kann.157

Viele dieser Gedenkstätten werden durch private Spenden finanziert, was ihren
langfristigen Erhalt zu einem echten Problem für die Überlebenden macht. Die Pläne
der Regierung, die Anzahl der Gedenkstätten erheblich zu reduzieren, indem Genozid-
Opfer exhumiert und in Gedenkstätten auf Bezirksebene umgebettet werden, sind
problematisch, weil die Schließung solcher lokalen Gedenkstätten den Ort der Trauer
und Besinnung wegnimmt. IBUKA engagiert sich besonders für diese lokalen Gedenk-
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orte und widmet sich der Bewahrung der Erinnerung an den Genozid. Die Organisa-
tion plant, an den Orten Plaketten anzubringen, an denen 1994 überall im Land Stra-
ßensperren errichtet und zahlreiche Opfer getötet wurden, und sie diskutiert über die
Finanzierung einer Gedenkstätte für diejenigen Opfer, die in den Sümpfen von Buges-
era (nahe dem Ntarama Memorial) getötet wurden. Doch es erscheint unrealistisch,
dass diese Pläne angesichts des aktuellen politischen Klimas und ohne die Unterstüt-
zung von Spenden in naher Zukunft verwirklicht werden.

2.7.3 Gedenkstätten aus der Sicht der Überlebenden

Ruandas besonderer Weg des Erinnerns an die Toten wurde von Wissenschaftlern
heftig kritisiert und als „Knochenspektakel“ dargestellt,158 das eine dominante, staat-
lich kontrollierte Darstellung, Fixierung und Umdeutung der Vergangenheit unter-
stützt.159 Es ist keineswegs unumstritten, und es hat auch innerhalb Ruandas Ausein-
andersetzungen darüber gegeben, wie der Toten zu gedenken sei und mit welchem
Ziel. Nach dem Genozid waren es zuerst und vor allem Überlebende, die darüber ent-
schieden, wie ihrer Toten gedacht werden sollte, und die dieses Gedenken an authen-
tischen Orten ausüben wollten. Im Falle des Murambi Memorials kam die Idee, mit
Kalk bestreute Leichen auszustellen, von den Überlebenden, die 1995 die Überleben-
den-Organisation Amagaju gründeten; sie setzten sich dafür ein, „Fakten für die Ge-
schichte“ zu bewahren.160 Die Ausstellung menschlicher Überreste wurde später von
der Regierung übernommen und in ihren Versuch eingebettet, ein einziges Metanarra-
tiv zu schaffen, das zum Teil auf diesen Überresten als „Zeichen“ oder „Beweis“ des
Genozids beruht.161

Einige Überlebende, die „Hausmeister“,162 haben ihr Leben der Sorge für diese To-
ten in den Gedenkstätten gewidmet, insbesondere in den lokalen Gedenkstätten. For-
schungen haben ergeben, dass menschliche Überreste eine „affektive Kraft“ haben,
welche die Überlebenden ihren Lieben näherbringt. Die Gedenkstätten bilden eine
„ortsgebundene Nähe“ zu den Toten und ermöglichen die Kommunikation mit den to-
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158 Sara Guyer, „Rwanda’s Bones“, Boundary 2 36(2) (2009), S. 155–175.
159 Timothy Longman, Memory and Justice in Post-Genocide Rwanda. Cambridge 2017.
160 Viebach, „Mediating ‚absence-presence‘ at Rwanda’s genocide memorials“, S. 240.
161 Doch diese Ansicht vertreten oft auch Überlebende, die in den Gedenkstätten tätig sind (Viebach
2019).
162 Julia Viebach, „Aletheia and the Making of the World: Inner and Outer Dimensions of Memorials
in Rwanda“, in Susanne Buckley-Zistel und Stefanie Schäfer (Hrsg.), Memorials in Times of Transition,
Antwerpen 2014.



ten Angehörigen; sie sind materielle Orte, an denen Überlebende trauern und ihre
Verstorbenen ehren können.163

2.8 Gedenkveranstaltungen

Die alljährliche Gedenkperiode in Ruanda dauert von April bis Juli, wobei der 7. April
den Beginn und der 4. Juli, der „Befreiungstag“, das Ende markieren. Der Ursprung
dieser Periode des Gedenkens liegt in einer Reihe von Initiativen von Überlebenden-
Vereinigungen, insbesondere der Dachorganisation der Überlebenden IBUKA. Unmit-
telbar nach dem Genozid waren es vor allem kleine, eigenständige Initiativen, die sich
der Erinnerung an die Toten widmeten (persönliches Interview, Januar 2013). Erst seit
etwa 1998 gab es eine nationale Trauerperiode mit entsprechenden Veranstaltungen.
Die offizielle Gedenkwoche auf nationaler Ebene findet vom 7. bis 13. April statt.164 In
der Nacht vom 6. auf den 7. April 1994 wurde die Präsidentenmaschine mit dem dama-
ligen Präsidenten Juvenal Habyarimana an Bord abgeschossen; dieses Ereignis mar-
kierte den Beginn des Genozids, der unmittelbar nach dem Flugzeugabsturz einsetzte.
Die Daten der nationalen Trauerperiode spielen eine bedeutende Rolle: Gedenkveran-
staltungen finden weitgehend an den Originalschauplätzen und an den jeweiligen Ka-
lendertagen eines bestimmten Massakers statt. Doch auf nationaler Ebene bilden die
Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen eine Ausnahme. Traditionell wird die
Trauerperiode von Präsident Kagame und seiner Frau mit der Entzündung der „Ewi-
gen Flamme“ in der Genozid-Gedenkstätte von Kigali eröffnet.165 Die Entzündung der
„Ewigen Flamme“ ist ein performativer Akt, der Hoffnung und eine bessere Zukunft
bedeutet. Das Licht der Flamme muss vor ihrem Bezugsrahmen gesehen werden: Dun-
kelheit. In Gesprächen mit Überlebenden, aber auch in bekannten Gedenkliedern und
in den Ausstellungen der Gedenkmuseen in Kigali und Murambi wird auf den Genozid
als „die Zeit der Dunkelheit“ verwiesen. Aber die Flamme impliziert auch eine politi-
sche Bedeutung, die im Gründungsmythos der ruandischen Nation während des Feu-
dalsystems unter dem mwami (König) wurzelt.166 Hier bedeutet die Flamme ewiges
Leben, das mit der Ewigkeit der Nation gleichgesetzt wird. Während der Gedenkzere-
monie symbolisiert die Flamme diesen nationalen Gründungsmythos, der tief im na-
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163 Julia Viebach, „Of other times: Temporality, memory and trauma in post-genocide Rwanda“, In-
ternational Review of Victimology 25(3) (2019), S. 277–301; Viebach, „Mediating ‚absence-presence‘ at
Rwanda’s genocide memorials.“
164 Seit 2008 findet die nationale Trauerperiode jedes Jahr unter einem anderen Thema statt. 2012
war das Thema „Wir lernen aus der Geschichte für eine bessere Zukunft“. 2013 stand die Gedenkze-
remonie unter dem Titel „Streben nach Selbstständigkeit“.
165 Diese Flamme brennt ununterbrochen bis zum Ende der Trauerzeit, aber nicht während des
restlichen Jahres. Eine ähnliche Flamme, die „Flamme der Hoffnung“, wird während der Gedenkzere-
monien am Nyaza Memorial entzündet, das 2012 im IBUKA-Hauptquartier errichtet wurde.
166 Persönliches Interview, Kigali, Februar 2012.



tionalen Diskurs eines nach dem Genozid neugeborenen, vereinten Ruanda verankert
ist.

Seit der Gedenkperiode 2014 hat es zahlreiche Veränderungen hinsichtlich der
Anzahl und Art der von staatlichen Akteuren geplanten Aktivitäten gegeben, die wei-
ter unten dargelegt werden. Während die Entzündung der Flamme weiterhin den Be-
ginn der Trauerperiode markiert, wurden zahlreiche neue Aktivitäten wie der
„Marsch der Erinnerung“ und vor allem eine starke Online-Präsenz, die ein globales
Publikum erreicht, hinzugefügt. Das Gedenken hat sich in den vergangenen Jahren als
offen für Veränderung erwiesen, vor allem dank einiger neuer Akteure (die weiter un-
ten vorgestellt werden) und einer zunehmend globalen Perspektive.

Die Eröffnungsfeier im Amahoro-Stadion: Nach der Entzündung der Flamme
findet die offizielle und größte Trauerveranstaltung des Landes im Amahoro-Stadion
in Kigali statt. Die Geschichte des Stadions weist ebenfalls eine Verbindung zum Geno-
zid auf: Während der gesamten Zeit des Genozids wurde das Amahoro-Stadion von
den verbliebenen Kontingenten der UN-Truppen (UNAMIR) als sicherer Hafen genutzt.
Im Laufe der Gedenkveranstaltung halten Präsident Kagame und weitere führende
Politiker Gedenkreden, in denen sie vor allem auf die Verantwortung der internatio-
nalen Gemeinschaft für den Genozid, aber auch auf die bereits gemachten Fortschritte
des Landes hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, der Versöhnung und des
Umgangs mit der Vergangenheit verweisen.167 Seit 2012 findet zudem jeweils am Nach-
mittag des 7. April der sogenannte Marsch der Erinnerung statt, gefolgt von einer
Nachtwache am Amahoro-Stadion. Angeführt von Präsident Kagame, führt der
Marsch der Erinnerung die Menge vom Parlamentsgebäude zum Amahoro-Stadion.
Während der Nachtwache werden Stücke aufgeführt und Gedenklieder gesungen, be-
gleitet von Kerzenschein und einem großen Feuer. Während der Gedenkzeremonie
2014 wurde ein Theaterstück aufgeführt, das unter den im Stadion anwesenden Über-
lebenden zahlreiche Fälle von PTSD (Posttraumatische Belastungsstörung) auslöste.
Allgemein sind Traumata ein großes Problem während der Gedenkveranstaltungen.
So gab es beispielsweise allein während der Eröffnungsfeier 2012 im Amahoro-Stadion
377 Fälle von Traumata. Insgesamt gab es während der Veranstaltungen im Jahr 2012
im Amahoro-Stadion, in Nyamirambo, Nyanza, Rebero und Gisozi 613 Traumafälle;
2005 wurden 627 derartige Fälle registriert.168

Die 25. Gedenkfeier im Jahr 2019 wurde erstmals nicht im Amahoro-Stadion abge-
halten, sondern in Kigalis repräsentativem Kongresszentrum, und sie richtete sich in
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erster Linie nicht an die ruandische Bevölkerung und die Überlebenden, sondern an
ein internationales elitäres Publikum.

Abschlussfeier in der Rebero-Gedenkstätte: Die Abschlussveranstaltung der na-
tionalen Trauerwoche findet in der Rebero-Gedenkstätte in Kigali statt.169 Zu ihr sind
nur hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft zugelassen.170 Während
der Feier halten Politiker Reden, in denen sie den heroischen Charakter derjenigen
hervorheben, die 1994 ermordet wurden – als Beispiel für Zivilcourage und eine Zu-
kunft ohne Gewalt.171 Nicht nur die politischen Reden, sondern auch die Gedenkfeiern
insgesamt sind zutiefst ritualisiert, performativ und symbolisch.

2.8.1 Akteure des Gedenkens

Es gibt zahlreiche Hauptakteure, was das Gedenken an den Genozid in Ruanda im
Jahr 1994 betrifft. Diese Akteure wurden von der Soziologin Elizabeth Jelin als „Ge-
denkunternehmer“ bezeichnet:172 Akteure, die das Gedenken (oder ihre Version da-
von) in der (globalen) öffentlichen Sphäre zu definieren und zu fördern versuchen.
Vor Gründung der CNLG war das Ministerium für Sport und Kultur die offizielle Re-
gierungsbehörde, die (in Zusammenarbeit mit den Überlebenden-Vereinigungen) für
die Organisation der Gedenkfeierlichkeiten zuständig war. Es gibt folgende Gedenkun-
ternehmer: 1) Überlebenden-Vereinigungen, insbesondere IBUKA; 2) CNLG; Aegis
Trust.
1. Überlebende spielen im Erinnerungsprozess in Ruanda eine prominente Rolle.173

Initiativen zur Errichtung von Denkmälern und zur Organisation des Gedenkens
auf lokaler Ebene sind Teil des Engagements von Überlebenden, insbesondere der
IBUKA, für Erinnerung und Gerechtigkeit nach dem Genozid. Vor der Beteiligung
des Staates (einige würden von der Übernahme des Gedenkens durch den Staat
sprechen, siehe unten) organisierten Überlebende ihre eigenen Gedenkfeiern,
suchten die Leichen ihrer Angehörigen und begruben sie. IBUKA war erfolgreich
mit ihren Bemühungen, die Gedenktage vom 1.–7. April auf den 7.–12. April zu
verlegen, und beging von Anfang an eine hunderttägige Trauerzeit, um die getöte-
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ten Angehörigen zu ehren,174 wohingegen der Staat offiziell nur besagte sieben
Tage dem Gedenken widmet.175

2. Der zweite lokale Gedenkunternehmer und nationale Akteur ist die 2007 einberu-
fene Kommission für den Kampf gegen den Genozid. Die ruandische Verfas-
sung von 2003 traf unter Artikel 179 Vorkehrungen für eine solche Kommission,
doch es dauerte mehrere Jahre, bis sie ihre Arbeit aufnahm. Aufgabe der Kommis-
sion ist es, einen Genozid zu verhindern, die Genozid-Ideologie zu bekämpfen,
Forschungen zum Genozid durchzuführen und sich um seine Folgen zu küm-
mern. Zudem tritt sie im In- und Ausland für die Belange der Genozid-Überleben-
den ein und ist für die Planung und Koordination sämtlicher Aktivitäten bezüg-
lich des Genozid-Gedenkens zuständig (RC Artikel 179, Paragraf 1–4, 32). Die CNLG
wurde daher beauftragt, in Absprache mit der IBUKA die nationalen Gedenkstät-
ten überall im Land zu verwalten. Auch ein Forschungs- und Dokumentationszen-
trum zum Genozid wurde gegründet. Obwohl die CNLG auf dem Papier ein unab-
hängiges nationales Organ ist, hat sie zweifellos die Aufgabe, die Ambitionen der
Regierung bezüglich des Gedenkens und deren hegemoniales Metanarrativ bezüg-
lich der Vergangenheit zu fördern. In den vergangenen Jahren hat die Kommissi-
on zunehmend mit internationalen Akteuren bei der Organisation des nationalen
Gedenkens zusammengearbeitet.

3. Es hat ein zunehmendes Interesse vonseiten internationaler Akteure gegeben,
sich allgemeiner auf den Feldern der Friedenssicherung und Friedenserziehung
an Gedenkpraktiken zu beteiligen. Aegis Trust ist eine solche Organisation im
„Gedenkgeschäft, die ein fundiertes Modell für das Erinnern anbieten kann“ und
die „sich häufig einschaltet, um zumindest anteilweise [Gedenkstätten] zu errich-
ten und zu betreiben“.176 Das Motiv, sich an Gedenkaktivitäten zu beteiligen, ist
oftmals die normative Idee, Versöhnung zu fördern und zur Genozid-Verhinde-
rung beizutragen. Aegis ist eine in Großbritannien ansässige Organisation, die
sich auf Holocaust-Gedenken, Genozid-Prävention und Friedenserziehung spezia-
lisiert hat. Sie wurde als Antwort auf die Kosovokrise von dem Mediziner James
Smith gegründet.177 Der Aegis Trust betreibt das Nationale Holocaust-Zentrum
und Museum in Großbritannien, das er als Modell für den Bau des Zentrums für
Genozid-Gedenken in Kigali benutzte.

Seit den 20. Gedenkfeierlichkeiten im Jahr 2014 haben sich diese Akteure zu Kwibuka
(Erinnerung) zusammengeschlossen,178 einem Verfahren, das traditionelle Merkmale
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des ruandischen Genozid-Gedenkens mit einer globalisierten Vision des Gedenkens an
Menschenrechtsverletzungen verbindet, woraus etwas Neues und Besonderes entstan-
den ist. Zu diesen neuen Merkmalen zählt zum Beispiel eine zunehmende Online-Prä-
senz, die durch Soziale Medien und Website-Aktivitäten ermöglicht wird. Besonders
wird darauf Wert gelegt, ein diffuses globales Publikum zu erreichen, um die Bot-
schaft „Nie wieder!“ zu verbreiten, wodurch wiederum der Genozid zu einer Gräueltat
transformiert wird, welche die gesamte Menschheit angeht.

2.8.2 Gedenken auf lokaler Ebene

Weitere Gedenkveranstaltungen finden während der nationalen Trauerwoche an ver-
schiedenen Massaker-Schauplätzen überall im Land statt. Viele dieser Veranstaltun-
gen finden bis in den Juli hinein statt, je nach dem kalendarischen Datum, an dem die
Massaker geschahen. Im Gegensatz zu vielen nationalen Gedenkfeiern werden diese
lokalen Veranstaltungen an Orten abgehalten (heute oftmals Gedenkstätten), an denen
die Massaker stattfanden. In Ntarama nehmen Überlebende und die nächsten Angehö-
rigen von Genozid-Opfern an einem feierlichen Marsch zu den Sümpfen teil, in die
1994 zahllose Tutsi getrieben wurden, um dort brutal ermordet zu werden.179 Mit dem
Marsch werden insbesondere diejenigen geehrt, deren Leichen nie aus den Sümpfen
geborgen wurden; laut lokalen Schätzungen befinden sich noch Tausende von Leichen
in den Sümpfen von Bugesera.

Die Mehrzahl der lokalen Gedenkveranstaltungen wird von IBUKA und lokalen
Behörden organisiert. Von der Bevölkerung wird erwartet, dass sie den Feierlichkei-
ten beiwohnt; diese richten sich nicht an ein internationales Publikum. Sie sind auf-
grund der Bestattungen, die als Teil der Zeremonien stattfinden, hochsymbolisch.
Noch heute werden menschliche Überreste von Genozid-Opfern entdeckt, die dann
üblicherweise im Rahmen der Gedenkfeiern bestattet werden. Als Teil des lokalen Ge-
denkens finden Nachtwachen statt, die herkömmliche Bestattungsriten widerspiegeln,
bei denen die Verstorbenen in der Regel von Familienangehörigen und Freunden in
die Welt der Vorfahren begleitet werden.180 Nachtwachen sind eine Gelegenheit für
Überlebende, ihre Geschichten in einem informellen Rahmen zu erzählen, der ihnen
erlaubt, über ihre Erlebnisse außerhalb der strukturierten Zeugenaussagen während
der offiziellen Gedenkfeiern zu sprechen. Mitunter nehmen auch Täter an den Nacht-
wachen teil, die ihre Verbrechen gestanden haben, und diejenigen aus der Gemeinde,
die ihre Unterstützung für die Überlebenden zeigen wollen.
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2.8.3 Die Bedeutung des Gedenkens für die Überlebenden

Die Zeit des Trauerns ist für Überlebende in Ruanda eine unglaublich wichtige, aber
auch schwierige Zeit. Die Art und Weise, wie der Staat entschieden hat, des Genozids
zu gedenken, machte es für Überlebende schwierig, außerhalb des vorgeschriebenen
Diskurses der Einheit und Versöhnung und der politisch aufgeladenen Gedenkfeiern
einen Raum zu finden, um ihre toten Angehörigen zu ehren. Die Entscheidung, bei
früheren Gedenkfeiern Bilder und sogar kurze Videos des Genozids zu zeigen, hat bei
Überlebenden aufgrund der starken Zunahme von Trauma-Fällen und psychischen Er-
krankungen zu einem Aufschrei der Empörung geführt. IBUKA und andere Überleben-
den-Vereinigungen haben sich angesichts der Trauma-Fälle während der Gedenkperi-
ode für einen „sensibleren“ Ansatz stark gemacht. Unterdessen hat die Regierung die
psychologische Betreuung von Überlebenden verbessert und erweitert. Das Gedenken
ist eine Zeit, in der das Leid der Überlebenden innerhalb ihrer Gemeinden öffentlich
anerkannt werden kann; es öffnet auch einen Raum, um vor der Gemeinde Zeugnis
abzulegen und den erfahrenen Schmerz zu teilen. Somit ist das Gedenken für viele
Überlebende eine Form von „Erinnerungsgerechtigkeit“.181

2.8.4 Die Politik des Gedenkens

Viele Beobachter haben festgestellt, dass das Gedenken an den Genozid ein zentrales
politisches Instrument der RPF-Regierung ist, um ihre Macht zu festigen. So argumen-
tiert zum Beispiel Vidal, dass die RPF das Genozid-Gedenken instrumentalisiert, um
ihre Macht auszubauen und Recht und Ordnung im Land aufrechtzuerhalten.182 Ähn-
lich kommt de Lame zu dem Schluss, dass die RPF die alljährlichen Genozid-Gedenk-
feiern in den Mittelpunkt ihres Nationsbildungsprojekts und ihres Bemühens stellt,
eine nationale Identität als „Ruander“ zu schaffen.183 Ein anderer Teil der Literatur
brachte ähnliche Kritik vor, die auf die Bestrebungen der RPF abzielte, durch die Ab-
kehr von ethnischen Identitäten ein geeintes Ruanda zu errichten. Diese Arbeiten be-
streiten die Vorstellung von einem geeinten Ruanda und weisen darauf hin, dass die
Gedenkveranstaltungen diejenigen Hutu ausschließen, die während des Bürgerkriegs,
in dessen Gefolge der Genozid begangen wurde, getötet wurden.184 Vor allem Lemar-
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chand betont diese Ausschlussmuster des Gedenkens, die er im Zusammenhang mit
einer „vereitelten und manipulierten“ Erinnerung sieht.185 Doch solche Ansichten nei-
gen dazu, die Agenda normaler Ruander und insbesondere der Überlebenden zu ver-
nachlässigen, die neben und unterhalb dieser übergreifenden Gedenkpolitik ihre eige-
nen Prozesse des Erinnerns und der Sinngebung gestalten wollen.186

2.9 Aufarbeitungsinstitutionen

Dieser Abschnitt kehrt zurück zu den in den Abschnitten 2.2./2.7. beschriebenen Aufar-
beitungsinstitutionen, wobei der Fokus auf der Einschätzung ihrer Funktionsweise
und ihres Vermächtnisses liegt; insbesondere geht es um 1) Gacaca, 2) ICTR und 3) Ge-
denkstätten.

2.9.1 Gacacas umstrittenes Erbe

Die Literatur zu Ruandas Gacaca-Gerichten ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten
regelrecht ins Kraut geschossen und bietet reichhaltige Einblicke in deren Arbeitswei-
se, die staatliche Kooptation und die Ansichten normaler Bürger zu diesem „traditio-
nellen“ Aufarbeitungsverfahren. Entsprechend vielfältig und umstritten ist die Ein-
schätzung von Gacacas Erfolg, je nachdem, ob sich Wissenschaftler auf den Staat, die
rechtlichen Bestimmungen oder eine anthropologische Perspektive fokussieren, wel-
che die staatliche Einmischung, die rechtlichen Mängel und die gesellschaftliche Ein-
bettung der Gerichte kontextualisiert.

Aus Sicht der Regierung ist Gacaca ein voller Erfolg; sie konstatiert, dass „den Ge-
richten anzurechnen ist, die Grundlagen für Frieden, Versöhnung und Einheit in Ru-
anda geschaffen zu haben“. Gemessen an ihren Zielen, Gerechtigkeit und Versöhnung
zu erreichen, ist diese Ansicht plausibel, zumal, wenn sie zusammen mit den Ergebnis-
sen des Versöhnungsbarometers der NURC (siehe Abschnitt 2.4.) gesehen und mit der
großen Zahl von Schnellverfahren verglichen wird, die Gacaca ermöglichte. Doch es
mangelt dieser Sichtweise an einer gründlichen und kritischen Einschätzung der
rechtlichen Grundlagen und sozialen Implikationen der Gacaca-Gerichte.

Einschätzung der rechtlichen Bestimmungen: Gacaca wurde vor allem aus ei-
ner Menschenrechtsperspektive kritisiert. Zahlreiche NGOs wie Human Rights Watch,
Penal International und Amnesty International bezweifelten, dass Gacaca faire Pro-
zessstandards und das Recht auf Verteidigung einhielt. Sie beschuldigten die Regie-
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rung, Gerechtigkeit (insbesondere die Rechte der Angeklagten) zugunsten beschleunig-
ter Verfahren zu opfern, indem sie das herkömmliche Gacaca-Verfahren in einen „for-
maleren, staatlich gelenkten Gerichtsapparat“ umgewandelt hat.187 Human Rights
Watch stellte zudem fest, dass der Verstoß gegen das Recht auf Verteidigung auf der
bloßen Tatsache beruhte, dass die Regierung die Verfahren beschleunigen wollte
(ibid.). Letztlich erkannten diese Kritiker Gacaca nicht als hybrides Modell der Straf-
verfolgung an, welches Elemente der Wiedergutmachung enthält, zu denen die Abwe-
senheit gesetzlicher Vertreter maßgeblich gehört. Zudem war Gacaca als Institution
(semi-)restaurativer Justiz nicht nur auf die Bestrafung der Täter fokussiert, sondern
war flexibel genug, um lokal definierte Ziele wie die Beteiligung der Gemeinde zu be-
rücksichtigen. Menschenrechtsberichte behaupteten jedoch, Gacaca sei „Mob-Justiz“
(anstatt Gemeinde-Justiz) und würde es daher versäumen, grundlegende Mindeststan-
dards der Menschenrechte wie die Neutralität des Justizsystems einzuhalten; diese Be-
richte stellen Gacaca als „eine Geschichte von Stagnation und radikaler Ausgrenzung“
dar.188

Wie zahlreiche andere Beobachter haben internationale Menschenrechtsorganisa-
tionen angesichts des Vakuums, das bei der Strafverfolgung von Verbrechen, die von
der RPF begangen wurden, existiert, Gacacas „selektive Justiz“ kritisiert. Human
Rights Watch und Amnesty International kamen zu dem Schluss, Gacaca sei besten-
falls ein gemischter Erfolg, da es versäumte, wichtige Sicherheitsvorkehrungen gegen
die Verletzung ordentlicher Verfahren zu treffen und die Regierung zu veranlassen,
„die schweren Ungerechtigkeiten zu korrigieren, zu denen es in diesen Verfahren
kam“.189 Sie erkannten jedoch an, dass Gacaca zur Wahrheitsfindung beigetragen und
den Kreislauf der Straflosigkeit unterbrochen hat, der die rechtlichen und politischen
Strukturen Ruandas seit der „Sozialen Revolution“ der Hutu beherrschte. Wie Clark
schrieb, „spiegelte ein Großteil der Kritik rechtliche Rigidität gegenüber den beispiel-
losen Herausforderungen wider, mit denen das post-genozidale Ruanda konfrontiert
war – und ein begrenztes Verständnis der Ziele der Gemeindegerichte. Gacaca war
zwangsläufig unvollkommen, aber auch überaus ambitioniert und innovativ“.190

In Hinblick auf die Verkündung von Urteilen und wohl auch auf die Schaffung
(juristischer) „Gerechtigkeit“ kann Gacaca als Erfolg gesehen werden. Wie oben er-
wähnt, wurden mehr als eine Million Fälle vor den Gacaca-Gerichten verhandelt,
während der ICTR lediglich 90 Fälle verhandelte. Gacaca kostete etwa 400 Millionen
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US-Dollar, der ICTR hingegen mehr als eine Milliarde US-Dollar. Viele Verfahren ende-
ten mit Freispruch, oder Strafen wurden als Gemeindearbeit verbüßt, sodass der
Rückstau von Genozid-Fällen in den Gefängnissen abgebaut werden konnte und Mittel
für Wiederaufbauzwecke frei wurden. Zudem individualisierte Gacaca Einzeltaten –

eines der Hauptziele der internationalen Strafjustiz (siehe unten) – und beendete Jahr-
zehnte schwelender Straffreiheit. Der Kampf gegen Straflosigkeit ist eines der Haupt-
ziele der Aufarbeitung und wurde auf internationaler Ebene in den Orentlicher-Prin-
zipien (siehe Abschnitt 2.6.) als nicht bindende Rechtsakte kodifiziert. Im Gegensatz
zum ICTR standen vor den Gacaca-Gerichten Planer und Täter der unteren Ebene, so-
dass die Angeklagten vor den Gerichten gleichgestellt waren. Die Revision des OL von
2008 ermöglichte es den Gacaca-Gerichten, ehemalige Bürgermeister und Präfekten
an genau den Orten strafrechtlich zu verfolgen, an denen sie ihre Macht und Kontrolle
über die Bevölkerung ausgeübt hatten. Straflosigkeit wurde also sowohl bei hochran-
gigen Tätern als auch bei denen der unteren Ebene bekämpft.

Einschätzung der sozialen Implikationen: Die Entscheidung, nach dem Genozid
ein Gemeinde-basiertes Justizsystem anzuwenden, spiegelt die Skepsis der Regierung
gegenüber Kriegsverbrechertribunalen wie dem ICTR wider und unterstreicht die Not-
wendigkeit, (jedwede Form von) Bemühungen um Gerechtigkeit in einen breiteren so-
zialen Kontext der psychologischen Heilung, Versöhnung und Wahrheitserzählung
einzubetten. Daher ist es unerlässlich, den sozialen Kontext zu berücksichtigen, in
dem Gacaca tätig war. Es ist auch wichtig festzuhalten, dass Gacaca kein homogenes
System war, sondern auf sehr unterschiedliche Weise funktionierte, je nach Gemein-
degeschichte, innerkommunalen Beziehungen, der Bereitschaft, sich auf das Verfah-
ren einzulassen, und der Offenheit, etwas über die grauenvollen Ereignisse des Jahres
1994 zu erzählen und anzuhören. So gesehen war Gacaca nicht nur mit dem Alltagsle-
ben der Bevölkerung verflochten, sondern wurde zum Ausdruck des chaotischen, un-
gleichen und mitunter gewalttätigen gesellschaftlichen Wiedergutmachungsprozesses:

„[…] öffentlich, partizipativ, routiniert und auf mündlichen Aussagen basierend – diese Kontex-
tualisierung bildete die Basis für seine situierte Relevanz für die Bemühungen der Menschen,
Formen der Sozialität zu gestalten. Die Menschen benutzten die Gacaca-Sitzungen, um die Mikro-
politik der Versöhnung auszuhandeln, was die Diskussion über Definitionen der ‚Genozid-Staats-
bürgerschaft‘, Schuld, Unschuld, Austausch und materielle Loyalität einschloss.“191

Von besonderer Bedeutung in den Gacaca-Verfahren waren die Gemeinde-Beteiligung
und das Aussprechen der Wahrheit („Die Wahrheit heilt“). Gacaca-Beteiligte hoben
hervor, dass das Aussprechen der Wahrheit zur Befreiung von Scham und sozialem
Ausschluss geführt habe, indem sie vor den Opfern Geständnisse abgelegt und sich
entschuldigt hätten. Überlebende betonten, dass der gemeinschaftliche Akt des Zeug-
nisablegens zur Anerkennung ihres Schmerzes geführt habe. Doch das Aussprechen
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und Anhören der Wahrheit führten auch zu Angst und sozialem Ausschluss, wo Wege
des Wahrheitssagens und vor allem der Wahrheitsakzeptanz nicht ausgehandelt wer-
den konnten. Als chaotischer Prozess führte Gacaca im Verlauf des Wahrheitssagens
zu Misstrauen in der Gemeinde, bis eine Version akzeptiert werden konnte. Viele
Überlebende äußerten Zweifel an den Geständnissen der Täter, zumal dann, wenn
nur ein Teil der Wahrheit zutage trat (z. B. wenn ein Angeklagter den Mord an einer
Person gestand, über den Tod einer anderen oder über Mittäter aber schwieg), und
blieben skeptisch hinsichtlich der Aufrichtigkeit von Entschuldigungen. In Interviews
beschuldigten Überlebende oft Angeklagte, sich nur zu entschuldigen, um ihre Gefäng-
nisstrafe zu reduzieren. Auch beschwerten sich Überlebende über die Tatsache, dass
die Regierung ihnen eine „Pflicht“ zur Vergebung auferlegt habe, ohne die Last zu be-
rücksichtigen, die sie allein durch die Tatsache des Überlebens zu tragen hatten. Den-
noch half Gacaca den Überlebenden entscheidend dabei, die Leichen ihrer Angehöri-
gen zu finden und aufzuklären, was ihnen zugestoßen war, d. h. wie sie zu Tode
gekommen waren. Viele Familien wurden während des Genozids getrennt, sodass das
Schicksal von Familienmitgliedern oftmals unbekannt war. Es war daher enorm wich-
tig für Überlebende, im Verlauf der Gacaca-Verfahren den Ort von Massengräbern zu
erfahren, um ihre geliebten Angehörigen in Würde bestatten zu können.

Während Gacaca die „Wahrheit“ darüber, was während des Genozids geschah,
zutage förderte und einigen Beteiligten den Abschluss ihres Verfahrens brachte, wa-
ren die Erwartungen, Versöhnung zu erreichen, vielleicht zu hoch. Als ein gemein-
schaftlicher Prozess öffnete Gacaca den Raum für eine Debatte über die Ereignisse
von 1994 und darüber, in welchem Maße Einzelne daran beteiligt waren, und erwei-
terte dadurch auf der Mikroebene die demokratische Sphäre. Aber als Prozess der ge-
sellschaftlichen Reparatur jenseits der bloßen Rechtsprechung war Gacaca wohl zu
keiner Zeit in der Lage, das Endziel der Versöhnung zu erreichen; es war vielmehr ein
Verfahren, das langfristig die Grundlagen für einen Versöhnungsprozess legen konn-
te – gerade weil die Geheimhaltung über das Geschehen von 1994 schließlich gelüftet
wurde.

2.9.2 Das Erbe des ICTR

Im Kontext internationaler Strafgerichtshöfe haben Wissenschaftler „Erbe“ definiert
als „nachhaltige Wirkung, vor allem hinsichtlich der Stärkung der Rechtsstaatlichkeit
in einer bestimmten Gesellschaft durch die Durchführung effektiver Prozesse bei
gleichzeitiger Stärkung der inländischen Fähigkeit, dies zu tun“.192 Das UN-Hochkom-
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missariat für Menschenrechte definiert „Erbe“ entsprechend als nachhaltige Wirkung
auf die Förderung der Rechtsstaatlichkeit durch effektive Prozesse zur Beendigung
von Straflosigkeit und zur Stärkung inländischer Fähigkeiten.193

Einschätzung des Versöhnungsziels des ICTR: Es war eines der Hauptziele des
ICTR, wie in seiner Satzung festgelegt und von einigen Beobachtern hervorgehoben, in
Ruanda (und der Region der Großen Seen) durch die Zuweisung individueller Verant-
wortung für die begangenen grausamen Verbrechen Versöhnung zu stiften. Es wurde
angenommen, dass die Ersetzung der Idee der politischen Verantwortung durch die
individuelle strafrechtliche Verantwortung und somit die Vermeidung regionaler poli-
tischer oder ethnischer Gründe für kollektives Verhalten einer der wichtigsten Schrit-
te sei, um Versöhnung unter den Ruandern zu erreichen.194 Doch das stellte sich aus
mehreren Gründen als problematisch heraus: Trotz des Ziels, Kollektivschuld auszu-
schalten und die Gründe für die Abgrenzung ethnischer Zugehörigkeit zu verringern,
musste der ICTR bestätigen, dass die Tutsi eine ethnische Gruppe waren, und dem-
entsprechend auch, dass die andere ethnische Gruppe, die Hutu, versucht hatte, die
Tutsi auszurotten. In den Urteilen der ICTR-Prozesse war von „Hutu“, „die lokale Be-
völkerung“, „ein Mob von Hutu-Männern“ usw. die Rede, wodurch kollektive Verant-
wortung zugewiesen wurde.195 196 Zudem widersprachen die Versöhnungsziele der in-
ternationalen Justiz durch die Feststellung der Ethnizität lokalen Bemühungen,
ebendiese Ethnizität abzuschaffen und ruandischen Nationalstolz zu entwickeln (sie-
he Abschnitt 2.4. zur Versöhnung).

Ein weiterer Grund war, dass der ICTR wenig Einfluss in Ruanda hatte: Was Clark
im Zusammenhang mit dem Internationalen Strafgerichtshof als „ferne Justiz“ be-
zeichnet hat,197 trifft auch auf Ruanda zu. Die ICTR-Richter zeigten wenig Interesse an
Ruandas Kultur oder Gesellschaft, um ihre Objektivität nicht zu gefährden. Der ICTR
war unter Ruandern kaum bekannt und versäumte es – trotz eines Büros in Kigali –,
ein konsequentes Outreach-Programm zu etablieren, um die Öffentlichkeit über seine
Arbeit und die ergangenen Urteile zu informieren. Zudem konnten Opfer nur als Pro-
zesszeugen auftreten; rechtliche Vertretung oder Prozessbeteiligung als Zivilpartei
wurden ihnen verwehrt, sodass Entschädigungsforderungen nicht erhoben werden
konnten und in Absprache mit denjenigen, die von den vor dem Gerichtshof verhan-
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delten Verbrechen am meisten betroffen waren, Gnade gewährt wurde.198 Eine Ver-
bindung zwischen Opfern und Verbrechen wurde somit nicht hergestellt; in den selte-
nen Fällen, in denen es zu Entschuldigungen kam, zum Beispiel im Prozess gegen
Omar Serushago, in dem der Angeklagte für die begangenen Verbrechen um Verzei-
hung bat und seine Hoffnung auf Versöhnung in Ruanda zum Ausdruck brachte, fand
die Entschuldigung vor dem Tribunal statt und nicht vor den Opfern in Gisenyi, wo
die Tötungen stattgefunden hatten.199 Gnade und Verzeihung können aufgrund von
Schuldbekenntnissen und Reue gewährt werden (Artikel 27 der ICTR-Satzung); doch
die derzeitige Praxis des Mechanismus ist fragwürdig. Hochrangigen Verurteilten wie
dem Historiker Ferdinand Nahimana (der hinter der Gründung des Senders RTLM
stand), dem Priester Emmanuel Rukundo (der am Massaker in Kabgayi beteiligt war)
oder Oberst Bagosora (einer der militärischen Drahtzieher des Genozids) wurden vor-
zeitige Haftentlassung200 oder eine Reduzierung ihrer lebenslangen Haft gewährt, was
unter ruandischen Opferorganisationen in Ruanda selbst und in der Diaspora zu ei-
nem Aufschrei der Empörung führte.201

Alles in allem erreichte der Internationale Strafgerichtshof nicht sein Ziel der Ver-
söhnung unter den ruandischen Gruppierungen; daher bleibt sein Erbe in gesell-
schaftlicher Hinsicht begrenzt. Gleichwohl kann die Einschätzung seines Erbes hin-
sichtlich der Rechtsprechung in einem positiveren Licht gesehen werden.202

Einschätzung der ICTR-Rechtsprechung: Fünf Jahrzehnte nach den Nürnberger
Prozessen spielte der ICTR durch die Weiterentwicklung (in seiner Rechtsprechung)
der Rechtslehre und die breitere Verankerung von Menschenrechtsnormen eine ent-
scheidende Rolle bei der Ausgestaltung des internationalen Strafrechts. Der Akayesu-
Fall war der erste Prozess, in dem ein internationales Tribunal die Definition des Ge-
nozids so interpretierte, wie in der UN-Völkermordkonvention von 1948 dargelegt. Der
ICTR war das erste Tribunal nach Nürnberg, das ein Völkermordurteil gegen ein ehe-
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198 Diese Mängel bezüglich der Rolle der Opfer in internationalen Strafverfahren wurden bei nach-
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199 Staatsanwalt vs Omar Serushago, zitiert in Kamatali, „The Challenge of Linking International Cri-
minal Justice and National Reconciliation“, S. 130.
200 In der internationalen Strafjustiz ist es üblich, dass Verurteilte vorzeitige Entlassung beantragen,
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202 Für eine positivere Bewertung des ICTR-Beitrags zur Versöhnung siehe Nsanzuwera 2005.
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maliges Staatsoberhaupt (Jean Kambanda)203 fällte, Vergewaltigung als Mittel des Ge-
nozids definierte und Medienvertreter dafür verurteilte, die Öffentlichkeit zur Bege-
hung von Akten des Völkermords aufgehetzt zu haben (der sogenannte Medien-Fall,
Bosco Barayagwiza, Nahimana und Ngeze). Somit haben „die Tribunale viel dafür ge-
tan, das Völkermordgesetz praktikabel zu machen“.204

Genozid war nie zuvor rechtlich definiert worden, und es war unklar, was genau
die Staatsanwaltschaft hinsichtlich individueller Verantwortung für das Verbrechen
zu beweisen hatte. Zudem war die „nationale, ethnische, rassische oder religiöse“
Gruppe, welche die Konvention schützte, nicht leicht zu identifizieren, da die Tutsi ur-
sprünglich eher als soziale denn als ethnische Gruppe angesehen wurden, es also ei-
nen Mangel an ausgeprägter kultureller oder sozialer Identität gab. Auch waren die
Tutsi weder eine rassische noch eine religiöse Gruppe, sodass die Konvention recht-
lich gar nicht auf sie anzuwenden war, obwohl der Begriff Genozid (nach dessen
Ende) weithin benutzt wurde, um die furchtbaren Verbrechen, die begangen wurden,
zu beschreiben. Der ICTR folgte einem umfassenden Ansatz der Auslegung der Kon-
vention und definierte deshalb die Tutsi als eine „stabile und dauerhafte“ Gruppe, wo-
durch die Möglichkeit künftiger Strafverfolgung aus diesen Gründen erweitert wurde.
Zudem spricht die Konvention hinsichtlich der Täterschaft von der Zerstörung einer
stabilen und dauerhaften Gruppe (d. h. von der Absicht, diese ganz oder teilweise zu
zerstören). Auch hier entschied das Tribunal aufgrund einer weiten Auslegung und
betonte die „besondere Absicht“, eine Gruppe zu zerstören, unabhängig davon, ob die-
se Zerstörung tatsächlich stattgefunden hat. Schließlich entschieden die Richter im
Akayesu-Fall, dass der Nachweis der Tötung eines einzigen Angehörigen einer stabilen
Gruppe in dieser „besonderen Absicht“ ausreicht, um individuelle Verantwortung für
den Genozid zu beweisen. Daher ist es heute möglich, Genozid-Verbrechen unabhän-
gig davon, wie viele Angehörige einer bestimmten Gruppe getötet wurden, strafrecht-
lich zu verfolgen, solange es einen Beweis für die Absicht gibt, diese Gruppe zu zerstö-
ren.205
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203 Er forderte somit das Prinzip der „Staatenimmunität“ heraus und stellte klar, dass auch Staats-
oberhäupter als Subjekte, die an internationale rechtliche Verpflichtungen gebunden sind, für deren
Bruch zur Verantwortung gezogen werden können. Siehe auch Hassan Bubacar Jallow, „The Contri-
bution of the International Criminal Tribunal for Rwanda to the Development of International Crimi-
nal Law“, in Phil Clark und Zachary D. Kaufman (Hrsg.), After Genocide: Transitional Justice, Post-Con-
flict Reconstruction and Reconciliation in Rwanda and Beyond, London 2008, S. 261–279, hier S. 277.
204 Darryl Robinson und Gillian MacNeil, „The Tribunals and the Renaissance of International Cri-
minal Law: Three Themes“, American Journal of International Law 110(2) (2016), S. 196.
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Krstic wegen Genozids (vgl. Jallow, „The Contribution of the International Criminal Tribunal for Rwan-
da to the Development of International Criminal Law“, S. 270–271).



Der Akayesu-Fall stellt einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des inter-
nationalen Strafrechts dar. Zum ersten Mal definierten die Richter Vergewaltigung im
internationalen Strafrecht und erkannten darüber hinaus Vergewaltigung als eine
Form der Verbrechen gegen die Menschlichkeit und des Genozids an.206 Die Strafkam-
mer befand, dass Vergewaltigung, wie in der Konvention beschrieben, „schwere kör-
perliche oder seelische Schäden“ verursacht und daher als Mittel des Genozids anzu-
sehen sei. Vor allem befanden die Richter, dass Vergewaltigungen während des
Konflikts gezielt eingesetzt wurden, um die Tutsi zu kontrollieren und zu zerstören,
und dass solche Verbrechen daher „als integraler Bestandteil des Zerstörungsprozes-
ses“ begangen wurden.207 Das Urteil stellte fest, dass Vergewaltigung „nicht mit einer
mechanischen Beschreibung von Objekten und Körperteilen erfasst werden kann“,
und definierte sie als „eine körperliche Invasion sexueller Natur, begangen an einer
Person unter erzwungenen Umständen“.208 Diese Definition geht sogar weit über die
nationale Rechtsprechung hinaus, die sich oft auf Konsens und Penetration konzen-
triert. Die Definition sexueller Gewalt war ebenso weit gefasst, sodass das Verbrechen
nicht notwendigerweise körperlichen Kontakt erforderte, sondern die bloße (erzwun-
gene) Darbietung von Nacktheit. Das Akayesu-Urteil erweiterte die Möglichkeit, Verge-
waltigung und sexuelle Gewalt als Mittel des Genozids und der Verbrechen gegen die
Menschlichkeit strafrechtlich zu verfolgen, und folgte zum ersten Mal einem liberalen
Ansatz, indem es diese Verbrechen klar definierte. Angesichts der Häufigkeit von Ver-
gewaltigung als „Kriegswaffe“ in zahllosen Konflikten weltweit ist das Akayesu-Urteil
von kolossaler Bedeutung.

Auch der sogenannte Medienfall stellt einen Meilenstein in der Weiterentwick-
lung der Rechtsprechung durch den ICTR dar. Das hier ergangene Urteil definiert die
Grenzen zwischen freier Meinungsäußerung und Freiheit von Diskriminierung und
zeigt darüber hinaus die eigentlichen Ursachen des Genozids durch (Massen)Kommu-
nikation auf. Dies wurde durch die weite Auslegung des Aufrufs zum Völkermord, wie
in der Konvention beschrieben, ermöglicht. Das Urteil befand, dass insbesondere Ra-
dio Télévision Libre des Mille Collins und die Zeitung Kangura für weit mehr genutzt
wurden als für die bloße Verbreitung von Nachrichten oder Meinungsäußerungen.
Der Medienfall bewies (durch eine Bewertung nicht nur von Worten und Texten, son-
dern auch der redaktionellen Richtlinien), dass diese Medien benutzt wurden, um un-
mittelbar zu Tötungen aufzurufen, und dass die Sprecher (und Gründer) mit ihrem
Tun genozidale Absichten verfolgten. Ein solcher „grafischer Eindruck der Genozid-
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206 Zuvor fiel Vergewaltigung unter die Rubrik „unmenschliche Behandlung“ als Teil der Verbrechen
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Absichten“ zeigte eine Machete neben der Frage: „Welche Waffen sollen wir gebrau-
chen, um die Inyenzi ein für alle Mal zu bezwingen?“209 Das Urteil im Medienfall stell-
te klar, wie zwischen politischer Rede, der Verbreitung von Information und dem Auf-
ruf zum Genozid durch ebendiese Medien und durch künstlerische Formen zu
unterscheiden ist.

Alles in allem hat der ICTR maßgeblich zur Fortentwicklung des internationalen
Strafrechts beigetragen und durch seine Rechtsprechung die Jurisprudenz in der in-
ternationalen Strafjustiz gefördert, was ein bleibendes Erbe darstellt, das seinen Nie-
derschlag beim Internationalen Strafgerichtshof und anderen internationalen Tribu-
nalen findet.

2.9.3 Erinnerung am Scheideweg

Ein Großteil der Aufarbeitungsliteratur betrachtet Erinnerung als etwas, das nutzbar
gemacht und eingesetzt werden kann. Nach dieser Lesart sollen Gedenkstätten zur
Versöhnung, zum kritischen Denken und zu einer Form der Menschenrechtserziehung
beitragen. Dies sind hohe Erwartungen, die in der chaotischen Welt des gesellschaftli-
chen Wiederaufbaus kaum je erfüllt werden. Dementsprechend bleibt das Erinnern
im post-genozidalen Ruanda einerseits ein vom Staat kooptierter politischer Prozess,
andererseits ein sehr individueller Prozess der Sinnstiftung.210 Entgegen der meisten
Bücher zur ruandischen Gedenkkultur ist es möglich, dass diese beiden Formen des
Erinnerns neben- und untereinander existieren. Wissenschaftler haben das „Überen-
gagement“ des Staates hervorgehoben,211 aber übersehen, dass ganz normale Men-
schen frei darüber entscheiden können, wie und wen sie erinnern, sei es privat oder
öffentlich.

Es ist fraglich, ob Gedenkstätten Versöhnung fördern. Sie sind eher eine ständige
Erinnerung an die Untaten der Vergangenheit. Einige Überlebende äußerten sogar die
Meinung, dass die Gedenkstätten eine Form der Bestrafung für die Täter seien, die sie
nach Ablauf ihrer Gefängnisstrafe tagtäglich an ihre Taten erinnert. In weiteren Inter-
views wurde häufig behauptet, Gedenkstätten würden kritisches Denken fördern und
dadurch zur Versöhnung führen, ohne dass näher erklärt wurde, wie genau Versöh-
nung erreicht werden sollte. Andere Untersuchungen haben zudem gezeigt, dass trotz
der Bemühungen der Regierung, ein homogenes Narrativ der Vergangenheit zu schaf-
fen, das Verhalten gegenüber dem Erinnern komplex und nicht notwendigerweise
durch Ethnizität bestimmt ist. Ruanda „stellt eine interessante Fallstudie der Grenzen
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der Fähigkeit einer Regierung dar, die kollektive Erinnerung einer Bevölkerung zu
prägen“.212

2.10 Opferverbände

Vor allem in Post-Konflikt-Kontexten ist es üblich, dass Opfergruppen formelle Verei-
nigungen gründen, um für ihre Interessen einzutreten, die sich zumeist auf Wieder-
gutmachungs- oder Entschädigungsansprüche beziehen (siehe Abschnitt 2.3.). In Ruan-
da haben Hutu keine formelle oder auch nur informelle Vertretung als Opfergruppen,
da ihr Opferstatus nicht offiziell anerkannt ist.

Die fehlende staatliche Unterstützung bei der Rehabilitation von Überlebenden
macht die Arbeit organisierter Überlebenden-Verbände umso wichtiger. Es gibt zahl-
reiche sehr gut organisierte Opfervereinigungen, von denen einige enge Verbindun-
gen zur Regierung haben, aber nicht notwendigerweise als deren Sprachrohr auftre-
ten. Die Wichtigsten sind Mitglieder der „Task Force zur Erinnerung an die
Überlebenden 20“, wie in Abschnitt 2.3. beschrieben. Diese sind:213

– AVEGA, die Vereinigung verwitweter Überlebender;
– IBUKA, Dachorganisation der Genozid-Überlebenden;
– GAERG, Nationale Studentenvereinigung der Genozid-Überlebenden;
– AERG, Nationale Graduiertenvereinigung der Genozid-Überlebenden;
– Kanyarwanda, eine Menschenrechtsorganisation, die das Rehabilitationszentrum

für Opfer von Folter und Repression betreibt, das Dienstleistungen für Überleben-
de bereitstellt;

– Barakabaho Foundation; sie stellt Unterkünfte für verwaiste Genozid-Überlebende
bereit;

– SURF, ein britischer Wohltätigkeitsfonds, der die Menschenrechte von Genozid-
Überlebenden fördert.

Der nächste Abschnitt beschränkt sich auf eine kurze Beschreibung von 1) IBUKA, 2)
AVEGA, 3) AERG und GAERG und schließlich 4) SURF, welche hinsichtlich Finanzie-
rung und operativer Struktur die bestorganisierten Überlebenden-Vereinigungen sind
und daher den größten politischen und sozialen Einfluss haben.
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2.10.1 IBUKA

IBUKA heißt buchstäblich „Wir erinnern“; es ist die Dachorganisation der Opfer in Ru-
anda, der ein großes Gewicht zukommt, wenn es um Angelegenheiten rund um Ge-
denkstätten und Gedenkveranstaltungen geht.214 IBUKA wurde 1995 gegründet und
setzt sich seitdem für die Belange der Opfer ein, um deren Lebensbedingungen zu ver-
bessern, ihnen den Zugang zu medizinischer Versorgung und Traumaberatung zu er-
leichtern und Überlebenden bei der Vertretung ihrer Ansprüche gegenüber dem
FARG zu helfen (siehe Abschnitt 2.3.).

„Die Vision von IBUKA ist es, dass die ruandische Gesellschaft ein Ort sein soll, an
dem die Erinnerung an den Genozid bewahrt wird und an dem alle Genozid-Überle-
benden sozial integriert und finanziell abgesichert sind und in voller Würde leben.“215

IBUKA umfasst 15 Mitgliedsorganisationen. Diese haben ihre eigenen Untersu-
chungen über die Genozid-Verbrechen in verschiedenen Regionen des Landes durch-
geführt und einen Bericht über die Geschichten und das Schicksal der Retter verfasst –
jener Personen, die während des Genozids unter oftmals lebensbedrohlichen Bedin-
gungen für sie selbst und ihre Familien Tutsi gerettet haben. Mit Hilfe internationaler
Geldgeber war IBUKA in der Lage, eigene Berater auszubilden (zumeist selbst Überle-
bende), die Überlebende mit psychischen Problemen in den entlegenen Teilen des
Landes unterstützen. Die Organisation war äußerst erfolgreich bei der Beeinflussung
von Gedenk- und Erinnerungsmaßnahmen. Sie betreibt die nichtnationalen Gedenk-
stätten und sorgt für ihren Erhalt und Unterhalt. Somit ist die Bewahrung der Erinne-
rung an den Genozid und an die Getöteten ein wesentlicher Teil ihrer Vision.

2.10.2 AVEGA

AVEGA216 ist die Witwenvereinigung, die 1995 von Frauen gegründet wurde, die ihre
Ehemänner während des Genozids verloren haben. AVEGA zählt annähernd 20.000
Witwen und 70.000 ihrer Begünstigten, überwiegend Waisen.217 Da die große Mehrheit
der Männer während des Genozids getötet wurde, sind Witwen und eine große Zahl
von Waisen eine der Hinterlassenschaften des Genozids. Häufig waren Frauen nach
1994 gezwungen, die Rolle des Ernährers zu übernehmen. Die Organisation setzt sich
für soziale Gerechtigkeit für Witwen des Genozids von 1994 ein, indem sie den Zugang
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zu Gesundheitsfürsorge und sozioökonomischen Chancen erleichtert. Als Organisati-
on, die sowohl Hutu- als auch Tutsi-Witwen offensteht, ist sie in der Lage, soziales Ka-
pital zu fördern. Als Teil ihrer Arbeit ist AVEGA direkt in den Gemeinden tätig und
informiert vor allem Frauen über ihre Bürgerrechte, insbesondere ihr Recht auf Ge-
rechtigkeit und sozioökonomisches Wohlergehen. Ähnlich wie IBUKA bietet auch AVE-
GA Beratungsdienste an, die in Ermangelung psychologischer Unterstützung durch
den FARG und die Sozialdienste eine wichtige Lücke füllen. Ein Projekt aus jüngerer
Zeit bemüht sich als Teil des Programms zur Konflikttransformation und Friedensför-
derung um die Sammlung und Digitalisierung von Zeugenaussagen der Witwen.

2.10.3 AERG und GAERG

Die AERG218 (Association des Étudiants et Éleves Rescapés du Genocide) ist die Vereini-
gung überlebender Schüler und Studenten, die 1996 an der Nationalen Universität von
Ruanda gegründet wurde. Ihre Hauptaufgabe ist es, alle überlebenden Schüler und
Studenten, deren Eltern und Verwandte während des Genozids getötet wurden und
die sich in einem höheren Ausbildungssystem befinden oder eine Oberschule besu-
chen, zu verbinden und zu vertreten. Sie bietet finanzielle Unterstützung und hilft bei
traumabedingten Gesundheitsproblemen, Obdachlosigkeit und finanziellen Proble-
men. Sie ist an 27 Universitäten und 300 Oberschulen in ganz Ruanda vertreten und
hat 43.397 Mitglieder.

Die GAERG219 vertritt Hochschulabsolventen und Studenten in höheren Bildungs-
institutionen; sie arbeitet eng mit ihrer Schwesterorganisation AERG zusammen. Sie
unterstützt Überlebende in ihrem Alltag und die jüngeren Geschwister von Hochschul-
absolventen, sodass für diese jungen Erwachsenen und Kinder, die während des Geno-
zids ihre Familien verloren haben, eine „neue Familie“ entsteht.

2.10.4 SURF

SURF220 ist die einzige internationale Organisation, die sich der Förderung und Unter-
stützung von Genozid-Überlebenden in Ruanda verschrieben hat. Sie wurde 1995 von
Mary Kayitesi Blewitt, einer ruandischen Staatsbürgerin, in Großbritannien gegrün-
det. SURF hilft den ruandischen Überlebenden-Verbänden mit finanzieller und techni-
scher Unterstützung und ist ein Kanal für Entwicklungshilfe von diversen Behörden
wie dem britischen DFID (Department for International Development). SURF verpflich-
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tet sich zur Unterstützung von Überlebenden in ihrem Recht auf Wiedergutmachung
und unterstützt die Dokumentation sämtlicher Rechtsfälle von ungelösten genozidbe-
zogenen Verbrechen. Seine jährlichen Berichte bieten einen exzellenten Überblick
über die Lage der Überlebenden in Ruanda und die vielen rechtlichen, sozialen und
psychologischen Probleme, vor denen sie noch heute stehen.

2.11 Maßnahmen im Bildungssystem

2.11.1 Itorero ry’igihuhu

Als Teil des Regierungsprogramms für Nationale Einheit und Versöhnung von 2007
führte die NURC itorero ry’igihuhu ein, ein Bildungsprogramm, das über kulturelle
Werte aufklären soll und als das breitest angelegte ihrer Bildungsprogramme betrach-
tet werden kann. Die NURC definiert itorero als eine von der ruandischen Kultur in-
spirierte einheimische Initiative, die früher eine traditionelle ruandische Schule zur
Vermittlung moralischer Werte der Integrität und der Fähigkeit zur Problembewälti-
gung war, die heute wiederbelebt wurde, um Werte wie Einheit, Wahrheit und Ar-
beitsmoral zu fördern und Einstellungen und Denkweisen zu vermeiden, welche die
von allen erwartete Entwicklung aufgrund von Vision 2020, MDGs und EDPRs behin-
dern.221

Die allgemeine Bevölkerung – und implizit die Hutu – wird hier dargestellt, als
zeige sie „schlechtes Verhalten und Denken und beteilige sich an schlechten Prakti-
ken“222, was – aus Sicht der Regierung – eine Veränderung ihrer Denkweisen durch
staatsbürgerliche Erziehung notwendig macht.223 Wie es im Programm der NURC
heißt, „erfordern Einheit und Versöhnung in Ruanda […] von jedem Bürger, sein Den-
ken vollständig zu ändern; dann wird das Land eine über die ganze Nation verbreitete
Einheit erreichen, unter der die Ruander frei sein werden und das Land stets bestrebt
sein wird, für jeden Ruander eine bessere Zukunft zu schaffen“.224

Itorero wurde nach seiner parlamentarischen Ratifizierung im November 2007
als einjähriges Pilotprojekt gestartet. Bis Ende 2012 sollten mehr als drei Millionen Ru-
ander – etwa 27% der Bevölkerung – das Ausbildungsprogramm durchlaufen haben.
Die Itorero-Taskforce der NURC beaufsichtigte seine Umsetzung bis 2011, als die neu
gegründete Nationale Itorero-Kommission (NIC) diese Aufgabe übernahm und die Pro-
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grammfunktion zu einem Nationalen Dienst (urugerero) für 18–35-jährige Erwachsene
erweiterte, einschließlich verpflichtendem Militär- und Zivildienst.225

Itorero basiert auf der Idee der „Triebkräfte des Wandels“, was bedeutet, dass be-
sonders vielversprechende Individuen aus bestimmten Gruppen wie Familie, Dorfge-
meinschaft, Schule, öffentliche Verwaltung, Universität etc. ausgewählt werden, um
durch itorero „betreut“ zu werden.226 Diese Betreuung findet in einem umfassenden
Ausbildungsprozess und einer komplexen (die dezentralisierten politischen Verwal-
tungseinheiten widerspiegelnden) Struktur auf Zellen-, Sektor- und Bezirksebene statt.
In der Ausbildung findet eine starke Verknüpfung von kulturellen Werten der Vergan-
genheit, guter Regierung in der Gegenwart und Entwicklung in der Zukunft statt; auch
wird laut NURC kritisches Denken gefördert.227 Die Kurse umfassen sportliche Aktivi-
täten, ein Modul staatsbürgerlicher Erziehung, Persönlichkeitsbildung und ein Zivil-
dienst-Modul. Sie finden in öffentlichen Einrichtungen statt und dauern ein paar Tage
bis zu mehreren Wochen. Während der Abschlussfeier schwören die Absolventen auf
den Itorero-Verhaltenscode und unterschreiben den Imihugo-Leistungsvertrag, mit
dem sie sich verpflichten, bestimmte Entwicklungsziele zu erreichen; ihre Leistungen
werden durch eine Verwaltungsstruktur überwacht, welche die Itorero-Gruppen im
ganzen Land beaufsichtigt, und die Teilnehmer werden danach bewertet, in welchem
Maße sie die in ihrem imihugo vorgegebenen Ziele erreicht haben.228

Diese Triebkräfte des Wandels werden intore genannt229, was auf die „Auserwähl-
ten“ verweist, präkoloniale Elitekrieger der Tutsi, die sich dem itorero unterzogen, ei-
ner alten militärischen Institution.230 Diese „neuen ruandischen Bürger“ sollen den Er-
folg der Vision 2020 und des umfassenden Nationsbildungsprojekts der Regierung
voranbringen. Laut NURC wird ein intore als treibende Kraft der nationalen Entwick-
lung und leuchtendes Beispiel für seine Mitbürger betrachtet. Jeder, der die Grundsät-
ze des Programms befolgt und die Leistungsverpflichtungen erfüllt, soll ein intore
sein.231 Die besten intore in verschiedenen Kategorien werden feierlich gewürdigt, und
die landesweit besten intore werden auf nationaler Ebene am Itorero ry’Igihugu-Tag
ausgezeichnet, während die Leistungsschwächsten öffentlich als ibigwari gebrand-
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markt werden, als Feiglinge oder Schwächlinge, wodurch „eine meritokratische Into-
re-Hierarchie“ errichtet wird.232

Für die meisten Wissenschaftler ist itorero eine weitere Strategie der Regierung,
um ein vereinheitlichtes Narrativ der Vergangenheit zu schaffen und die Bevölkerung
in ihr ehrgeiziges Social-Engineering-Projekt der Erschaffung neuer und „guter Bür-
ger“233 in einem prosperierenden und versöhnten Ruanda einzubinden.234 Eine diffe-
renziertere Einschätzung von itorero bietet jedoch Dahlmanns, die geltend macht,
dass das Programm für die nationale Einheit förderlich sein könnte, da es Kooperation
zur Erreichung eines gemeinsamen Ziels begünstige; zudem diene es dem nationalen
Wiederaufbau, indem es alle Ruander als Opfer eines Kulturverlusts und zugleich als
heldenhafte Förderer einer kulturellen und moralischen Revolution definiere, die sich
in der Figur des itore manifestiere, der für die Rückkehr eines dem „Goldenen Zeital-
ter“ gleichenden Staates stehe.235 Itorero, so ihre Schlussfolgerung, „steht beispielhaft
für zahlreiche Facetten der Nutzbarmachung und für die komplexen Auswirkungen
der Neuinterpretation einer alten Tradition zum Zwecke der Gestaltung einer neuen
politischen Ordnung und der Überwindung innerer Spaltungen“.236

2.11.2 Ingando

Ingando237 ist ein weiteres (ursprünglich vom Ministerium für Sport und Kultur gestar-
tetes) Programm der staatsbürgerlichen Erziehung zu Einheit und Versöhnung unter
Federführung der NURC, die diesen präkolonialen militärischen Brauch als Aktivität
beschreibt, welche „die reibungslose Wiedereingliederung ehemaliger Rückkehrer,
Ex-FAR-Soldaten sowie vorläufig freigelassener Gefangener in ihre Gemeinschaften
erleichtert hat. Zu den Zielgruppen zählen Frauen, Jugendgruppen, Universitätsstu-
denten und lokale Führer.“238 Diese „Solidaritätscamps“ waren insbesondere in den
1990er-Jahren wichtig für die Herstellung nationaler Einheit, und sie wurden damals
vom UNHCR und von der WHO finanziell unterstützt.239 Sie können als Vorläufer der
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weniger militarisierten und mehr Gemeinde-zentrierten Itorero-Schulen verstanden
werden, die nicht in einem lagermäßigen und damit beengten Raum stattfinden (siehe
oben).

Der Ursprung von ingando ist jedoch umstritten. Während die Regierung behaup-
tet, diese Schulungscamps stammten aus vorkolonialen Zeiten, haben Forscher her-
ausgefunden, dass sie während des Guerillakriegs in Uganda und dann erneut wäh-
rend des Bürgerkriegs von 1990–1994 von der RPF benutzt wurden, um in den von der
RPF gehaltenen Gebieten eine gemeinsame politische Ideologie zu festigen.240 Einige
Wissenschaftler haben daher wenig überraschend festgestellt, dass ingando darauf ab-
ziele, „die Teilnehmer in die politische Ideologie der RPF einzuweisen“241, während an-
dere angesichts der starken Verbreitung der Genozid-Ideologie Aspekte der staatsbür-
gerlichen Erziehung und die Bedeutung der Umerziehung freigelassener Gefangener
und Angeklagter hervorgehoben haben.242 Die Camps konnten Wochen oder Monate
dauern, ebenso fanden sie regelmäßig oder einmalig statt. Zum Programm gehörten
eine militärische Ausbildung, sportliche Aktivitäten und – entscheidend – Kurse in ru-
andischer Geschichte und Staatsbürgerkunde, ähnlich dem später etablierten itorero.

Ingando zielte auf verschiedene soziale Gruppen ab: alte und neue Fälle von Rück-
kehrern, Ex-FAR-Soldaten und demobilisierte erwachsene und jugendliche Kombat-
tanten, vorläufig freigelassene Gefangene, im TIG-Programm Tätige, im Gefängnis ge-
borene Kinder, angehende Universitätsstudenten, Schulleiter, Beamte, inyangamugayo
und sogar Straßenkinder.243 Doch es scheint zwei verschiedene Arten von Camps gege-
ben zu haben: „Solidaritätscamps“ für Politiker, Kirchenführer, Studenten und zivilge-
sellschaftliche Personen im Allgemeinen und „Umerziehungscamps“ für Ex-Soldaten,
freigelassene Gefangene, verurteilte Völkermörder, Straßenkinder und Prostituier-
te.244 Vor allem freigelassene Gefangene, Ex-Soldaten und DRC-Rückkehrer mussten
die Ingando-Camps durchlaufen, bevor sie in ihre Heimatgemeinden zurückkehren
konnten. Nach Meinung der Regierung hatte diese spezielle Gruppe besonderen Be-
darf an „Umerziehungs-“ und „Reintegrationsmaßnahmen“ einschließlich Geschichts-
unterricht und Unterweisung darin, „wie schlechte Regierungsführung zu überwinden
und einer spalterischen und genozidalen Politik zu widerstehen“ ist und „wie man zu
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einer Triebkraft des Wandels“ und der staatsbürgerlichen Werte werden kann.245 Die
Solidaritätscamps waren für Oberschulabsolventen, angehende Studenten und Emp-
fänger staatlicher Stipendien obligatorisch. Es fehlt an genauen Zahlen, wie viele
Ruander diese Camps durchlaufen haben. Laut Rwandapedia haben 50,6% aller vor-
läufig freigelassenen Gefangenen ingando und 41,1% aller Studienanfänger Solidari-
tätscamps durchlaufen.246

2.11.3 Geschichtslehrbücher

Forschungen auf dem Gebiet der Bildungsmaßnahmen nach einem Notstand haben
gezeigt, dass die Förderung eines offiziellen Narrativs zur Unterstützung des herr-
schenden Regimes keine Besonderheit Ruandas ist, sondern in Post-Konflikt-Gesell-
schaften üblich.247

„Lehrpläne resultieren aus politischen Prozessen, die zwischen verschiedenen
Staatsformen und politischen Systemen variieren. Der gemeinsame Nenner ist, dass
Lehrpläne Werte zum Ausdruck bringen, die der Staat für seine Bürger als erstrebens-
wert erachtet.“248

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Einführung von Ge-
schichtslehrbüchern in ruandischen Schulen dem RPF-Programm der nationalen Ein-
heit und Versöhnung folgt und eine spezifische Version der Geschichte des Landes be-
fördert, welche gegenüber einem Kolonialismus, der als Hauptgrund für ethnische
Spaltungen gesehen wird, ein gemeinsames ruandisches Nationalbewusstsein mobili-
siert. Vor dem Genozid wurde Geschichte durch Bücher gelehrt, die von Kolonialbe-
hörden verfasst worden waren und laut Regierung „Spaltertum“ und „genozidale
Ideologie“ förderten. Deshalb verhängten die Behörden aus Angst vor einem neuen
Genozid ein Moratorium über jedweden Geschichtsunterricht.249 Aber es gab auch ei-
nen Mangel an Unterrichtsmaterial und Lehrkräften sowie Dissens hinsichtlich der
Bedeutung verschiedener Ereignisse vor und während des Genozids, und es gab Be-
sorgnis hinsichtlich der Förderung von „Spaltertum“ seitens der Lehrer.250 Bei vielen
führte die Beteiligung von Lehrern an den Gewaltakten und die Tatsache, dass es an
Schulen zu Massakern gekommen war, zu einem „völligen Zusammenbruch des Ver-
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trauens in das Bildungssystem“.251 Einige Wissenschaftler sind zu anderen Schlüssen
hinsichtlich der Gründe für das anhaltende Lehrverbot gekommen und argumentie-
ren, die RPF nutze das Vakuum, um eine einheitliche Version der ruandischen Ge-
schichte durchzusetzen, die mit ihrem ehrgeizigen Social-Engineering-Projekt in Ein-
klang steht.

Die NURC wurde mit der Entwicklung eines neuen Geschichtslehrbuchs betraut –
Histoire du Rwanda –, das später die Einführung des offiziellen Geschichtslehrplans
erleichterte und sowohl für itorero als auch für ingando genutzt wurde. Die NURC be-
gründete die Notwendigkeit eines Geschichtsunterrichts wie folgt:

Junge Menschen müssen die Ursprünge und Gründe für die tiefen Spaltungen kennen, welche die
jüngsten Beziehungen zwischen Ruandern geprägt haben. Andernfalls werden künftige Genera-
tionen nur eine partielle Kenntnis der Vergangenheit haben, die gefärbt ist durch emotionale
oder populäre Geschichten, welche sie von Eltern, Freunden, Zeitungen und sonstigen Schriften
oder einfach von der Straße aufgeschnappt haben.252

Erst 2008 führte die Regierung den ersten offiziellen Geschichtslehrplan ein. Der ruan-
dische Bildungsausschuss verabschiedete vier öffentlich zugängliche Geschichtslehr-
pläne auf normalem (2008 und 2015) und fortgeschrittenem Niveau (2010 und 2015).
Eine Inhaltsanalyse dieser Pläne hat offenbart, dass die Schuldzuweisung entlang eth-
nischer Zugehörigkeit in einem Spannungsverhältnis zu dem übergreifenden Ziel der
Versöhnung steht, da vor allem die Hutu-Bevölkerung insgesamt für die mörderische
Gewalt von 1994 verantwortlich gemacht wird; und einige offensichtlich unterdrü-
ckende Gesellschaftsstrukturen wie etwa die feudalen Einrichtungen ubujae und ubu-
retwa werden in einem positiven Licht gezeichnet, während die Forschungsliteratur
diese unterdrückerischen Klientelsysteme als der Tutsi-Elite dienlich erachtet.253 Zu-
dem werden der Sieg der RPF über das genozidale Regime und ihre post-genozidale
Politik der Nationsbildung in einer messianischen Weise dargestellt, die für „kritisches
Denken“, das der Lehrplan zu fördern versucht, wenig oder gar keinen Raum lässt.254

Es muss auch berücksichtigt werden, dass die pädagogischen Ziele dieser Lehrbücher
von Lehrern erreicht werden sollen, die in einigen Fällen Angst haben, über ruandi-
sche Geschichte und insbesondere den Genozid auf eine „falsche“ Weise zu unterrich-
ten.255
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2.12 Künstlerische Aufarbeitung

Es gibt innerhalb und außerhalb Ruandas einen erheblichen Umfang an künstleri-
scher Aufarbeitung des Genozids in Fernsehen, Radio, Film, Literatur und jüngst auch
im Theater. Einer der bekanntesten internationalen Filme über den Genozid, der in
Ruanda heftig kritisiert wurde, ist Terry Georges „Hotel Ruanda“ aus dem Jahr 2004,
der die Geschichte des Hôtel des Mille Collines in Kigali erzählt, in dem Hunderte von
Tutsi während des Genozids Schutz suchten. Der Hotelmanager Paul Rusesabagina
wird als Held dargestellt, der zahlreiche Leben rettete. In Wahrheit ist seine Rolle
stark umstritten, und insbesondere Überlebende, die sich damals in dem Hotel auf-
hielten, erzählen eine ganz andere Geschichte der betreffenden Ereignisse.256 Hitch-
cott zeigt, wie eine solche „prothetische Erinnerung“ an den Genozid, erzählt vom
Standpunkt eines internationalen Publikums und an dieses gerichtet, potentiell
schmerzliche Folgen für Trauma-Überlebende haben kann.257 Der Film mag auch den
internationalen Aufschrei angesichts der – von internationalen Medien als rechtswid-
rig bezeichneten – Verhaftung von Paul Rusesabagina im Jahr 2020 erklären, der des
Terrorismus und Mords angeklagt wurde.258

Darüber hinaus erleben wir – ähnlich wie beim Holocaust – das Aufkommen von
Überlebenden-Romanen, die anschauliche und herzzerreißende Geschichten der Ver-
zweiflung und des Überlebens erzählen. Unter den bekanntesten sind Immaculée Illi-
bagizas Left to Tell: Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust (2006); Scholas-
tique Mukasongas Our Lady of the Nile (2012) und Yolande Mukagasanas Not My Time
to Die (2019). Diese Form des Schreibens kann als Akt des Erinnerns gesehen werden,
um diejenigen zu ehren, die 1994 ums Leben gekommen sind, aber auch, um die Leug-
nung des Genozids zu bekämpfen und das Bewusstsein für den Genozid von 1994 zu
wecken.
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3 Bilanz: Erfolge und Misserfolge der Aufarbeitung
in Ruanda

3.1 Erfolge beim Umgang mit der Vergangenheit und ihre
Ursachen

Die Durchführung der Aufarbeitung
Nach dem Genozid verfolgte die Regierung eine umfassende, komplexe und kreative
Übergangsstrategie, welche die Hauptziele der Aufarbeitung wie Wahrheit, Versöh-
nung und Gerechtigkeit adressierte. Es handelt sich wahrscheinlich um eine der um-
fassendsten Aufarbeitungsstrategien weltweit und ganz bestimmt auf dem afrikani-
schen Kontinent.

Kampf gegen Straflosigkeit
Trotz der Zerstörung der Justiz im Jahr 1994 errichtete Ruanda ein völlig neues, refor-
miertes Justizsystem, das befähigt wurde, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und
Genozid-Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Dies ermöglichte es dem ruandischen
Staat, Straflosigkeit zu bekämpfen und hoch- wie niederrangige Täter vor Gericht zu
stellen. Mehr als eine Million Fälle wurden vor den Gacaca-Gerichten verhandelt, au-
ßerdem Tausende weitere vor den Sonderkammern der nationalen Gerichte. Der ICTR
trug das Seine dazu bei, indem er 90 Anstifter des Genozids strafrechtlich verfolgte
und durch seine Rechtsprechung die Entwicklung des internationalen Strafrechts för-
derte.

Das Aussprechen der Wahrheit
Das Aussprechen und Anhören der Wahrheit sind weltweit Grundpfeiler von Aufar-
beitungsinitiativen. Die Gacaca-Gerichte waren erfolgreich bei der Aufdeckung des-
sen, was während der Tötungsaktionen 1994 passierte, wer in welchem Ausmaß betei-
ligt war, wer nur unbeteiligter Zuschauer war und wer Menschen gerettet hat. Das
Aussprechen der Wahrheit als Maßnahme der gesellschaftlichen Heilung war jedoch
ein chaotischer, umstrittener und bisweilen gewalttätiger Prozess.

Gedenken
Die Regierung und Überlebenden-Vereinigungen haben eine umfassende und weitrei-
chende Gedenkstrategie etabliert, einschließlich der Errichtung von Gedenkstätten,
der Bewahrung der Gacaca-Archive und Gedenkveranstaltungen. Besonders für Über-
lebende ist dies eine bedeutsame Entwicklung, weil ihr Leid öffentliche Anerkennung
findet und die Gedenkstätten einen Raum bieten, um die getöteten Angehörigen zu
betrauern.
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Traditionelle Gerichtsbarkeit und staatsbürgerliche Erziehung
Ruanda war sehr erfolgreich bei der Suche nach „hausgemachten“ Lösungen (z. B. ga-
caca, itorero, umuganda), um mit dem Erbe des Genozids umzugehen; diese Lösungen
standen manchmal im Widerspruch zu internationalen Vorstellungen von Aufarbei-
tung, insbesondere hinsichtlich der Strafverfolgung und der Mechanismen des Wahr-
heitserzählens. Durch die Vermittlung vorkolonialer militärischer und politischer Ge-
pflogenheiten und gesellschaftlicher Normen wurde es möglich, in der Bevölkerung
ein ruandisches Nationalbewusstsein zu wecken und die Schuld am Genozid auf den
Kolonialismus abzuwälzen. Heute regelt abunzi, der Nachfolger von gacaca, erfolg-
reich Konflikte in den Gemeinden.

Entwicklung
Ruanda wurde von internationalen Geldgebern für die Einführung von Entwicklungs-
plänen gelobt. Es hat die Armut verringert, Sozialleistungen eingeführt, darunter kos-
tenlose Gesundheitsfürsorge, und in die IT-Infrastruktur sowie in den Energie- und
Transportsektor investiert. Es strebt an, bis 2035 ein Land mittleren Einkommens zu
werden. Das Wachstum betrug im Jahrzehnt bis 2018 durchschnittlich 7,5%, und das
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wuchs jährlich um 5%.

Politische Stabilität
Trotz oder eher gerade wegen des mangelnden Respekts für grundlegende Menschen-
rechte hat die RPF politische Stabilität nicht nur für Ruanda, sondern für die Region
der Großen Seen insgesamt geschaffen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Ruanda
erneut einen Gewaltausbruch erleben oder mit politischer Gewalt konfrontiert sein
wird, wie wir sie im benachbarten Burundi und jüngst in Uganda beobachten konn-
ten.

3.2 Misserfolge beim Umgang mit der Vergangenheit und ihre
Ursachen

Entschädigungen
Die Regierung hat keine nennenswerten Entschädigungen für Überlebende bereitge-
stellt. Insbesondere wurden Entschädigungsverordnungen nicht durchgeführt, und
die Regierung betrachtet Entschädigungen eher als eine Vergünstigung denn als Men-
schenrecht der Überlebenden.

Menschenrechte
Demokratische Freiheiten sind äußerst begrenzt, die Presse- und Meinungsfreiheit ist
stark eingeschränkt; der Freedom House Index bewertet Ruanda als „nicht frei“. Poli-
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tische und kirchliche Regimegegner wurden systematisch verfolgt, belästigt, inhaftiert,
verschleppt oder sogar ermordet. Die Menschenrechtsbilanz der Regierung wurde
von internationalen Menschenrechtsorganisationen kritisiert, seitdem die RPF 1994
die Macht übernahm.

„Siegerjustiz“
Die Verbrechen gegen die Menschlichkeit und die Kriegsverbrechen, welche die RPF
während des Bürgerkriegs und in seinem Gefolge verübte, wurden nicht zur Sprache
gebracht. Der neu installierte Justizapparat befasste sich ausschließlich mit Verbre-
chen im Zusammenhang mit dem Genozid.

Die Auswirkung der Gedenkstätten auf die Versöhnung
Die Gedenkstätten führen nicht zur Versöhnung. Sie sind vielmehr eine stete Erinne-
rung an die Untaten der Vergangenheit. Es gibt keine empirischen Beweise für Be-
hauptungen in Ruanda und in der Forschungsliteratur, dass Gedenkstätten zur Ver-
söhnung führen.

Die Marginalisierung der Überlebenden
Die Überlebenden in Ruanda stellen überraschenderweise eine gefährdete Gruppe in
der Gesellschaft dar. Je mehr der Genozid in eine ferne Vergangenheit rückt, so
scheint es, desto weniger Verständnis gibt es in der Gesellschaft hinsichtlich der Not
und Last, welche die Überlebenden tragen – die Gesellschaft bewegt sich fort. Die Re-
gierung kümmert sich um die Entwicklung des Landes, lässt aber die Überlebenden
dabei zurück.
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